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Schweizerische Bundesbank.

Entwarf des Bundesrates.
23. Oktober 1894.

Bundesgesetz
über die

Errichtung der Schweizerischen Bundesbank.

D i e B u n d e s v e r s a m m l u n g
d e r s c h w e i z e r i s c h e n E i d g e n o s s e n s c h a f t ,

in Ausführung von Art. 39 der Bundesverfassung
vom 29. Mai 1874;

nach Einsicht einer Botschaft des Bundesrates
vom 23. Oktober 1894,

beschliesst;

I. Allgemeines.

Art. 1. Der Bund errichtet unter dem Namen:
„Schweizerische Bundesbank"
„Banque de la Confédération Suisse"
„Banca della Confederazione Svizzera"

eine unter gesonderter Verwaltung stehende Staats-
bank, an welche er das ihm ausschliesslich zu-
stehende Recht der Ausgabe von Banknoten zur
Ausübung überträgt.

Die mit dem Notenmonopol ausgerüstete Bundes-
bank hat die Hauptaufgabe, den Geldurnlauf des
Lande's zu regeln und den Zahlungsverkehr zu er-
leichtern. Sie hat ferner den Kassenverkehr des
Bundes, soweit er ihr übertragen wird, unentgeltlich
zu besorgen.

Art. 2. Die Bundesbank hat ihren,Hauptsitz in
der Stadt Bern. Sie ist berechtigt, allerorts in der
Schweiz Zweiganstalten oder Agenturen zu errichten.

Sie ist befugt, bestehende Banken mit für sie
geeignetem Geschäftskreis käuflich zu erwerben und
unter Liquidation der nicht geeigneten Geschäfte
als Zweiganstalten zu betreiben.

Anträge der Mehrheit
der Kommission des Nationalrates.

(HH. Heller, Fehr, Hirter, Joos, Scherrer, Schwander,
Vigier.)

5.—9. Februar und 7./8. März 1895.

Die Minderheit (HH. Ador, Cramer-Frey, Thé-
raulaz, Tissot) wird ihren g r u n d s ä t z l i c h e n
S t a n d p u n k t in einer Separatvorlage zur Kenntnis
bringen.

Zustimmung zum' BR. Entwurf, wo nichts
anderes bemerkt ist.

in Ausführung des revidierten Art. 39 ...

Streichung der Worte «der Städte.
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Jeder Kanton hat Anspruch darauî, dass eine
Zweiganstalt oder Agentur der Bundesbank auf seinem
Gebiete errichtet werde.

Art. 3. Das Grundkapital der Bundesbank beträgt
25 Millionen Franken, welche durch den Bund bei-
gebracht W3rden und am Tage der Geschäftseröffnung
vollständig eingezahlt sein sollen. Das Grundkapital
kann durch Beschluss der Bundesversammlung bis
auf 50 Millionen Franken, erhöht werden.

Die Geldbeschaffung erfolgt gegen Ausgabe von
Schuldverschreibungen, welche von seilen des Gläu-
bigers nicht gekündigt werden können.

Art. 4. Der Bund haftet für alle Verbindlichkeiten
der Bundesbank, soweit deren eigene Mittel nicht
ausreichen.

Art. 5. Die Bundesbank und ihre Zweiganstalten
dürfen in den Kantonen keiner Besteuerung unter-
zogen werden.

II. Geschäf'tskreis der Bundesbank.

Art. 6. Der Geschäftskreis der Bundesbank ist
auf denjenigen einer reinen Noten-, Giro- und Dis-
kontobank beschränkt; sie ist als solche, mit Aus-
schluss jedes anderen Geschäftszweiges, zum Be-
triebe folgender Geschäfte befugt:

1) Diskontierung von Wechseln auf die Schweiz,
mit längstens dreimonatlicher Verfallzeit und min-
destens zwei als zahlungsfähig bekannten Unter-
schriften.

2) An- und Verkauf von längstens drei Monat-
Wechseln auf das Ausland mit mindestens zwei als
zahlungsfähig bekannten Unterschriften;

3) Gewährung von zinsbaren Darleiben auf nicht
länger als drei Monate gegen Hinterlage von Wert- j
Schriften und Schuldurkunden (Lombardverkehr) ;
Aktien sind von der Belehnung ausgeschlossen.

4) Erwerb von zinstragenden, auf den Inhaber
lautenden, leicht realisierbaren Schuldverschreibun-
gen des Bundes, der Kantone oder auswärtiger
Staaten, jedoch nur zum Zwecke vorübergehender
Verwendung ihrer Gelder;

5) Annahme von Geldern in verzinslicher und j
unverzinslicher Rechnung: l

6) Kauf und Verkauf von Edelmetallen für eigene
und für fremde Rechnung, sowie Belehnung solcher;

7) Ausgabe von Gold- und Silbercertifikaten,
nach Massgabe eines besonderen Reglements;

Art. 3. Das Grundkapital der Bundesbank, ein-
geteilt in Anteilscheine von Fr. 10,000, beträgt 25
Millionen Franken, welche am Tage der Geschäfts-
eröffnung . . .

Zwei Fünfteile dieses Grundkapitals werden den
Kantonen zur Beteiligung reserviert; drei Fünfteile
und die von den Kantonen nicht beanspruchten Be-
träge übernimmt der Bund ; die Geldbeschaffung des
Bundes erfolgt gegen Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen, welche von seite der Gläubiger nicht ge-
kündet werden können.

Die Zuteilung an die Kantone erfolgt in der
Weise, dass jeder Kanton auf mindestens 10, jeder
Halbkanton auf mindestens 5 Anteilscheine, im
übrigen aber auf eine seiner Bevölkerungsziffer ent-
sprechende Quote Anspruch hat.

Die Kantone können weder zu einer Beteiligung
am Grundkapital verhalten, noch, im Falle einer
Beteiligung, über ihren Anteil am Gründungskapi-
tal hinaus in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die Anteilscheine lauten auf den Namen des
Bundes oder der Kantone; sie können auf eidge-
nössische, unter Genehmigung des Bundesrates auch
auf kantonale Verwaltungen und Öffentliche Fonds
übertragen werden. Eine Uebertragung auf Privat-
personen ist ausgeschlossen.
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8) Giro, Mandat- und Inkasso-Verkehr ;
9) Annahme von Wertschriften und Wertgegen-

ständen zur Aufbewahrung und Verwaltung.

Art. 7. Die Bundesbank ist verpflichtet:
1) Ueberall da, wo sie Zweiganstalten hat, für

Rechnung des Bundes und seiner Verwaltungen kosten-
frei Zahlungen anzunehmen und bis auf die Höhe
des Bundesguthabens Zahlungen zu leisten.

2) Soweit es verlangt wird, die dem Bunde ge-
hörenden und unter seiner Verwaltung stehenden
Wertschriften unentgeltlich zur Aufbewahrung oder
Verwaltung zu übernehmen.

III. Ausgabe, Einlösung und Deckung der
Banknoten.

Art. 8. Die Bundesbank hat das Recht, nach Be-
dürfnis ihres Verkehrs Banknoten auszugeben.

Die An- und Ausfertigung, Einziehung und Ver-
nichtung derselben erfolgt unter der Kontrolle des
eidgenössischen Finanzdepartements.

Art. 9. Die Noten werden in Abschnitten von
50, 100, 500 und 1000 Franken ausgegeben.

Art. 10. Mindestens der dritte Teil der in Um-
lauf befindlichen Noten soll sich jeweilen durch ge-
setzliche Barschaft in Kassa oder durch Gold in
Barren, zum Marktwerte gerechnet, oder durch fremde
Goldmünzen gedeckt finden.

Art. 11. Der ganze Gegenwert der in Umlauf be-
findlichen Noten, samt demjenigen aller kurzfälligen
Schulden der Bundesbank, soll jederzeit in den in
Art. 10 erwähnten Barvorräten, in schweizerischen
Diskontowechseln und in Wechseln auf das Ausland
vorhanden sein.

Als kurzfällig gelten diejenigen Schulden, welche
innert zehn Tagen fällig oder îorderbar sind.

Art. 12. Die Bundesbank ist zur Einlösung ihrer
Noten zum Nennwert in gesetzlicher Barschaft ver-
pflichtet :

a. an ihrem Hauptsitz in Bern, in jedem Betrag,
sofort auf Vorweisung;

b. an ihren Zweiganstalten, soweit es deren Bar-
bestände und die eigenen Geldbedürfnisse ge-
statten, jedenfalls aber innert der Frist, welche
notwendig ist, um das fehlende Bargeld von
der Hauptkasse kommen zu lassen.

Art. 13. Die Bundesbank ist verpflichtet, ihre
Noten sowohl an ihrem Hauptsitz als an ihren
Zweiganstalten jederzeit zum Nennwert an Zahlung
sowohl als auch zur Bildung von Guthaben anzu-
nehmen.

Desgleichen sind die eidgenössischen öffentlichen
Kassen pflichtig, die Noten der Bundesbank zum
Nennwert an Zahlung anzunehmen.

Eine weitergehende Rechtsverbindlichkeit für die
Annahme der Noten der Bundesbank kann, ausser
bei Notlage in Kriegszeiten, nicht ausgesprochen
werden.

Art. 14 Beschädigte Noten hat die Bundesbank
zum vollen Nennwert einzulösen, sofern der Inhaber
einen Teil der Note vorweist, der grösser ist als
die Hälfte oder, falls er einen weniger grossen Teil

Art. 10. Der ganze Gegenwert der in Umlauf
befindlichen Noten soll in gesetzlicher Barschaft
in Kassa oder in Gold in Barren, zum Marktwerte
gerechnet, oder in fremden Goldmünzen, in schwei-
zerischen Diskontöwechseln und Wechseln auf das
Ausland vorhanden sein; die Metallreserve muss
zum mindesten einen Drittel der in Umlauf be-
findlichen Noten betragen.

Art. 11. Die Bank wird ferner verpflichtet, den
Gegenwert aller kurzfälligen Schulden jederzeit in
schweizerischen Diskontowechseln, in Wechseln auf
das Ausland oder in Barschaft oder Goldbarren ge-
deckt zu halten.

Als kurzfällig gelten . ....

Streichung des Wortes «aber».



560 —

vorweist, den Nachweis leistet, dass der andere
Teil der Note zerstört sei. Eine Ersatzleistung für
verlorene oder ganz zerstörte Noten findet nicht
statt

Art. 15. Abgenutzte oder beschädigte Banknoten
dürfen von der Bank, ihren Zweiganstalten oder
Einlösungsstellen nicht wieder ausgegeben werden.

Art. 16. Alle aus der Notenemission entstehen-
den privatrechtlichen Streitigkeiten unterliegen dem
Entscheide des Bundesgerichts.

IV. Rechnungsstellung, Reingewinn, Reserve-
fonds, Publizität.

Art. 17. Die Rechnungen der Bundesbank unter-
liegen der Genehmigung der Bundesversammlung.

Sie werden mit dem Kalenderjahr abgeschlossen.
Die Aufstellung der Jahresbilanzen hat nach den

Grundsätzen des Art. 656 des Obligationenrechts zu
geschehen.

Art. 18. Von dem Betrag, welchen die Gewinn-
und Verlustrechnung als Reingewinn aufweist, fallen
vorab 15 % in den Reservefonds.

Von dem Mehrbetrag wird eine Dividende bis
auf 4 "Je des Grundkapitals an den Bund ausgerichtet.

Der Rest des Reingewinnes kommt zu V« dem
Bunde zu V3 den Kantonen zu.

Die Verteilung an die Kantone erfolgt durch den
Bund im Verhältnis der Wohnbevölkerung nach
Massgabe der letzten eidgenössischen Volkszählung.

Art. 19. Der Gegenwert des Reservefonds ist in
inländischen und ausländischen Staatspapieren an-
zulegen.

Eine Verzinsung zu Lasten der Jahresrechnung
findet nicht statt.

Art. 20. Der Reservefonds ist Eigentum der Bank.
Er darf nur zur Deckung möglicher Verluste am
Grundkapital in Anspruch genommen werden.

Art. 21. Die Bundesbank hat jeweilen den Pro-
zentsatz öffentlich bekannt zu geben, zu welchem
sie diskontiert oder zinsbare Darleihen erteilt.

Sie hat den Stand ihrer Aktiven und Passiven
auf Ende jeder Woche und ihre Jahresrechnungen
zu veröffentlichen.

V. Organe der Verwaltung.

Art. 22. Die Organe der schweizerischen Bun-
desbank sind:

a. Für die Aufsicht und Kontrolle:
der B a n k r a t und
d ie L o k a l k o m i t e e s .

b. Für die Leitung:
das D i r e k t o r i u m und
die L o k a l d i r e k t i o n e n .

Art. 23. Die Aufsicht und Kontrolle über die
Bundesbank wird von einem B a n k r a t ausgeübt,
welcher aus 21 auf die Dauer von vier Jahren ge-
wählten Mitgliedern besteht, die durch die ver-
einigte Bundesversammlung unter angemessener Be-
rücksichtigung der verschiedenen Haupthandelsplätze
und Gegenden der Schweiz ernannt werden.

. . . zerstört sei. Für vernichtete oder verlerne
Noten Ersatz zu leisten, ist sie nicht verpflichtet.

Von dem Mehrbetrag wird eine Dividende bis
auf 3'A % des Grundkapitals ausgerichtet. Ein all-
fälliger Fehlbetrag ist aus dem Reservefonds zu
ersetzen.

. . . . Deckung allfälliger Verluste am Grundkapital,
sowie zur Vervollständigung der Dividende (Art. 18)
auf 3 V» °/o in Anspurch genommen werden.

. . . sie diskontiert und zinsbare Darleihen gewährt.

Streichung des Nachsatzes «die darch die ver-
einigte Bundesversammlung. . . . ».



— 561 —

Austretende Mitglieder werden für rien Rest der (
Amtsdauer ersetzt. i

Art. 24. Der Bankrat wählt für die Dauer einer
Amtsperiode aus seiner Mitte einen Präsidenten und
einen Vizepräsidenten, sowie einen B a n k a u s -
schuss von ïunî Mitgliedern, der als Delegation
des Bankrates die nähere Aufsicht und Kontrolle
über die Leitung der Bundesbank auszuüben hat.

Präsident und Vizepräsident sind von Amtes-
wegen Mitglieder des Bankausschusses.

Art. 25. Der ßankrat versammelt sich einmal
monatlich; er kann aber auch durch seinen Präsi-
denten oder auf Verlangen von sieben Mitgliedern
ausserordentlich einberufen werden.

Die Sitzungen finden in der Regel am Haupt-
sitze der Bank statt.

Zu gültigen Verhandlungen ist die Anwesenheit
von mindestens 11 Mitgliedern erforderlich.

Bei Verhinderung von Mitgliedern des Bankrates
ist der Präsident befugt, Mitglieder der Lokalkomi-
tees als Ersatzmänner einzuberufen.

Art. 26. Die Aufsicht über die Zweiganstalten
wird von L o k a l k o m i t e e s ausgeübt. Dieselben be-
stehen aus 5—10 Mitgliedern, welche vom Bankrate
vorzugsweise aus den namhaften Kaufleuten und
Industriellen des Platzes und Umgebung auf eine
Amtsdauer von vier Jahren ernannt werden.

Mitglieder des Bankrates, welche am Orte einer
Zweiganstalt ihren Wohnsitz haben, sind als Mit-
glieder des Lokalkomitees wählbar.

Aus der Gesamtzahl der Mitglieder eines Lokal-
komitees bezeichnet der Bankrat einen Vorsitzenden
und dessen Stellvertreter.

Die Lokalkomitees besammeln sich nach Bedürf-
nis; sie sind beschlussfähig bei Anwesenheit der
absoluten Mehrheit der Mitglieder.

Art. 27. Das D i r e k t o r i u m ist die verwaltende
und ausführende Behörde; ihm liegen innerhalb der
Dienstanweisungen und Réglemente alle Verrichtun-
gen zur Verwirklichung der Aufgaben und Zwecke
der Bundesbank ob.

Das Direktorium vertritt die Schweizerische
Bundesbank nach aussen; es ist die sämtlichen Be-
amten und Angestellten der Centralverwaltung, so-
wie der Lokaldirektionen, unmittelbar vorgesetzte
Stelle.

Das Direktorium besteht aus 3—5 Mitgliedern,
die ihren ständigen Wohnsitz am Hauptsitz der
Bank haben müssen.

Die Mitglieder des Direktoriums werden vorn
Bundesrate auf unverbindlichen Vorschlag des Bank-
rates auf eine Amtsdauer von sechs Jahren ernannt.

Dem Art. 23bis als letztes Alinea anfügen.

Art. 23bis. Die Bestellung des Bankrates erfolgt
in der Weise, dass der Bundesrat zuerst den Präsi-
denten des Bmkrates bezeichnet; hierauf nimmt
die vereinigte Bundesversammlung, auf einen un-
verbindlichen Doppelvorschlag des Bundesrates fern,
die Wahl von 14 Mitgliedern vor; die sechs weitern
Mitglieder werden durch den Bundesrat ernannt.

Die Ernennung eines Vizepräsidenten steht dem
Bankrate zu.

Bei diesen Wahlen ist auf die verschiedenen
Haupthandelsplätze und Gegenden der Schweiz bil-
lige Rücksicht zu nehmen.

Austretende Mitglieder werden für den Rest der
Amtsdauer erstezt.

Art. 24. Ein auf die Dauer einer Amtsperiode
bestellter Bankausschuss von fünf Mitgliedern übt
als Delegation des Bankrates die nähere Aufsicht
und Kontrolle über die Leitung der Bundesbank aus.

Dieser Ausschuss wird gebildet aus dem Präsi-
denten, dem Vizepräsidenten und drei weitern durch
den Bankrat zu ernennenden Mitgliedern.

Streichung von Alinea 4
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Der Bundesrat wählt aus der Mitte des Direk-
toriums dessen Präsidenten und Vizepräsidenten.

Art. 28. Die L o k a l d i r e k t i o n e n müssen aus
mindestens zwei Personen bestehen, welche vom
Bundesrate auf den unverbindlichen Vorschlag des
Bankrates auî eine Amtsdauer von vier Jahren er-
nannt werden ; ihnen ist die verantwortliche Leitung
und Geschäftsführung der Zweiganstalten innerhalb
der vom Direktorium zu erteilenden Weisungen und
der erlassenen Réglemente übertragen.

Den Lokaldirektionen sind die Beamten und An-
gestellten der betreffenden Zweiganstalt unmittelbar
unterstellt.

Art. 29. Nicht vereinbar miteinander sind:
a. Die Stelle eines Mitgliedes der Bundesver-

sammlung mit derjenigen eines Mitgliedes des
Bankrates, des Direktoriums und der Lokal-
direktionen;

b. die Stelle eines Mitgliedes des Bankrates mit
derjenigen eines Mitgliedes des Direktoriums
und der Lokaldirektionen.

Art. 30. Die dem Direktorium atri Hauptsitze der
Bank unterstellten Beamten und Angestellten der
Centralverwaltung werden durch das Direktorium,
die übrigen Beamten und Angestellten auf die Vor-
schläge der Lokaldirektionen und nach Vernehm-
lassung des Direktoriums durch den Bankrat gewählt.

Art. 31. Die Mitglieder des Bankrates, des Direk-
toriums, der Lokalkomitees, der Lokaldirektionen
müssen in der Schweiz angesessene Schweizerbür-
ger sein.

Art. 32. Sämtlichen Mitgliedern der Bankbehör-
den, sowie allen Beamten und Angestellten der
Bundesbank ist strenge Verschwiegenheit über die
geschäftlichen Beziehungen der Bank zu den Bank-
kunden und über deren Verhältnisse zur Pflicht ge-
macht.

Art. 33. Die Behörden der Bundesbank, sowie
deren Beamte und Angestellte haben die Eigenschaft
von Bundesbehörden und Bundesbeamten; sie sind
dem Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit der
sidgenössischen Behörden und Beamten vom 9. De-
zember 1850 unterstellt

Dem Direktorium und dem Bankrate steht gegen-
über den von ihnen gewählten Beamten und Ange-
stellten die gleiche Disciplinargewalt zu, wie sie der
Bundesrat mit, Bezug auf die von ihm ernannten
Beamten und Angestellten hat.

Art. 34. Die Mitglieder des Bankrates und der
Lokalkomitees werden durcn Tag- und Reisegelder
entschädigt, deren Höhe durch die Bundesversamm-
lung bestimmt wird. Den Mitgliedern des Bankaus-
schusses oder einzelnen derselben können durch die
Bundesversammlung auch feste Besoldungen ausge-
setzt werden.

Art. 35. Ein auf Vorlage des Bankrates durch
die Bundesversammlung zu genehmigendes Regle-
ment wird die Kompetenzen der Bankbehörden und
ihre Beziehungen zu einander feststellen, die'Be-
soldungs-Minima und -Maxima normieren, sowie die
Geschäftsführung überhaupt regeln.

Art. 36. Innerhalb der aufgestellten Besoldungs-
Minima und -Maxima werden die Besoldungen des
Direktoriums und der Lokaldirektionen durch den
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Bundesrat, diejenigen der übrigen Beamten und An-
gestellten durch den Bankrat festgestellt.

Die Ausrichtung von Tantiemen ist überall aus-
geschlossen.

VI. Aufsicht durch die Bundesversammlung.

Art. 37. Die Oberaufsicht über die Bundesbank
steht der Bundesversammlung zu.

Zu diesem Zwecke bestellen die beiden Räte
Prüfungskommissionen von je fünf Mitgliedern,
welche auf eine mit der Legislaturperiode zusam-
menfallende Amtsdauer von drei Jahren gewählt
werden.

Zur Prüfung und Begutachtung der Jahresrech-
nung, des Geschäftsberichtes und der von der Bun-
desversammlung zu erlassenden oder zu genehmigen-
den Réglemente treten die beiden Kommissionen
zu gemeinsamer Beratung zusammen. Tm übrigen
erfolgt die Beschlussfassung in den Kommissionen
und die Behandlung in den Räten nach den Be-
stimmungen des Gesetzes betreffend den Geschäfts-
verkehr zwischen dem Nationalrat und dem Stände-
rat.

Die Kommissionen, beziehungsweise deren Dele-
gationen, haben das jederzeitige und unbedingte
Recht der Einsichtnahme in den gesamten Geschäfts-
betrieb der Bundesbank, immerhin unter Beobach-
tung der in Art. 32 enthaltenen Vorschriften.

VII. Strafbestimmungen.

Art. 38. Wer falsche Banknoten anfertigt, um
sie als echte zu verwenden, wird mit Zuchthaus
bestraft.

Art. 39. Wer echte Banknoten verändert, um
ihnen einen höhern Wert beizulegen, wircf mit
Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis
nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 40. Wer falsche oder verfälschte Banknoten
absichtlich als echt oder unverfälscht ausgibt, wird
mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.

Hat er falsche oder verfälschte Banknoten als
echte in Empfang genommen und nach erkannter
Unechtheit wieder in Verkehr gebracht, so ist die
Strafe Gefängnis bis zu einem Jahr oder Geldbusse
bis zu Fr. 1000.

Art. M. Wer Stiche, Platten, Clichés oder an-
dere Formen, die zur Fälschung oder Verfälschung
von Banknoten bestimmt sind, anfertigt oder an-
schafft, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder
mit Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft.

Art. 42. Wer den Banknoten ähnliche Druck-
sachen oder Abbildungen zu Ankündigungen, Re-
klamen oder Scherzen anfertigt und verbreitet wird
mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder Geldbusse
bis zu Fr. 500 bestraft.

Art. 43. Falsche oder verfälschte Banknoten sind
zu vernichten, ebenso die zu deren Herstellung be-
stimmten Stiche, Platten, Clichés oder andere For-
men.

Art. 44. Wer ohne Ermächtigung des Bundes
Banknoten oder andere zum Umlauf bestimmte, un-
verzinsliche, auf Sicht an den Inhaber zahlbare
Schuldscheine ausgiebt. wird mit Gefängnis bis auf
ein Jahr oder mit einer Geldbusse bestraft, welche

Die allgemeine Aufsicht. ....

. fünf bis sieben Mitgliedern. . . ,

Art. 40. Wer wissentlich falsche oder verfälschte
Banknoten als echt. . .

anfertigt oder verbreitet,

Art. 44. Wer entgegen den Vorschriften dieses
Gesetzes Banknoten oder. . . .
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dem Fünffachen des Nennwertes der unbefugt aus-
gegebenen Schuldscheine gleichkommt, zum min-
desten aber Fr. 5000 beträgt.

Art. 45. Die Beurteilung der Strafalle unterliegt
der Bundesstraîgerichtsbarkeit, und die allgemeinen
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Bundes-
strafrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft
sind anwendbar.

VIII. Uelbergangslbestimmungen.

Art. 46. Nach Annahme dieses Gesetzes wird
der Bundesrat die Wahl von höchstens drei Mit-
gliedern des Direktoriums, die Bundesversammlung
die Wahl des Barikrates vornehmen.

Beide Wahlen sind provisorisch für die Dauer
der Organisationsperiode bis zur Geschäftseröffnung
der Bundesbank.

Art. 47. Während dieser gleichen Periode ist
der Bundesrat beauftragt und bevollmächtigt, alle
zur Organisation nötigen, einleitenden und vorbe-
reitenden Schritte anzuordnen, sowie die erforder-
lichen Massnahmen zu treffet, und in geeigneter
Weise ausführen zu lassen.

Er wird hierfür in erster Linie die provisorisch
gewählten Mitglieder des Direktoriums in Anspruch
nehmen und, soweit nötig, den Bankrat als gutacht-
liche Behörde beiziehen.

Dem Bundesrat wird für die Durchführung aller
vorbereitenden Handlungen der nötige Kredit er-
öffnet in der Meinung, dass die erlaufenen Kosten
durch die Bundesbank zurückzuerstatten sind.

Art. 48. Die Bundesbank gilt als konstituiert und
sie kann ihre Geschäfte beginnen, sobald das Grund-
kapital vollständig einbezahlt ist und die Central-
verwaltung in Bern und mindestens vier Zweigan-
stalten auf schweizerischen Bankplätzen organisiert
sein werden.

Auf diesen Zeitpunkt haben Bundesrat und Bank-
rat die ihnen laut diesem Gesetze zustehenden
Wahlen vorzunehmen.

Art. 49. Von dem Tage der Annahme dieses Ge-
setzes an ist der Bundesrat ermächtigt, die Bewilli-
gung zur Neuemission oder Emissionsvermehrung
von Banknoten bestehender Emissionsbanken zu ver-
weigern.

Art: 50. Der Rückzug der alten Noten hat vom
Tage der Geschäftseröffnung der Bundesbank an in
längstens 21/« Jahren in der Weise zu geschehen, dass
jede Emissionsbank verpflichtet ist, mit Ende eines
jeden Trimesters mindestens V»» des Nominalbetrages
ihrer Notenemission zur Vernichtung und einen all-
fälligen Fehlbetrag in bar einzuliefern.

Die Ablieferung der zu vernichtenden Noten ge-
schieht an die Bundeskontrollbehörde, die allfällige
Einzahlung in bar an die Bundesbank.

Art. 51. Mit Ablau! der 2Y2Jährigen Rückzugs-
periode hat jede Emissionsbank den Gegenwärt der
noch ausstehenden Noten nebst einem spezifizierten
Verzeichnisse derselben der Bundesbank zu über-

Art. 46. Nach Annahme dieses Gesetzes ist der
Bankrat zu bestellen (Art. 23bis) und die Wahl von
höchstens drei Mitgliedern des Direktoriums vorzu-
nehmen.

Diese Wahlen sind. . .

Auf diesen Zeitpunkt sind die in diesem Gesetze
vorgesehenen Wahlen definitiv vorzunehmen.

. . . dieses Gesetzes durch die Bundesversammlung
an ist der Bundesrat. , ,

Wenn jedoch der Betrag der im Laufe eines
Trimesters eingelieferten Noten V10 des Nominal-
betrages der Notenemission übersteigt, so wird der
Ueberschuss auf Rechnung der folgenden Trimester
getragen.

Art. 51. Mit der letzten Ablieferung hat jede
Emissionsbank ein spezifiziertes Verzeichnis der noch
ausstehenden Noten der Bundesbank zu übergeben,
welche. . .
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geben, welche die nachträgliche Einlösung noch
während eines Zeitraumes von dreissig Jahren, vom
Datum des oben genannten Termins an gerechnet,
übernimmt und die eingelösten Noten unter Kontrolle
des Finanzdepartements vernichtet. Nach Ablauf
dieser Frist verfällt der Gegenwert der nicht zur
Einlösung vorgewiesenen Noten dem schweizerischen
Invalidenfonds.

Gegenüber Banken, welche den Gegenwert aller
noch ausstehenden Noten vor Ablauf des Endtermins
einliefern, übernimmt die Bundesbank schon vom
Tage dieser Ablieferung an die unbedingte Ver-
pflichtung zur Einlösung.

Art. 52. Soweit nicht die Uebergangsbestimmun-
gen bereits Abänderungen des Bundesgesetzes über
die Ausgabe und die Einlösung von Banknoten vom
8. März 1881 bedingen, bleiben dieses Gesetz und
die betreffend*« Vollziehungsverordnungen und Régle-
mente für die Kontrollbehörde und für die bestehen-
den Emissionsbanken so lange in Wirksamkeit, bis
die letzteren sich von allen ihren Verpflichtungen
gegen die Noteninhaber liberiert haben.

Art. 53. Die Bundesbank und 'ihre sämtlichen
Zweiganstalten werden während der Rückzugsperiode
die Noten von Emissionsbanken an Zahlung nehmen
und die Einlösung dieser Noten binnen einer Frist
von drei Tagen unentgeltlich vermitteln, solange
diese Emissionsbanken ihre eigenen Noten pünktlich
einlösen und der Bundesbank Gegenrecht halten.

Art. 54. Der Bundesrat ist beauftragt, auf Grund-
lage der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom
17. Juni 1874, betreffend die Volksabstimmung über
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, die Bekannt-
machung dieses Gesetzes zu veranstalten und den
Beginn der Wirksamkeit desselben festzusetzen.

Banque de la Confédération suisse.

Projet du conseil fédéral.

23 octobre 1894.

Loi fédérale
créant

une banque de la Confédération suisse.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de l'article 39 de la constitution
ïédérale du 29 mai 1874;

Amtliches stenographisches Bulletin IV. Nr. 36. — SulUtìn aténograpliique officiel IV. No. 36.

Propositions de la majorité
de la commission du conseil national.

(MM. Heller, Fahr, Hirter, Joss, Scherrer, Schwan-
der, Vigier.)

5/9 février et 7/8 mars 1895.

La minorité (composée de MM. Ador, Cramer-
Frey, Théraulaz, Tissot) exposera dans un rapport
spécial son point de vue sur la question de fond.

_ Adhésion au projet du conseil fédéral
partout'où il n'y a pas d'observations.

en exécution de l'article 39 révisé de la ...
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vu le message du conseil fédéral du 23 octobre
1894,

décrète :

I. Dispositions générales.

Article premier. Sous la dénomination:
„Sduueizerische Bundesbank",
„Banque de la Confédération Suisse",
„Banca della Confederazione svizzera",

la Confédération institué une banque d'état placée
sous une administration spéciale et à laquelle elle
confère le droit exclusif d'émsttre des billets de
banque.

La banque de la Confédération, investie du mo-
nopol des billets de banque, a pour tâche princi-
pale de servir, en Suisse, de régulateur du marché
de l'argent et de faciliter les opérations de paie-
ment. Elle se charge en outre, sans frais, du ser-
vice de trésorerie de la Confédération, en tant que
ce service lui est confié.

Art. 2. La banque de la Confédération a son
siège principal dans la ville de Berne. Elle est
autorisée à étabir, partout en Suisse, des succur-
sales ou des agences.

La banque est autorisée à acquérir des banques
existantes, dont les opérations sont compatibles avec
les siennes, et à les exploiter comme succursales,
en liquidant les affaires qui ne rempliraient pas
cette condition.

Chaque canton a le droit de demander qu'une
succursale ou agence de la banque soit|créée sur
son territoire.

Art. 3. Le fonds-capital de la banque de la Con-
fédération est de 25 million de francs. Il sera fourni
par la Confédération; il devra être complètement
versé le jour où la banque commencera ses opéra-
tions. Il pourra être porté jusqu'à 50 millions de
francs par décision de l'assemblée fédérale.

La Confédération se procurera le capital par
l'émission de rescriptions ou titres de rente, qui
ne pourront être dénoncés de la part du créancier.

Art. 4. La Confédération répond de tous les en-
gagements de la banque, en tant que les moyens
propres de cette dernière seraient insuffisants.

... a son siège principal à Berne. Elle est ...

Art. 3. Le fonds-capital de la banque de la
Confédération, divisé en parts de 10,000 francs,
est de 25 millions de francs ; il devra être com-
plètement versé le jour où la banque commencera
ses opérations. Il pourra être . ..

Les deux cinquièmes de ce fonds-capital seront
réservés à la participation des cantons ; la Confé-
dération se chargera des trois autres cinquièmes
et des parts qui ne seraient pas réclamées par les
cantons ; la Confédération se procurera sa quote-
part au fonds-capital par l'émission de rescriptions
ou titres de rente, qui ne pourront être dénoncés
de la part du créancier.

La répartition des parts réservées aux can-
tons se fera de la manière suivante : Chaque
canton a droit à au moins 10 et chaque demi-
canton à au moins 5 parts et pour le surplus à
une quote-part proportionnelle au chiffre de sa
population.

Les cantons ne sont pas tenus de participer au
fonds-capital et, en cas de participation, ils ne
sont responsables que jusqu'à concurrence de leur
quote-part au fonds-capital.

Les parts au fonds-capital sont au nom de
la Confédération ou des cantons ; elles peuvent
être transférées à des administrations et fonds fé-
déraux et aussi, avec l'autorisation du conseil
fédéral, à des administrations cantonales et fonds
publics. Le transfert & des particuliers est interdit.
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Art. 5. La banque'et ses succursale1 sont exemptes
de tout impôt dans les cantons.

II. Des opérations de la banque.

Art. 6. Les opérations de la banque sont limitées
à l'émission de billets, aux virements et à l'es-
compte; en conséquence, elle est autorisée à faire
les opérations suivantes, à l'exclusion de toutes
autres.

1° Escompte de lettres de change sur la Suisse,
à l'échéance de trois mois au plus et portant au
moins deux signatures notoirement solvables.

2° Achat et vente de lettres de change sur l'é-
tranger, à l'échéance de trois mois au plus et por-
tant au moins deux signatures notoirement solvables.

3» Avances à intérêts sur dépôt de titres et va-
leurs (avances sur nantissement) à l'exclusion d'ac-
tions, pour un terme maximum de trois mois.

4° Aehat pour son propre compte, d'obligations
de la Confédération, de cantons ou d'états étran-
gers, stipulées au porteur et facilement réalisables;
toutefois, ces achats ne seront faits qu'en vue d'un
emploi temporaire des fonds de la banque.

5° Dépôts en comptes courants avec ou sans in-
térêt.

60 Achat et vente, pour son propre compte et
pour le compte de tiers, de matières d'or et d'ar-
gent et avances sur ces matières.

7° Emission de certificats d'or et d'argent, selon
un règlement à établir.

8<> Virements, émission de mandats et recouvre-
ments,

9° Garde et gestion de titres.

- Art. 7. La banque est tenue:
1° d'accepter sans frais, dans toutes ses succur-

sale, des paiements au compte de la Confédération
et de ses services et d'effectuer les paiements pour
compte desdits, également sans frais, mais seule-
ment jusqu'à concurrence de l'avoir de la Confédé-
ration ;

2» sur la demande de la Confédération, de rece-
voir en dépôt et de gérer, sans frais, les valeurs
lui appartenant ou placées sous son administration.

III. De l'émission, du remboursement et de la
couverture des billets de banque.

Art. 8. La banque de la Confédération est auto-
risée à émettre des billets de banque dans la me-
sure de ses besoins.

Les billets sont fabriqués, retirés ou détruits
sous la surveillance du département fédéral des
finances.

Art. 9. Les billets de banque sont émis en cou-
pures de 50, 100, 500 et 1000 francs.

Art. 10. Le tiers au moins des billets en circu-
lation devra toujours être couvert,, soit par . des
espèces légales, soit par des lingots d'or dont la
valeur est calculée au cours du jour, soit par des
monnaies d'or étrangères.

. . de la Confédération auprès de la banque ;

Art. 10. La contre-valeur totale des billets en
circulation doit être représentée soit par des es-
pèces légales en caisse, soit par des lingots d'or
dont la valeur est calculée au cours du jour, soit
par des monnaies d'or étrangères, soit enfin par
des effets escomptés sur la Suisse et sur l'étranger ;
la réserve métallique doit s'élever au tiers au moins
des billets en circulation.
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Art. 11. La contre-valeur totale des billets en
circulation et des engagements à courte échéance de
la banque devr*, en tout temps, être représentée
par l'encaisse métallique mentionnée à l'article 10
et par des effets escomptés sur là Suisse et sur
l'étranger.

Sont considérés comme engagements à courte
échéance les engagements échus ou exigibles dans
les dix jours.

Art. 12. La banque de la Confédération est tenue
de rembourser, ses billets, au pair et en espèces
légales :

a. au siège principal à Berne, à présentation et
sans limitation du montant;

&. aux succursales, dans la mesure où l'encaisse
et leurs propres besoins le permettent, et, en
tout cas, après le délai nécessaire pour faire
venir les espèces de la caisse principale.

Art. 13. La banque est tenue d'accepter en tout
temps, au siège principal et dans ses succursales,
ses propres billets au pair, soit en paiement, soit
pour former des dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont aussi tenues
d'accepter, en paiement et au pair, les billets de
la banque.

Ces cas exceptés, l'acceptation obligatoire des
billets de la banque Tie la Confédération ne pourra
être décrétée qu'en cas de nécessité en temps de
guerre.

Art. 14. La banque de la Confédération est
tenue de rembourser intégralement tout billet dé-
térioré, dès que le porteur en présente un fragment
plus grand que la moitié, ou, s'il en présente un
fragment de moindre dimension, dès qu'il peut
fournir la preuve que le reste du billet a été dé-
truit. Elle n'accorde aucun dédommagement pour
les billets perdus ou complètement détruits.

Art. 15. Il est interdit à la banque, à ses suc-
cursales et à ses caisses de remettre en circulation
les billets usés ou détériorés.

Art. 16. Toutes les contestations de droit privé
pouvant résulter de l'émission des billets de ban-
que sont justiciables du tribunal fédéral.

IV» Reddition des comptes, bénéfice net, fonds
de réserve, publicité. j

Art. 17. Les comptes de Ja banque de la Con-
fédération ont soumis à l'approbation de l'assemblée
fédérale.

Ils sont arrêtés à la fin de l'année civile.
Les bilans annuels sont établis conformément

aux principes posés par l'article 656 du code fédé-
ral des obligations.

Art. 18. Sur le bénéfice net accusé par le compte
des profits et pertes, on prélèvera, en premier lieu,
15 "/«, qui seront portés au fonds de réserve.

Sur le surplus, un dividende jusqu'à 4 °/» du
fonds-capital sera payé à la Confédération.

Le reste du bénéfice net revient pour un tiers
à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

Art. 11. La banque est, en outre, obligée de
posséder, en tout temps, la couverture de .tous
les engagements à courte échéance; cette cou-
verture doit consister en effets escomptés sur la '
Suisse ou sur l'étranger, en espèces ou en lingots
d'or.

Sont considérés comme ...

... a été détruit. Elle n'est pas tenue d'accora
der un dédommagement pour les billets perdus ou
complètement détruits.

Sur le surplus, il sera payé un dividende jus-
qu'à 3l/t o/t du fonds-capital. En cas d'insuffisance,
le complément serait prélevé sur le fonds de ré-
serve.
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La répartition aux cantons sera effectuée par la
Confédération au prorata de la population de rési-
dence ordinaire constatée par le recensement fédé-
ral le plus récent.

Art 19. Le fonds de réserve doit être placé en-
valeurs suisses et étrangères.

Il 'ne lui sera pas bonifié d'intérêts. .

Art. 20. Le fonds de réserve est la propriété de
la banque. On n'y pourra toucher que pour couvrir
des pertes éventuelles du capital.

Art. 21. La banque de la Confédération publiera
régulièrement le taux d'escompte et le taux d'in-
térêt pour les avances.

Elle publiera, à la fin de chaque semaine, l'état
de son actif et de son passif et, à la fin de chaque
année, ses comptes annuels.

T. De l'administration.

Art. 22. L'administration de 7a banque se com-
pose:

a. du conseil de banque et
des comités locaux,

chargés de la surveillance et du contrôle;
b. du comité de direction et

des directions locales,
chargés de la direction.

Art. 23. La surveillance et le contrôle sont ex-
ercés par le conseil de banque formé de 21 membres,
nommé pour la durée de quatre ans par l'assemblée
fédérale réunie et dans lequel les places de banque
principales et les différentes contrées de la Suisse
devront être représentées d'une manière équitable.

Les membres sortants seront remplacés pour le
restant de la période.

Art. 24. Le conseil de banque choisit dans son
sein, pour la durée d'une période, un président,
un vice-président et un comité délégué de cinq mem-
bres, qui, en sa qualité de délégation du conseil,
est chargé de la surveillance et du contrôle régu-
liers de la banque.

Le président et le vice-président sont, d'office,
membres du comité délégué.

Art 25. Le conseil de banque se réunit une fois
par mois; mais il peut aussi être convoqué extra-
ordinairement par son président ou sur la demande
de sept membres.

Les séances ont lieu, dans la règle, au siège prin-
cipal de la banque.

. . . On n'y pourra toucher que pour couvrir
des pertes éventuelles du capital ou pour complé-
ter les dividendes jusqu'à 3'/a °/0 (art. 18).

Biffer le reste de l'alinéa, depuis les mots;
par l'assemblée fédérale réunie ...

A ajouter à l'article 23bi" comme dernier
alinéa.

Art. 23bi". Le conseil de banque est élu comme
suit. Le conseil fédéral désigne d'abord le prési-
dent du conseil de banque ; puis, sur une double
proposition non obligatoire du conseil fédérai,
l'assemblée fédérale réunie procède à l'élection de
14 membres ; les six autres membres sont nommés
par le conseil fédéral.

Le vice-président est nommé par le conseil de
banque. '

Dans ces nominations, on tiendra équitablement
compte des places de banque principales et des
différentes contrées de la Suisse.

Les membres sortants seront remplacés pour le
restant de la période.

Art. 24. Un comité délégué de cinq membres,
nommé pour la durée d'une période, est chargé,
en sa qualité de délégation du conseil, de la
surveillance et du contrôle réguliers de la .banque.

Ce comité est composé du président, du vice-
présiden!, et de trois autres membres ; ces derniers
sont nommés par le conseil de banque.
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La présence de 11 membres au moins est néces-
saire pour la validité des délibérations.

En cas d'empêchement de membres du conseil
de banque, le président est autorisé à appeler, à
titre de suppléants, des membres des comités lo-
caux.

Art. 26. La surveillance des succursales est exer-
cée par les comités locaux. Ceux-ci se composent de
5 à 10 membres élus, pour une période de quatre
ans, par le conseil de banque, de préférence parmi
les commerçants et les industriels notables de la
place et des environs.

Les membres du conseil de banque résidant dans
une localité où est établie une succursale peuvent
faire partie du comité local.

Le conseil de banque désigne, parmi les mem-
bres du comité local, le président de ce comité et
son remplaçant.

Les comités locaux se réunissent aussi souvent
que les aïïaires l'exigent; leurs décisions sont vala-
bles lorsque la majorité absolue des membres est
présente.

Art. 27. Le comité de direction est l'autorité ad-
ministrative et executive de la banque; il prend
toutes les dispositions et toutes les mesures que
comportent l'accomplissement des tâches et du but
de la banque conformément aux instructions et aux
règlements à établir.

Le comité de direction représente la banque vis-
a-vis des tiers; il est l'autorité placée immédiate-
ment au-dessus de tous les fonctionnaires et em-
ployés de l'administration centrale et des directions
locales.

Le comité de direction se compose de trois à
cinq membres, qui doivent être domiciliés au siège
principal de la banque.

Les membres du comité de .direction sont nom-
més par le conseil fédéral pour une période de six
ans, sur une proposition non obligatoire du conseil
de banque.

Le conseil fédéral désigne; parmi les membres
du comité de direction, un président et un vice-
président.

Art. 28. Les directions locales sont composées de
deux personnes au moins, nommées par le conseil
fédéral pour une période de quatre ans, sur la pro-
position non obligatoire du conseil de banque ; elles
sont chargées, sous leur responsabilité, de la direc-
tion et de la gestion des succursales, conformément
aux instructions du comité de direction et aux règle-
ments à établir.

Les fonctionnaires et les employés des succur-
sales sont sous les ordres immédiats de leur direc-
tion locale.

Art. 29. Sont incompatibles:
a. les fonctions de membre de l'assemblée fédé-

rale avec celles de membre du conseil de ban-
que, du comité de direction et des directions
locales ;

b. les fonctions de membre du conseil de banque
avec celles de membre du comité de direction
et des directions locales.

Art. 30. Les fonctionnaires et les employés de
l'administration centrale placés au siège principal
de la banque, sous les ordres du comité de direc-

Biffer l'alinéa 4.

Biffer les mots « toutes les ».
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tion, sont nommés par ce dernier; les autres fonc-
tionnaires et employés sont nommés par le conseil
de banque, sur les propositions des directions lo-
cales et après avoir entendu le comité de direction.

Art. 31. Les membres du conseil de banque, du
comité de direction, des comités locaux et des
directions locales doivent être citoyens suisses éta-
blis en Suisse.

Art. 32. Les personnes formant l'administration
de la banque, de même que tous les fonctionnaires
et employés, ont le devoir de garder le secret le
plus absolu sur les affaires de la banque avec ses
clients et sur la situation de ces derniers. •

Art. 33. Les personnes formant l'administration
de la banque, de même que ses fonctionnaires et
employés, ont la qualité d'autorités fédérales et de
îonctonnaires fédéraux; les dispositions de la loi
fédérale du 9 décembre 1850, sur la responsabilité
des autorités et des fonctionnaires de la Confédéra-
tion, leur sont par conséquent applicables.

Le comité de direction et le- conseil de banque
exercent, à l'égard des agents et des employés nom-
més par eux, le même pouvoir disciplinaire que
celui du conseil fédéral sur les fonctionnaires et
les employés qu'il élit.

Art. 34. Les membres du conseil de banque et
des comités locaux reçoivent des jetons de présence
et une indemnité de voyage, dont le montant est
fixé par l'assemblée fédérale. L'assemblée fédérale
peut aussi allouer un traitement fixe aux membres
du comité délégué du conseil ou à certains d'entre
eux.

Art. 35. Un règlement à élaborer par le conseil
de banque et qui devra être soumis à l'approbation
de l'assemblée fédérale fixera les compétences des
autorités de la banque et leurs rapports réciproques,
le minimum et le maximum des traitements, et
édictera des dispositions sur la gestion en général.

Art. 36. Les traitements sont fixés dans les limites
établies, savoir: ceux des comités de direction et
des directions locales, par le conseil fédéral; ceux
des autres fonctionnaires et employés, par le conseil
ie banque. .

Il n'est pas accordé de tantièmes.

TI. De la surveillance par l'assemblée fédérale.

Art. 37. L'assemblée fédérale exerce la haute
surveillance sur la banque de la Confédération.

A cet effet, les deux conseils nomment chacun
une commission de cinq membres, dont la durée
des fonctions est de trois ans et coïncide avec la
période législative.

Les deux commissions se réunissent en commun
pour examiner et discuter les comptes annuels, les
rapports de gestion et les règlements que l'assem- :
blée fédérale sera appelée à élaborer ou à approu-
ver. Au reste les décisions sont prises dans les
commissions, et les conseils délibèrent conformé-
ment aux dispositions de la loi sur les rapports
entre le conseil national et le conseil des états.

Les commissions ou leurs délégations ont le droit
absolu de prendre, en tout temps, connaissance de
toutes les branches de la gestion de la banque, en
observant toutefois les prescriptions de l'article 32.

Art. 37. L'assemblée fédérale exerce la sur-
veillance générale sur ... .̂

... de cinq-à sept membres ...
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VII. Dispositions pénales.

Art. 38. Celui qui, pour les mettre en circulation
comme authentiques, aura fabriqué des faux billets
de banque sera puni de la réclusion.

Art. 39. Celui qui, pour leur assigner une valeur
supérieure à celle qu'ils représentent, aura altéré
des billets de banque, sera puni de la réclusion jus-
qu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois
au moins.

Art. 40. Celui qui aura intentionellement mis en
circulation comme authentiques des billets de ban-
que faux ou altérés sera puni de la réclusion jus-
qu'à trois ans.

S'il a remis en circulation comme authentiques
des billets de banque qu'il avait reçus comme tels,
mais qu'il avait ultérieurement reconnus être îaux
ou altérés, il sera puni de l'emprisonnement jus-
qu'à un an ou de l'amende jusqu'à mille francs.

Art. 41. Celui qui aura confectionné ou se
sera procuré des gravures, planches, clichés ou
autres formes en vue de la fabrication ou de l'alté-
ration de billets de banque sera puni de _la réclu-
sion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de
six mois au moins.

Art. 42. Celui qui aura fabriqué et répandu, à
titre d'annonce, de réclame ou de simple plaisan-
terie, des imprimés ou vignettes imitant les billets
de banque, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à
trois mois ou de l'amende jusqu'à cinq cents francs.

Art. 43. Les billets de banque îaux ou altérés
seront détruits, ainsi que les gravures, planches,
clichés ou autres formes pouvant servir à leur fabri-
cation ou à leur altération.

Art. 44. Celui qui, sans autorisation de la Con-
fédération, aura émis des billets de banque ou d'au-
tres promesses de paiement payables à vue au por-
teur, ne produisant pas d'intérêt'et destinées à la
circulation sera puni de l'emprisonnement jusqu'à
un an ou d'une amende du quintuple de la valeur re-
présentée par les billets émis sans autorisation et
pas inférieure à cinq mille francs.

Art 45. La répression des délits ci-dessus visés
rentre dans la juridiction pénale fédérale et les dis-
positions générales [du code pénal fédéral sont ap-
plicables.

VIII. Dispositions transitoires.

Art. 46. Après l'acceptation de la présente loi le
conseil fédéral procédera à la nomination de trois
membres au plus du comité de direction, et l'as-
semblée fédérale à celle du conseil de banque.

Ces nominations seront faites à titre provisoire
pour la durée de la période d'organisation jusqu'à
l'ouverture des opérations de la banque de la Con-
fédération.

Art. 47. Pendant cette même période, le conseil
fédéral est chargé d'ordonner toutes les mesures
propres à préparer l'organisation de la banque,
comme aussi de prendre et de faire exécuter toutes
les dispositions nécessaires pour atteindre ce but.

A cet effet, il s'adressera en premier lieu aux
membres provisoires du comité de direction, en
s'adjoignant, en tant que cela sera nécessaire, le
aonseii de banque à titre consultatif.

Art. 40. Celui qui aura sciemment mis .

fabriqué ou répandu, à titre . . .

Art. 44. Celui qui, contrairement aux prescrip-
tions de cette loi, aura émis . . .

Art. 46. Après l'acceptation de la présente loi,
il sera procédé à- la nomination du conseil de
banque (art. 23bil>) et de trois membres au plus du
comité de direction.
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Le crédit nécessaire est accordé au conseil fédéral
pour l'exécution de toutes les mesures préparatoires,
mais il est entendu que tous les frais occasionnés
de ce chef seront restitués par la banque.

Art. 48. La banque de la Confédération sera con-
sidérée comme constituée et elle pourra commencer
ses opérations aussitôt que son capital aura été
complètement versé et que l'administration centrale
et quatre succursales sur des places de banque suis-
ses, auront été organisées.

Le conseil fédéral et le conseil de la banque
procéderont, à ce moment-là, aux nominations qui
rentrent dans leur compétence en vertu de la pré-
sente loi.

Art. 49. A partir du jour de l'acceptation de la
présente loi, le conseil fédéral pourra refuser toute
nouvelle émission et toute augmentation d'émission
qui serait demandée par des banques d'émission
existantes.

Art. 50. Le retrait des anciens billets de banque
devra s'effectuer dans un délai de 21/» années au
plus, à partir du jour où la banque de la Confédé-
ration aura commencé ses opérations, en ce sens
que chaque banque sera tenue d'envoyer à la fin
de chaque trimestre, e,n billets destinés à être dé-
truits, le Vio au moins du montant nominal de son
émission. En cas d'insuîh'sance de billets, la somme
sera complétée par des espèces.

Les billets destinés à être détruits seront en-
voyés à- l'autorité fédérale de contrôle, et les es-
pèces, à la banque de la Confédération.

Art. 51. A l'expiration du délai fixé pour le re-
trait, chaque banque d'émission remettra à la ban-
que de la Confédération la contre-valeur des billets
non rentrés, avec une liste détaillée de ces der-
niers. La banque de la Confédération est chargée de
rembourser ces billets dans un délai de trente ans
à partir du terme ci-dessus et de détruire les bil-
lets rentrés, sous la surveillance du département
fédéral des finances. Après ce délai, la valeur des
billets qui n'auront pas été présentés aa rembourse-
ment sera acquise au fonds suisse des invalides.

Quant au banques qui remettraient avant l'expi-
ration du délai final, la contre-valeur de tous les
billets non rentrés, la banque de la Confédération
prend vis-à-vis d'elles, dès le jour de la remise,
l'engagement formel de rembourser ces billets.

Art. 52. Sous réserve des dérogations consacrées
par les présentes dispositions transitoires, la loi fé-
dérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le rem-
boursement des billets de banque, ainsi que ses or-
donnances et règlements d'exécution restent appli-
cables tant à l'autorité de fédérale contrôle qu'aux
banques d'émission jusqu'au moment où ces der-
nières se seront libérés de tous leurs engagements
envers les porteurs de billets.

Art. 53. Pendant le délai fixé pour le retrait, la
banque de la Confédération et toutes ses succursales
accepteront en paiement les billets des banques
d'émission et en opéreront gratuitement le recouvre-
ment dans un terme de trois jours, à charge de
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A ce moment-là, il sera procédé définitive-
ment à toutes les nominations prévues par la pré-
sente loi.

... de la présente loi par l'assemblée fédérale,
le conseil fédéral pourra . . .

Toutefois, si le montant des billets envoyés
dans le courant d'un trimestre dépassait le J/io
du montant nominal de l'émission, l'excédent serait
porté sur le compte du trimestre suivant.

Art. 5l. Avec le dernier envoi, chaque banque
d'émission remettra à la banque de la Confé-
dération une liste détaillée des billets non ren-
trés. La banque de la Confédération est chargée . . .
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réciprocité et aussi longtemps que les banques d'é-
mission rembourseront régulièrement leurs propres
billets.

Art. 54 Le conseil fédéral est chargé, confor-
mément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin
1874 concernant les votations populaires sur les j
lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente '
loi. et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Anträge der Minderheit
der Commission des Nationalrates.

(HH. Ador, Cramer-Frey, Théraulaz, Tissot).

5.—9. Februar und 7./8. März 1895.

Nichteintreten auf den Entwurf des Bundesrates.

Die HH. Ador und Cramer-Frey schlagen fol-
genden Gegenentwurf vor, welchem die HH. Thé-
raulaz und Tissot teilweise zustimmen.

Da wo der Gegenentwurf der HH. Ador und
Cramer-Frey keine Abänderungen vorschlägt, nimmt
derselbe den Entwurf des ßundesrates oder der
Mehi-heit der Kommission auf.

Art. 1. Unter dem Namen :
„ Schweizerische Bundesbank ",
„ Banque de la Confédération Suisse",
„ Banca della Confederazione Svizzera ",

wird eine unter Aufsicht und Mitwirkung des Bundes
stehende Bank errichtet, an welche der Bund
das i . .

Art. 3. Das Grundkapital der Bank beträgt
40 Millionen Franken.

Dasselbe ist eingeteilt in 20,000 voll einbezahlte
und auf den Namen lautende Anteilscheine von je
2000 Franken.

Das Kapital wird auf dem Wege der öffentlichen
Unterzeichnung beschafft.

Der Anteilseigner haftet nur für den Nominal-
betrag seines Titels.

Kein Nichtschweizer kann Anteilseigner der Bank
werden.

Der Bundesrat wird die Durchführung dieser
letztem Vorschrift überwachen. __

Art. 4 ist zu streichen.
Art. 17. Die Rechnungen der Bank unterliegen

der Genehmigung der Generalversammlung nach
vorausgegangener Prüfung durch die Rechnungs-
revisoren und das vom Bunde bestellte Bankin-
ispektorat (Art. . . .).

Art., 18. Von dem Betrag, welchen die Gewinn-
und Verlustrechnung als Reingewinn aufweist, fallen
vorab 10 °/o in den Reservefonds, solange dieser
nicht die Summe von 3 Millionen Franken erreicht
hat.

Von dem Mehrbetrag, wird eine Dividende bis
auf 31/« % des Grundkapitals an die Anteilseigner
ausgerichtet.

Propositions de la minorité
de la commission du conseil national,

(MM. Ador, Cramer-Frey, Théraulaz, Tissot.)

5 au 9 février et 7/8 mars 1895.

Non entrée en rtiatière sur le projet au conseil
fédéral. ' '

MM. Ador et Cramer-Frey proposent le contre-
projet suivant, auquel MM. Théraulaz et Tissot
adhèrent partiellement.

Il est entendu que partout où il n'y a pas
de changement indiqué, le projet de MM. Ador et
Cramer-Frey maintient les propositions du con-
seil fédéral ou de .la majorité de la commission.

Art 1er. Sous le nom de :
Schweizerische Bundesbank ;
Banque de la Confédération Suisse ;
Banca della Confederazione Svizzera ;

il est institué, sous le contrôle et avec le concours
de la Confédération, une banque à laquelle la
Confédération confère . . .

Art. 3. Le fonds capital de la banque est de
40 millions de francs. , :

Ce capital est représenté par 20,000 parts
nominatives, entièrement libérées de 2000 francs
l'une.

Le capital sera formé par voie de souscription
publique. •

Le propriétaire d'une part n'est engagé que
pour le montant nominal de sa part.

Aucun étranger à la Suisse ne peut posséder
une part. Le conseil fédéral aura à surveiller
l'exécution de cette dernière prescription.

Art. 4. Supprimé.
Art. 17. Les comptes de la banque sont sou-

mis à l'approbation de l'assemblée générale, après
avoir été préalablement vérifiés par les contrô-
leurs des comptes et par l'inspectorat fédéral de la
banque (Art. . . .).

Art. 18. Sur le bénéfice net accusé par le
compte de profits et pertes, il sera prélevé en
premier lieu 10 % pour le fonds de réserve, et cela
jusqu'à ce qu'il ait atteint le montant de 3 millions
de francs.

On prélèvera ensuite sur l'excédent un divi-
dende 3 Y« % POUI> 1e distribuer aux propriétaires de
parts,
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Der Rest des Reingewinns kommt zu */s den
Kantonen, zu V8 den Anteilseignern zu. Wenn diese
zweite Dividende zusammen mit der ersten mehr
als 4 V» °/° des Grundkapitals ausmacht, so fällt die
eine Hälfte des Ueberschusses dem Bund, die andere
Hälfte den Anteilseignern zu.

Die Verteilung an die Kantone . . . (wie im Ent-
wurf des Bundesrates).

Im Falle der Reingewinn eines Jahres die Ver-
teilung einer ersten Dividende von 3'/a % nicht
gestatten würde, so kann der zur Komplettierung
derselben fehlende Betrag dem Reservefonds ent-
nommen werden.

Ist kein Reservefonds vorhanden, so entfällt die
Kumulierung der beiden ersten Dividenden.

Im Falle der Liquidation, oder des Ueberganges
der Bank an den Bund, wird der Reservefonds,
soweit derselbe nicht zur Deckung von Verlusten
in Anspruch zu nehmen ist, unter den Bund und
die Kantone im Verhältnis von 1/a für den erstem
und a/8 für die letztern verteilt.

Art. 20. fällt weg.

Die Generalversammlung der Anteilseigner.

Die Generalversammlung der Anteilseigner ist,
nach Massgabe des Obligationenrechtes, das oberste
Organ der Bank.

In der Generalversammlung hat jeder Anteil-
schein eine Stimme ; jedoch darf -kein Anteilseigner
für eigene Anteile und solche, die er vertritt, mehr
als 100, und jedenfalls nicht mehr als den zehn-
ten Teil der sämtlichen vertretenen Stimmen ab-
geben.

Abwesende Anteilseigner können sich nur durch
einen, mit gehöriger Vollmacht versehenen, nament-
lich bezeichneten und selber an der Generalver-
sammlung teilnehmenden Anteilseigner vertreten
lassen.

Die Stimmberechtigung knüpft sich an den Vor-
behalt, dass die Anteilscheine seit wenigstens sechs
Monaten oder seit dem Entstehen der Bank anf den
Namen des Eigentümers im Register der Anteils-
eigner eingetragen sind.

Die Refugnisse der Generalversammlung sind :
1. Die Abnahme des Geschäftsberichtes und

der Jahresrechnung und die Beschlussfassung
über die auf Grund der Vorschriften von
Art. 18 vorzunehmende Verteilung des Rein-
gewinns, alles nach vorausgegangener Bericht-
erstattung der Rechnungsrevisoren.

2. Die Wahl der Rechnungsrevisoren.
3. Die Wahl derjenigen Mitglieder des Bank-

rates, deren Ernennung nicht (Art 23) dem
Bundesrate zusteht.

4. Die Beschlussfassung über Abänderung der
Statuten, deren Genehmigung dem Bundes-
rate vorbehalten ist.

5. Die Beschlussfassung über alle vom Bank-
rate oder von Anteilseignern ausgehenden
Anträge, von denen die letztern mindestens
14 Tage vor der Generalversammlung am
Sitze der Bank einzureichen sind.

Le solde du bénéfice net se répartira, deux
tiers aux cantons, un tiers aux propriétaires de
parts.

Lorsque ce deuxième dividende ajouté au pre-
mier dépasse l'intérêt à 4 l/z % du capital-actions,
l'excédent se répartit moitié à la Confédération,
moitié aux propriétaires de parts.

La répartition aux cantons sera effectuée par
la Confédération au prorata de la population de
résidence ordinaire constatée par le recensement
fédéral le plus récent. Dans le cas où le bénéfice
net de l'année serait insuffisant pour permettre
la distribution d'un premier dividende de 3 '/z %>
on prélèvera sur le montant du fonds de réserve
la somme nécessaire pour parfaire ce. dividende.

S'il n'y a pas de fonds de réserve disponible,
il n'y a pas lieu à cumulation des deux divi-
dendes.

En cas de liquidation ou de transmission de la
banque à la Confédération, le fonds de réserve, en
tant qu'il ne doit pas servir à éteindre le passif,
sera partagé dans la proportion d'un tiers pour
la Confédération et de deux tiers pour les can-
tons.

Art. 20. Supprimé.

Assemblée générale des propriétaires de parts,

L'assemblée générale des propriétaires de parts
est, conformément aux prescriptions du code fédé-
ral des obligations, l'organe suprême de la ban-
que.

Chaque part a. droit à une voix dans l'assem-
blée générale, sans qu'aucun propriétaire de parts
puisse, pour ses propres parts et pour celles qu'il
représente, avoir plus de cent voix et, en aucun
cas, plus du dixième de l'ensemble des parts re-
présentées à l'assemblée.

Les propriétaires de parts absents ne peuvent
se faire représenter que par des propriétaires de
parts prenant part eux-mêmes à l'assemblée géné-
rale et munis d'une procuration spéciale et nomi-
native.

Le droit de vote est subordonné à l'inscription
des parts au nom du propriétaire sur le registre
des propriétaires de parts, depuis au moins six
mois, ou depuis la fondation de la banque.

Les attributions de l'assemblée générale sont
les suivantes :

1° Approbation de la gestion et des comptes
annuels. Votation sur lés répartitions du
bénéfice net, conformément, aux prescriptions
de l'article 18, le tout après un rapport
préalable présenté par les contrôleurs des
comptes. ,

2* Election des contrôleurs des comptes. •
3° Election de ceux des membres du conseil

de la banque dont la nomination n'appar-
tient pas au conseil fédéral (art. 23).

4e Votation sur les modifications aux statut«
dont l'approbation est réservée au conseil
fédéral. : .

5° Votation sur toute proposition émanant du
conseil de la banque ou des propriétaires de
parts si ces dernières ont été déposées au
siège social de la banque 14 jours au
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Die Einberufung der Generalversammlung hat
wenigstens einen Monat vor dem Zusammen-

; tritt derselben stattzufinden.

Art. 22. Die Organe der Bank sind :
a. Für die Aufsicht und Kontrolle :

Der Bankrat und der Bankausschuss, '
Die Lokalkomitees,
Die Rechnungsrevisoren.

b. Für die Leitung :
Das Direktorium,
Die Lokaldirektionen.

Art. 23. Die Aufsicht und Kontrolle über die
Verwaltung des Vermögens und den gesamten
Geschäftsbetrieb der Bank wird von einem Bankrate
ausgeübt.

Der Bankrat besteht aus 21, auf die Dauer von
4 Jahren gewählten Mitgliedern.

Der Präsident und der Vicepräsident, sowie
weitere 7 Mitglieder werden vom Bundesrat er-
nannt. Bei der Ernennung der letzteren sind die
verschiedenen Haupthandelsplätze und Gegenden
der Schweiz angemessen zu berücksichtigen. Die
übrigen 12 Mitglieder werden von der General-
versammlung gewählt.

Dem Bankrat können nur Schweizerbürger an-
gehören.

Der Präsident darf während der Dauer seines
Amtes der Verwaltung keiner ändern Erwerbsgesell-
schaft angehören. Er leitet die Verhandlungen des
Bankrates, des Bankausschusses und der Generalver-
sammlung, und wird im Verhinderungsfalle in
seinen Funktionen durch den Vicepräsidenten er-
setzt.

Art. 24. Der Bankrat bezeichnet für die Dauer
seiner Amtsperiode drei Mitglieder, welche zu-
sammen mit dem Präsidenten und dem Vicepräsi-
denten desselben den Bankausschuss bilden.

Der Bankausschuss übt als Delegation des Bank-
rates die nähere Aufsicht und Kontrolle über die
Leitung der Bank aus.

Art. 27, Ziff. 4. Die Mitglieder des Direktoriums
werden vom Bundesrat auf Grund eines Doppel-
vorschlages des Bankrates für eine Amtsdauer von
sechs Jahren ernannt.

Art. 28, Ziff. 1. ... welche vom Bundesrate
auf Grund eines Doppelvorschlages des Bank-
rates . . •

'Art. 37 zu streichen.
Art. . . . Zur Ueberwachung des Geschäftsbe-

triebes der Bank und der Erfüllung der gesetzlichen
und statutengemässen Vorschriften ernennt der
Bundesrat einen Inspektor und einen Stellvertreter
desselben.

Der Inspektor, oder in dessen Verhinderung sein
Stellvertreter, sind berechtigt, den Sitzungen der
Generalversammlung, des Bankrates und des Bank-
ausschusses mit beratender Stimme beizuwohnen

moins avant la réunion de l'assemblée gêné-.
raie. •

La convocation de l'assemblée générale doit
avoir lieu au moins un mois avant la date fixée
pour la réunion.

Art. 22. Les organes de la banque sont:
a. Pour la surveillance et le contrôle :

le conseil de banque et le comité de ban-
que ; . - ,
les comités locaux ;
les contrôleurs des comptes.

b. Pour la direction :
la direction (comité de direction) ;
les directions locales.

Art. 23. La surveillance et le contrôle de
l'administration de la fortune et de l'ensemble des
opérations de la banque seront exercés par un
conseil de banque.

Le conseil de banque se compose de vingt-un
membres, nommés pour une période de quatre
ans, savoir : .; -

Le président, le vice-président et sept autres
membres, par le conseil fédéral. Pour leur nomi-
nation, il sera tenu compte d'une • manière- équi-
table- des places .de banque principales et des
différentes contrées de la Suisse. Les douze
autres membres sont nommés par l'assemblée géné-
rale. ' ' •

Ne peuvent faire partie du conseil de banque
que des citoyens suisses.

Pendant la durée de ses fonctions, le président
ne peut s'occuper de la direction d'aucune autre
affaire. 11 dirige les délibérations du conseil de
banque, du comité de banque et de l'assemblée
générale, et, en cas d'empêchement, il est remplacé
dans ses fonctions par le vice-président.

Art. 24. Le conseil de banque désigne pour la
durée d'une période administrative trois membres
qui, avec le président et le vice-président, compo-
sent le comité de banque.

Ce comité de banque exerce, comme délé-
gation du conseil de banque, une surveillance
et un contrôle strict, sur la direction de la ban-
que.

Art. 27, chiffre 4. Les membres de la direc-
tion sont nommés par le conseil fédéral pour une
période de six ans, sur une présentation en nombre
double du conseil de banque.

Art. 28. Les directions locales seront compo-
sées de deux personnes au moins, nommées par
le conseil fédéral pour une période de quatre ans,
sur une présentation en nombre double du conseil
de banque.

Art. 37. Supprimé.

Art. ... Le conseil fédéral nomme un inspec-
teur et un remplaçant pour exercer la surveillance
générale des opérations de la banque et veiller
à l'observation des prescriptions légales et statu-
taires.

L'inspecteur, ou en cas d'empêchement son
remplaçant, a le droit d'assister, avec voix consul-
tative, aux séances de l'assemblée générale, dû
conseil de banque ou du comité de banque.
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und jederzeit Einsicht in die Sitzungsprotokolle
und die Geschäftsbücher zu nehmen.

Das Inspektorat prüft auch die Jahresrechnung.
Das Inspektorat hat regelmässig, oder so oft es

angezeigt erscheint, über den Gang und die Situation
der Bank Bericht an den Bundesrat zu erstatten,
welcher gesetz- oder statutenwidrige oder dem
öffentlichem Interesse zuwiderlaufende Beschlüsse
der Generalversammlung oder des Bankrates auf-
heben kann.

Art. . . . Die Dauer des Privilegiums der Bank
ist auf zwanzig Jahre festgesetzt.

Wenigstens zwei Jahre vor Ablauf dieser Frist
hat der Bund sich zu erklären, ob er die Bank
auf eigene Rechnung übernehmen, oder für eine
weitere, dannzumal zu bestimmende Dauer das
Privilegium verlängern will.

Im Falle der .Bund vom Momente des Ablaufs
des Privilegiums an die Bank für eigene Rechnung
fortbetreiben will, wird dies unter Uebernahme
sämtlicher Aktiven und Passiven gegen Auszahlung
des' dannzumal vorhandenen reinen Vermögens, m
welchem nach Massgabe von Art. 18, Ziff. 7, der
Reservefonds nicht inbegriffen ist, an die Anteils-
eigner geschehen.

Sollte während der Dauer des Privilegiums das
Grundkapital der Bank aus irgend welchen Ursa-
chen auf oder unter die Hälfte des Nominalbetrages
zurückgehen, so hat der Bund jederzeit das Recht,
die sofortige Liquidation der Bank anzuordnen.

. Art. 46 und 47 zu streichen.

Il a droit, à toute époque, de prendre connais-
sance des procès-verbaux des séances et de tous
les livres de la banque.

Il vérifie également les comptes annuels.
L'inspectorat doit envoyer régulièrement ou

aussi souvent que cela paraîtra nécessaire, des
rapports au conseil fédéral sur la marche et la
situation de la banque. Le conseil fédéral peut
suspendre toute décision de l'assemblée générale
ou du conseil de banque, contraire à la loi, aux
statuts ou à l'intérêt public.

Art. ... La durée du privilège de la banque
est fixée à vingt ans.

Deux ans au moins avant l'échéance de ce
privilège, la Confédération doit déclarer si elle veut
reprendre la banque pour son propre compte ou si elle
veut prolonger le privivilège pour un nouveau terme
à fixer à ce moment.

Dans le cas ou la Confédération, à l'expiration
du privilège, voudrait exploiter la banque pour
son propre compte, elle sera substituée à l'actif
et au passif de la banque moyennant paiement de
la fortune nette existante à ce moment ; confor-
mément aux stipulations de l'article 18, § 7, le
fonds de réserve ne sera pas attribué aux pro-
priétaires de parts.

Si, pendant la durée du privièlge de la banque,
le fonds capital de la banque venait, par une
cause quelconque, à être réduit de moitié ou plus,
la Confédération aurait en tout temps le droit
d'ordonner la liquidation immédiate de la banque.

Art 46 et 47 supprimés.

Neuer Antrag der Mehrheit
der Kommission des Nationalrates.

26. März 1895.

Zusatz zum letzten Alinea von Art. 2 :
Bei Errichtung von Agenturen sind in erster

Linie die in den betreffenden Kantonen bestehenden
kantonalen Staatsbanken zu berücksichtigen.

Nouvelle proposition de la majorité
de la commission du conseil national.

26 mars 1895.

Le dernier alinéa de l'article. 2 reçoit l'adjonc-
tion suivante :

Lors de la création d'agences dans les cantons
il sera donné la préférence aux banques d'état
cantonales existantes.

Antrag der Minderheit
der Kommission des Nationalrates.

(HH. Ador und Cramer-Frey).

30. März 1895.

1. Nichteintreten auf den Entwurt des Bundes-
rates.

2. Rückweisnng der Vorlage an den Bundesrat
mit dem Auftrage, auch auf dem Boden des Ge-
genentwurfes der Minderheit einen neuen Entwurf
auszuarbeiten.

Proposition de la minorité
de là commission du conseil national.

(MM. Ador et Cramer-Frey).

30 mars 1895.

1. Ne pas entrer en matière sur le projet du
conseil fédéral.

2. Renvoyer le projet au conseil fédéral en
l'invitant à présenter également ' un nouveau pro-
jet basé sur le système de la minorité de la com-
mission.
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Anträge der HIÎ. Nationalräte
Théraulaz und Schwander.

30 März 1895.

Art. 2. Absatz 1. Beifügung' folgender Worte :
Zuvor ist das Gutachten der Kantonsregierung

einzuholen.
Im Absatz 3 ist tìer neue Antrag der Kom-

missionsmehrheit des Nalionalrates wie folgt zu
fassen :

Bei der Errichtung von Agenturen in den
Kantonen sind die bestehenden oder noch eu grün-
denden Kantonalbanken in erster Linie zu berück-
sichtigen.

In Ergänzung dieses Antrages sind im Gesetze
noch die Befugnisse der Agenturen im Vergleich zu
denjenigen der Filialen eu bestimmen, damit man
sich darüber Rechenschaft geben 'kann, in welchem,
Masse dieser neue Antrag durchführbar ist.

Art. 3. Das Grundkapital der Bundesbank be-
trägt 25 Millionen Franken und kann späterhin im
Falle des Bedürfnisses, aber nur durch Bundes-
beschluss, auf 50 Millionen Franken erhöht werden.
Dieses Kapital ist in Anteilscheine von Fr. 10,000
eingeteilt.

Die erste Einzahlung muss am Tage der Ge-
schäftseröffnung vollständig geleistet sein.

Die Hälfte des Grundkapitals wird vom Bunde
geliefert, welcher zu diesem Zwecke Schuldverschrei-
bungen oder Rententitel ausgibt, die von den
Inhabern nicht, gekündet werden können. Die andere
Hälfte des Kapitals ist den Kantonen zur Beteiligung
vorbehalten. Jeder Kanton hat Anrecht auf minde-
stens 10 und jeder Halbkanton auf mindestens 5
Anteilscheine. Der Ueberschuss wird unter die
Kantone im 'Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsziffer
verteilt, und falls nicht diese ganze Kapitalshälfte
von den Kantonen in Anspruch genommen wird,
der Restbetrag definitiv vom Bunde übernommen.

(Der Abänderungsvorschlag betr. Abs. 4 und 5
bezieht sich nur auf den französischen Text.)

Art. 6. Streichung von Ziffer 3 betreffend die
zinsbaren Darleihen gegen Hinterlage von Wert-
schriften etc.

Art.. 18. Absatz 3 (für den Fall, dass die Divi-
dende definitiv auf 3 '/a % festgesetzt wird) :

Der Reingewinn wird in folgender Weise verteilt :
25 °/o an die Grundkapitals-Anteilscheine als

Superdividende ;
der Rest, also 75 %> unter alle Kantone im

Verhältnis zu ihrer Wohnbevölkerung nach Mass-
gabe der letzten eidgenössischen Volkszählung.

Art. 23. Die Oberleitung, die Aufsicht und un-
mittelbare Kontrolle werden durch einen aus 27 bis
28 Mitgliedern bestehenden, auf 4 Jahre gewählten
Bankrat ausgeübt, in welchem die Kantone, die Haupt-
handelsplätze und die verschiedenen Landesinteressen
möglichst gleichmässig vertreten sein sollen.

Propositions de MM. les conseillers nationaux
Théraulaz et Schwander.

30 mars 1895.

Art. 2, 1er alinéa. Ajouter ces mots :
II est demandé, préalablement, le préavis du

gouvernement cantonal.

3n? alinéa. Rédiger comme suit la nouvelle pro-
position de la majorité de la commission du conseil
national :

Lors de la création d'agences dans les cantons,
il sera donné la préférence aux banques d'état
cantonales existantes ou à créer.

Il y aura lieu, en outre, comme complément de
la proposition ci-dessus, de déterminer dans la loi
les attributions des agences, en regard de celles succur-
sales, afin que Von puisse se rendre compte dans
quelle mesure cette nouvelle proposition sera réali-
sable.

Art. 3. Il est attribué à la banque de la Con-
fédération, à titre de dotation, un capital de
25 millions de francs qui pourra être porté, ulté-
rieurement et selon les besoins, à 50 millions ;
mais seulement ensuite de décision de l'assemblée
fédérale. Ce capital est divisé en parts de 10,000
francs.

Le premier versement devra être complètement
effectué le jour où la banque commencera ses opé-
rations.

La moitié du capital de dotation sera fourni
par la Confédération qui émettra, à cet effet, des
rescriptions ou titres de rente, dont le rembour-
sement ne pourra pas être dénoncé par les por-
teurs.

L'autre moitié du capital sera réservée à la
participation des cantons. Chacun d'eux aura droit
à dix parts et chaque demi-canton à cinq parts
au minimum. Le surplus sera réparti entre eux
proportionnellement au chiffre de la population et,
à défaut d'absorption de la totalité par les cantons,
le solde sera pris en charge définitivement par la
Confédération.

4me et 5m8 alinéa, comme au projet, sauf à
remplacer les expressions « fond-capital » par celles
de « capital de dotation. »

Art. 6. Supprimer le n° 3, concernant les avan-
ces à intérêts sur dépôt de titres et valeurs, etc.

Art. 18, 3me alinéa (dans l'éventualité du main-
tien du dividende à 3 '/a °/o) :

Le bénéfice est réparti de la manière suivante :
le 25 °/o entre les parts du capital de dotation

à titre de supplément de dividende ;
le solde, soit le 75 °/o, entre tous les cantons,

au prorata de la population de résidence ordi-
naire déterminée par le dernier recensement fédé-
ral.

Art. 23. La haute direction, la surveillance et
le contrôle immédiat sont exercés par un conseil de
banque formé de 27 à 28 membres nommés pour
une durée de quatre années, dans lequel les cantons,
les principales places d'affaires et les divers intérêts
de la Suisse doivent être représentés aussi équi-
tablement que possible.
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Art. 23bi8. Der Bankrat wird in folger **r Weise
gewählt :

Der Bundesr-at bezeichnet in erster Linie den
Präsidenten des Bankrats ; hierauf nimmt die Bundes-
versammlung auf einen unverbindlichen Doppelvor-
schlag des Bundesrates hin die Wahl von 14 Mit-
gliedern vor.

Die 12 oder 13 übrigen Mitglieder werden alter-
nativ und für je eine vierjährige Periode von zwei
Serien von Kantonen gewählt, wobei auf jeden Kan-
ton bezw. Halbkanton .ein Mitglied kömmt.

Zu diesem Behufe werden ein für alle Mal durchs
Los zwei Serien von Kantonen, eine erste von 13
und eine zweite von 12 ganzen bezw. halben Kan-
tonen, bestimmt.

Art. 25, Absatz 3. Zur Gültigkeit der Verhand-
lungen ist di3 Anwesenheit von mindestens 15 Mit-
gliedern erforderlich.

Abschnitt F. Verwaltung.

(Neuer Artikel.) Es wird ein aus drei Mitgliedern
bestehendes Censorenkollegium aufgestellt, das auf 4
Jahre gleichzeitig mit dem Bankrat in folgender Weise
gewählt wird: Der Präsident wird vom Bundesrate
ernannt; die beiden ändern Mitglieder werden von
der Bundesversammlung gewählt, auf einen unver-
bindlichen Doppelvorschlag des BundesraLes hin.

(Zweiter, neuer Artikel.) Die Censoren haben
insbesondere die Beobachtung des Gesetzes und der
Verordnungen über die Bundesbank zu überwachen.

Sie prüfen unter anderem mindestens viertel-
jährlich die Bücher, die Wertschriften und die Kasse
und erstatten hierüber Bericht an den Bankrat,
welcher den Bericht nach erfolgter Prüfung unter
Mitteilung der über die Bemerkungen der Censoren
gefassten Beschlüsse dem eidg. Finanzdepartemente
Übermacht.

Die Gensoren sind verpflichtet, dem Bundesrat
gegebenenfalls sofort jede von ihnen festgestellte
Uebertretung des Bankgesetzes und der Bankregle-
mente zur Anzeige zu bringen.

Die Bank führt ein Register, in welchem die
Amtshandlungen und Berichte der Censoren, sowie
die auf Grund derselben vom Bankrat und eventuell
vom Finanzdepartement und vom Bundesrat ge-
troffenen Entscheidungen verzeichnet werden.

Art. 23W". Le conseil de banque est élu de la
manière suivante:

Le conseil fédéral désigne, en premier lieu, le
président du conseil; puis, sur une double propo-
sition, non obligatoire, du conseil fédéral, l'assemblée
fédérale procède à l'élection de 14 membres.

Les 12 ou 13 membres restants sont désignés,
alternativement et pour une période de quatre années,
par deux séries de cantons, à raison d'un membre
par canton et par demi-canton.

A cet effet, il est désigné, une fois pour toutes,
par tirage au sort, deux séries de cantons: la pre-
mière formée de 13 cantons ou demi-cantons et la
seconde de 12 cantons et demi-cantons.

Art. 25,. 3m° alinéa. La présence de 15 membres,
au minimum, est nécessaire pour la validité des dé-
libérations.

Chapitre V. De r administration.

Art. nouveau. Il est institué un collège de trois
censeurs nommés pour quatre années, en même
temps que le conseil de banque, de la manière
suivante :

Le président est nommé par le conseil fédéral.
Les deux autres membres sont désignés par l'as-

semblée fédérale, sur une double présentation, non
obligatoire, du conseil fédéral.

Deuxième art. nouveau. Les censeurs sont spé-
cialement chargés de veiller à l'observation de la
loi et des règlements concernant la banque.

Entre autres ils vérifient, au moins chaque tri-
mestre, les livres, les titres et la caisse, et font
rapport au conseil de banque qui, après examen et
discussion, transmet ce rapport au département fé-
déral des finances avec mention des décisions prises
en> ce qui concerne les observations présentées.

Les cenceurs ont l'obligation, le cas échéant,
d'informer immédiatement le conseil fédéral de
toute violation, par eux constatée, de la loi et des
règlements de la banque.

Il est tenu, par les soins de la banque, un re-
gistre . dans lequel les opérations et rapports des
censeurs ainsi que les décisions en rapport prises
par le conseil de banque et éventuellement par le
département des finances et le conseil fédéral, sont
consignées.

Ordnungsmotion.

30. März 1895.

Der Nationalrat ladet, ehe er sich über den
Gesetzesentwurf betreffend die Errichtung einer
Bundesbank ausspricht, den Bundesrat ein, ihm
parallel damit einen Bericht nebst Gesetzesentwurf
betreffend die Errichtung einer Bank vorzulegen,
die einen vom Staate unabhängigen juristischen Cha-
rakter trägt, aber mit Hülfe von Kapitalien des ßun-

Moüon d'ordre.

30 mars 1895.

Avant de se prononcer sur le projet de loi re-
latif à la banque de la Confédération suisse, le con-
seil national invite le conseil fédéral à lui soumettre
en parallèle une étude et un projet de loi pour la
création d'une banque revêtant une personnalité
juiidique indépendante de l'Etat, mais formée à l'aide
des capitaux de la Confédération, des cantons et.
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des, der Kantone und gegebenen Falls der bestehen-
den Kantonalbanken, unter Ausschluss des Privat-
kapitals, geschaffen wird.

cas échéant, des banques cantonales existantes,
l'exclusion des capitaux privés.

Gaudard.
Gavât.
Geresole.
Déglon.
Delarageaz.
FonjaDaz.
Paillard.
Thélin.
Viquerat.

Alitrag: von Hrn. Nationalrat Steiger (Bern).
1. April 1895.

Der Nationalrat ladet, ehe er sich über den Ge-
setzesentwurf betreffend die Errichtung einer Bundes-
bank ausspricht, den Bundesrat ein, ihm parallel
damit einen einen Bericht nebst Gesetzesentwurf be-
treffend die Errichtung einer Bank vorzulegen, welche,
nach dem Beispiel der deutschen Reichsbank, durch
vom Staate bestellte Organe verwaltet wird, im
übrigen jedoch einen vom Staate unabhängigen ju-
ristischen Charakter trägt.

Proposition de M. le cous, national Steiger (Berne),

l" avril 1895.

Avant de se prononcer sur le projet de loi re-
latif à la banque de la Confédération suisse, le con-
seil national invite le conseil fédéral à lui soumettre
en parallèle une étude et un projet de loi pour la
création d'une banque administrée, à l'exemple de
la banque de l'Empire allemand, par des organes
nommés par l'Etat, mais revêtant du reste une per-
sonnalité juridique indépendante de l'Etat.

Nationalrat. — Conseil national.
Sitzung vom I.April 1895, nachmittags 3 Uhr. — Séance du 1" avril 1895, à 3 heures de relevée.

Vorsitzender: l -,
Président: ) Brenner'

#ST# Tagesordnung: — Ordre du jour:

Buodesgesetz über den Viebhandel. — Loi fe'dérale sur le commerce des bestiaux,
(Siehe Seite 541 hievor. — Voir page 541 ci-devant.)

Präsident : Die Diskussion über dieses Gesetz ist
letzten Samstag geschlossen worden und es erübrigt
nur noch die Abstimmung über das Ganze vorzu-
nehmen.

S c h l u s s a b s t i m m u n g . — Votation définitive.

In derselben wird das Gesetz als Ganzes mit
95 gegen 26 Stimmen angenommen.

(Par 95 voix contre 26 la loi dans son eu- •
semble est acceptée.)

Präsident: Es erübrigt noch, über das von
Herrn Sonderegger (I.-Rh.) gestellte Postulat, dessen
Annahme der Bundesrat erklärt hat, abzustimmen.

Mit Mehrheit gegen 31 Stimmen wird das Postu-
lat abgelehnt.

(Par la majorité contre 31 voix le postulât est
rejeté).
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#ST# Bundesgesetz über die ErricMiing der schweizerischen Brndeslmiik.
Loi fédérale créant une banque de la Confédération suisse.

E i n t r e t e n s fr âge. — Entrée en matière.

Präsident : In Bezug auf diesen Gegenstand habe
ich Ihnen folgende Mitteilungen zu machen: Die
HH. Gramer-Frey und Ador erklären, dass sie den
Antrag, eventuell den von ihnen eingereichten Ent-
wurf der Beratung zu gründe zu legen, nicht mehr
aufrecht erhalten, sondern einfache Rückweisung an
den Bundesrat beantragen mit dem Auftrage, auf
dem Boden des Gegenentwurfes der Minderheit einen
neuen Entwurf auszuarbeiten. Ich weiss nicht, wie
sich die HH. Théraulaz und Tissot, die ebenfalls zur
Kommissionsminderheit gehören, zu diesem Rück-
weisungsantrag stellen ; ich nehme aber an, dass sie
sich demselben anschliessen. Ferner liegt eine
Ordnungsmotion der HH. Gaudard und Konsorten
vor; ich nehme aber an, es sei dieser Antrag nichts
anderes als eine motivierte Rückweisung und daher
nicht in erster Linie in Beratung zu ziehen, sondern
es wird dieser Antrag bei der Eintretensfrage zu
erledigen sein. Dieser Ansicht pflichtet übrigens Herr
Gaudard bei. Das nämliche gilt vom Antrage des
Hrn. Steiger (Bern), der ebenfalls ein Antrag auf
motiviertes Nichteintreten ist. Endlich liegen eine
Reihe von Anträgen seitens der HH. Théraulaz und
Schwander vor zu dem von der Mehrheit em-
pfohlenen Entwurfe. Ich schliesse aus diesen An-
trägen, dass Herr Théraulaz sich von der Minder-
heit losgelöst und zur Mehrheit geschlagen hat,
unter der Voraussetzung, dass die von ihm, gemein-
schaftlich mit Hrn. Schwander, gestellten Anträge
in der artikelweisen Beratung angenommen werden.

Théraulaz : Je tiens a déclarer, que pour ce. qui
me concerne, je n'ai pas à m'opposer au retrait du
projet de MM. Ador et Gramer-Frey par la raison
que je n'ai jamais adhéré d'une manière définitive
à ce projet. Je m'étais toujours réservé de proposer
des modifications, seulement dans la première pro-
position je me suis joint à la minorité de la com-
mission pour combattre l'entrée en matière.

Aujourd'hui je me rallie au projet de la majorité
de la commission sous reserve de l'acceptation, des
propositions que j'ai l'honneur de vous faire avec
M. Schwander.

M. Tissot: Je me rallie à la proposition de
MM. Gramer-Frey et Ador demandant le renvoi au
conseil fédéral. J'ai toujours fait, au sein-de la com-
mission, des réserves concernant certains détails de
la loi qui nous est présentée. J'ai penché plutôt pour
le projet de la minorité, mais d'autre part, je me
réservais d'adopter celui de la majorité, si l'on
pouvait lui apporter des changements, des modifi-
cations, lors de la discussion qui va intervenir.

Pour le moment, je déclare cependant me ranger
à l'opinion de MM. Cramer-Frey et Ador.

Dr. Heller, Berichterstatter der Kommissions-
mehrheit : Unterm 18. Okt. 1891 hat das Schweizer-
volk mit der Mehrheit der Stimmen und der Stände
den gegenwärtigen Art. 39 der Bundesverfassung
angenommen. Der Bundesrat hat uns in Ausführung
dieses Verfassungsartikels den Entwurf zu einem
Bankgesetze vorgelegt. Die Kommission hat diesen
Entwurf geprüft und beantragt Ihnen in ihrer Mehr-
heit, mit uotvesentlichen Abänderungen, demselben
Ihre Zustimmung zu geben.

Ich glaube eine Pflicht zu erfüllen, wenn ich
hier laut betone, dass wohl noch selten eine Bot-
schaft des Bundesrates an die Räte gelangte, welche
mit soviel Umsicht, Sachkenntnis und Gründlichkeit
die Frage vorbereitete, wie dies in Bezug auf die
vorliegende Botschaft der Fall ist. In der Presse
und in Versammlungen ist von Zeit zu Zeit geklagt
worden, dass die Ausführung des Art. 39 allzulange
auf sich warten lasse. Allein ich glaube, dass die
Schwierigkeit der Frage, die vielen Vorarbeiten,
welche notwendig waren, es voll und ganz recht-
fertigen, dass die Vorlage nicht früher an die Räte
gelangte. Auch heute noch muss man sich sagen,
dass, auch wenn .das Gesetz beraten sein wird, noch
eine Unmasse von weitern Schwierigkeiten zu über-
winden sein werden. Wir dürfen nie vergessen,
dass durch die Schaffung einer Bundesbank eine
neue Einrichtung getroffen wird, welche tief und
einschneidend auf die gegenwärtigen Verhältnisse
wirkt. Ich werde, um nicht unnötiger Wieder-
holungen mich schuldig zu machen, mich in vielen
Fragen einfach auf die Ausführungen der Botschaft
berufen, weil dort die Dinge eingehend, in einer
Weise, wie es besser wohl nicht geschehen kann,
dargestellt sind.

Ich erlaube mir vorerst einige wenige geschicht-
liche Rückblicke.

Die Gründung unserer ersten Banken fällt in die
dreissiger Jahre. Mit diesen Banken kamen auch
die Banknoten in unser Land. Wir wissen, dass
bis in die jüngste Zeit beständig neue Emissions-
banken bald 'eingegangen, bald entstanden sind. Die
letzte neuentstandene Emissionsbank ist — wenn ich
recht unterrichtet bin — die Kantonalbank von Zug,
welche erst im Jahre 1893 ins Leben trat. Wir
beobachten unter diesen Instituten gewisse Ver-
schiedenheiten. Wir haben Kantonalbanken, Privat-
banken und gemischte Banken. In Beziehung auf
den Geschäftskreis haben wir reine Diskontobanken,
also eigentliche Zettelbanken, und solche, welche
alle möglichen Bankgeschäfte betreiben.

Ursprünglich hatten die Noten unserer Schweizer-
banken nicht diejenige Bedeutung, welche sie heute
haben, sondern sie waren thatsächlich, wie ihr
juristischer Charakter es heute an und für sich noch
ist, Schuldscheine, die selten über den Rayon ihres
Entstehungsortes hinausgingen. Den ersten schüch-
ternen Versuch, den Banknoten über ihren Geburtsort
hinaus eine Bedeutung zu geben, finden wir im
Jahre 1852, wo zwischen den grossen Banken von
Basel und Zürich ein Abkommen getroffen wurde,
wonach sie sich verpflichteten, gegenseitig die Noten
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unter Abzug von l %c anzunehmen. Im gleichen
Jahre entstand zwischen der Bank von Basel und
der von St. Gallen eine Vereinbarung, wodurch sie
sich verpflichteten, die Noten unter Abzug von l '/« °/00

gegenseitig anzunehmen. Dieser Mehrabzug recht-
fertigte sich durch die Mehrkosten, welche der
Geldtransport für den Ausgleich zwischen den weiter
entfernten Banken verursachte. Im Jahre 1859
kam zwischen den genannten drei Zettelbanken
Basel, Zürich und St. Gallen eine neue Verein-
barung zu stände, wodurch der Abzug auf */a %o
reduziert wurde. Eine Banknote, welche nur gegen
Verlust gebraucht werden kann, hat natürlich nicht
den Charakter eines Zahlungsmittels. Deswegen
sehen wir denn auch, dass die Emissionssumme
anfangs der sechziger Jahre noch nicht die Höhe von
14 Millionen erreicht hat.

Es ist das Verdienst des Herrn Etnest Pictet von
Genf, im Jahre 1863 zuerst auf die grossen Mängel
und Gefahren, welche mit unserm Notenwesen ver-
bunden waren, aufmerksam gemacht nnd die Fusion
der bestehenden Zettelbanken zu einer einheitlichen
Bank mit einem beschränkten Geschäftsbetrieb ver-
langt zu haben. In der deutschen Schweiz war es
Herr Burkhardt-Bischoff von Basel, der ein Jahr
später den gleichen Gedanken in einer kleinen, heute
noch sehr lesenswerten Schrift ausgeführt hat. Es ist
möglich, dass durch diese Anregung veranlasst, sich
die drei grossen Zettelbanken der deutschen Schweiz
im Jahre 1864 vereinigten und sich gegenseitig ver-
pflichteten, die Noten ohne Abzug anzunehmen, im
weitern auch kostenfreie Anweisungen gegenseitig
einzulösen und die Platzwechsel unter den gleichen
Bedingungen, wie überhaupt am Platze diskontiert
werde, zum Diskonto anzunehmen. Dadurch wurde
natürlich die Zirkulationsfähigkeit der betreffenden
Noten bedeutend erhöht. In dieser Vereinbarung
lag ein grosser Fortschritt ; allein dieselbe blieb
nicht unangefochten. Sieben kleinere Zettelbanken,
darunter solche, deren Emission 150,000 Franken
nicht überstieg, erliessen an die drei genannten
Banken einen Protest gegen dieses «Novum», das
den «freundnachbarlichen Verhältnissen» widerspreche
und verlangten entweder Wiederherstellung des
frühern Zustandes oder aber Ausdehnung dieser
Uebereinkunft auf alle bestehenden Zettelbanken.
Diesem Begehren, diese Uebereinkunft auf alle ändern
Zettelbanken auszudehnen, konnte nicht entsprochen
werden, und zwar aus dem auf der Hand liegenden
Grunde, weil die kleinen Zettelbanken eben nicht
so organisiert waren, wie es bankmässig notwendig
ist, sondern alle Bankgeschäfte, namentlich auch die
Hypothekargeschäfte besorgten. Uebrigens waren in
den Kantonen keine gesetzlichen Bestimmungen vor-
handen. Die Notendeckung war ins Belieben der
Banken gestellt. Infolgedessen konnten sich die
wohlorganisierten grossen Zettelbanken der deutschen
Schweiz nicht dazu verstehen, mit Instituten, über
deren innere geschäftliche Einrichtungen keine be-
stimmten gesetzlichen Normen bestanden, Verein-
barungen zu treffen. So kam denn wirklich die
Kriegserklärung zur. Ausführung und im gleichen
Jahre las man in den Zeitungen die Bekanntmachung,
dass die sieben Banken — an den Namen liegt ja
wenig — unter der Führung der im gleichen Jahre
entstandenen eidgen. Bank sich vereinbarten, ihrer-
seits untereinander ihre Noten ohne Abzug, die
Noten der drei grossen Zettelbanken der deutschen

Schweiz nur gegen Abzug von l°/oo anzunehmen.
Sie sehen aus diesem Vorgange, in welch unent-
wickelten Verhältnissen unser Bankwesen sich noch
in der Mitte der sechziger Jahre befand. Unser
Bankwesen ist eigentlich erst durch die Bestimmung
der 74er Verfassung für die ganze Schweiz auf eine
gesetzliche Grundlage gestellt worden.

Der Verfassungsartikel 39 gab dem Bunde das
Recht, über die Ausgabe und Einlösung von Bank-
noten gesetzliche Vorschriften zu erlassen. Damit
waren aber zwei Einschränkungen verbunden. Die
erste Einschränkung war die, dass aus der Ausgabe
von Banknoten kein Monopol gemacht werden dürfe
und die zweite ging dahin, dass eine Rechtsverbind-
lichkeit für die Annahme der Banknoten nicht aus-
gesprochen werden dürfe. Schon im September 1875
hat die Bundesversammlung das erste Banknoten-
gesetz ausgearbeitet ; dasselbe wurde aber in der
Volksabstimmung vom 23. April 1876 verworfen
und es ging nun bis zum 8. März 1881, bis unser
gegenwärtiges Gesetz in Kraft trat. Dieses Gesetz
enthielt gegenüber dem vorigen Zustande drei grosse
Fortschritte. Durch dasselbe wurde einmal ein ein-
heitliches Notenformular geschaffen. An die Stelle
von — glaube ich — 25 in Form, Farbe und
Grosse verschiedenen Notenformularen kam das ein-
heitliche Formular, das wir gegenwärtig noch haben.
Durch das Gesetz wurde auch den Noten der Emis-
sionsbanken eine gewisse Sicherheit gegeben, zwar
nicht die Sicherheit immerwährender Einlösbarkeit,
aber doch eine Garantie, dass der Noteninhaber auf
keinen Fall in Verlust kommen konnte. Dazu kam
noch weiter die gegenseitige Einlösungspflicht dei
Emissionsbanken. Dadurch wurde unsern Banknoten
erst der Charakter eines wirklichen Zirkulations-
mittels verliehen. Ein Blick auf den Umfang, wel-
chen die Emission der Noten unter dem neuen Ge-
setz angenommen hat, zeigt denn auch, dass das
Zutrauen des Verkehrs zu den Noten erst in dieser
Periode kommt. Die Emission ist von 75 Millionen
in runder Summe auf 180 Millionen gestiegen und
— was nicht ohne Interesse ist, zu verfolgen —
die Zirkulationsdauer der Noten der schweizerischen
Banken ist seither auch von Jahr zu Jahr gestiegen.
Im Jahre 1877 war die Zirkulationsdauer einer Note
von 50 Fr. 114 Tage, währenddem im Jahre 1888
die Zirkulationsdauer einer Banknote von 50 Fr.
auf 332 Tage gestiegen ist. Die nämliche Erhöhung
der Zirkulationsdauer finden Sie bei den übrigen
Notenabschnitten von 100, 500 und 1000 Franken.
Bei einer Zirkulation von 180 Millionen trifft es auf
den Kopf der Bevölkerung 60 Franken, währenddem
in Frankreich 100, in Belgien 66, in Deutschland
aber nur 40 und in England nur 20 Franken auf
den Kopf der Bevölkerung kommen.

Zwischen die Verwerfung des ersten und der
Annahme des zweiten Banknotengesetzes fällt eine
Bewegung aus dem Volke für Schaffung des Noten-
monopols, eine Bewegung, welche durch die Ten-
denz geleitet war, dass der Gewinn aus dem Noten-
monopol nicht mehr dem privaten, sondern dem
allgemeinen Interesse zugute kommen soll. Diese
Bewegung ist gescheitert ; ich will nicht unter-
suchen, ob deswegen, weil die Idee überhaupt noch
nicht reif war, oder ob vielleicht die Art und Weise,
wie die Frage dem Volke vorgelegt worden war,
wesentlich zum negativen Resultate beigetragen hat.
Allein ich glaube, dass seit diesem Zeitpunkt der
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Gedanke, der jene -Bewegung im Volke veranlasst
hatte, in breitere Schichten gedrungen ist. Ich
werde bei der Begründung der Frage, ob eine
Staatsbank oder eine Privatbank zu errichten sei,
auf dieses Moment zurückkommen.

Das Gesetz von 1881 hat. in der Anwendung
bald grosse Mängel, ja Gefahren gezeigt. Sie finden
die Ausführungen hierüber in den Berichten des
Bundesrates niedergelegt. Ich erlaube mir, nur kurz
darauf hinzuweisen, dass unter der Herrschaft dieses
Gesetzes auf Martini 1889 bei sämtlichen schwei-
zerischen Emissionsbanken bei einer Gesamtemission
von zirka 155 Millionen Franken über die Metall-
reserve hinaus uns noch 7 Millionen Franken ver-
fügbar waren. Sie sehen also, dass für die Er-
fordernis der jederzeitigen Einlösbarkeit der Noten
unter dem gegenwärtigen Gesetze die nötige Sicher-
heit nicht besteht. Neben den Verpflichtungen zur
Noteneinlösung haben die Emissionsbanken noch für
die kurzfälligen Verpflichtungen aller Art zu sorgen.
Diese inbegriffen steht es im Jahre 1889 im Durch-
schnitt folgendermassen. Es' sind, heisst es in einer
frühern Botschaft des Bundesrates vom Jahre 1889,
bei einem Gesamtbetrage von 200 Millionen unge-
deckter Notenzirkulation und anderer kurzfälliger
Schulden im Durchschnitt nur 17 Millionen verfüg-
bare Barschaft vorhanden gewesen, was einem Ver-
hältnis von 8 9/»° % gleichkommt. Sie sehen, dass
der Ruf nach einer Revision dieses Gesetzes nicht
unbegründet war.

Im Jahre 1890 hat der Bundesrat denn auch
einen neuen Entwurf vorgelegt. Derselbe kam aber
nicht zur Beratung, weil der Bundesrat im Septem-
ber, des gleichen Jahres infolge einer Motion des
Herrn alt Nationalrat Keller von Fischenthal einge-
laden wurde, die Frage zu prüfen, ob nicht statt
einer Revision des Banknotengesetzes eine Revision des
Verfassungsartikels 39 einzutreten habe. Diese Motion
wurde erheblich erklärt, und infolgedessen wurde
der jetzt in der Vertassung stehende Artikel 39 von
den Räten und vom Volke angenommen. Durch
diesen Verfassungsartikel haben wir die Einheit im
Notenwesen bekommen. Es hat sich damit in unse-
rem Lande ein geschichtlicher Vorgang abgewickelt,
wie er in den uns umgebenden Ländern sich ebenfalls
vollzogen hat. Man gieng auch dort, namentlich in
Frankreich und Belgien, von der Vielheit der Banken
zur Einheit über. In England und Deutschland be-
stehen wohl heute noch eine Mehrzahl von Emis-
sionsbanken, aber ihre Zahl verschwindet; neben
der grossen Bank von England und der deutschen
Reichsbank können die kleinen Emissionsbanken auf
die Dauer wohl nicht mehr fortleben. Wir hätten
also durch den Verfassungsartikel eine Hauptfrage
gelöst : Die Schaffung des Notenmonopols zu gunsten
des Bundes.

Bevor ich zur Erörterung der Hauptfrage, wie
dieser Verfassungsartikel ausgeführt werden, ob das
Notenmonopol einer Bundesbunk oder einer Privat-
bank übergeben werden soll, übergehe, möchte ich
noch mit einigen Worten die gegenwärtigen Verhält-
nisse berühren.

Bei dem jetzigen Zustande haben die Kantone
von der Banknotensteuer eine jährliche Einnahme
von 850,000 Franken, und der Bund bezieht rund
180,000 Franken Kontrollgebühren, von denen aber
an die Kosten des Inspektorates jährlich 30-7-4=0,000
Franken wieder verausgabt werden müssen. Bund

t und Kantone beziehen also auf Grund des gegen-
j wärtigen Gesetzes Jahr für Jahr in runder Summe

l Million Franken an Abgaben der. Emissions-
banken. Es ist nicht uninteressant, darauf hinzu-
weisen, dass die Bank von Frankreich mit einer
Notenemission von über 3 Milliarden keine grössere
Steuer bezahlt als unsere Emissionsbanken bei einer
Emission von nur 180 Millionen. Mit der Schaffung
einer Monopolbank hören selbstverständlich diese
Abhaben an den Bund und an die Kantone auf. Wie
Sie aus den Übergangsbestimmungen des Gesetzes-
entwurfes gesehen haben, fallen sie nicht sofort
weg, sondern erst dann, wenn die Notenzirkulation
der jetzigen Emissionsbanken ganz aufgehört hat. Mit
der Schaffung einer Monopolbank, sei sie Privatbank
oder Staatsbank, hört aber selbstverständlich für die
jetzigen Emissionsbanken das Recht der Emission
auf, und dadurch entgeht ihnen selbstverständlich
eine Kapitalsumme, welche sie sich durch die Noten-
emission jeweilen zur Verfügung stellen konnten. Im
weitern — das darf nicht ausser Acht gelassen wer-
den — wird durch die Schaffung einer Monopolbank
ein grosser Teil der Geschäfte der jetzigen Emissions-
banken denselben abgenommen und von der Mono-
polbank besorgt werden, mit ändern Worten, den
jetzigen Emissionsbanken wird durch die Schaffung
eines neuen Institutes Konkurrenz entstehen.

Der Verfassungsartikel hat, wie ich glaube, auf
diese Verhältnisse, soweit nämlich Kantonalbanken
in Frage sind, nicht aber soweit es sich um die
Emissionsbanken privater Natur handelt, in weit-
gehender Weise Rücksicht genommen, indem er ver-
fügt hat, dass wenigstens zwei Dritteiie des Gewinns
der Monopolbank, und zwar nicht nur zwei Dritteile
des Gewinnes der Notenemission, sondern zwei Dritt-
teilen des Gesamtgewinnes der Bank, den Kantonen
zukommen. Wenn wir in Betracht ziehen, dass bei-
spielsweise der Gewinn der deutschen Reichsbank
nur zu einem kleinen Teil, nur zu 11%> aus der
Notenemission entstanden ist, also völlige 89°/o des
Gewinnes aus ändern Geschäften herrühren, so glaube
ich, kann man sagen, dass durch die Verfassungs-
bestimmung im grossen und ganzen, soweit die Er-
trägnisse der Kantonalbanken in die Staatskassen ge-
flossen sind und soweit die Gebühren der Noten-
emission als Abgabe in den Staatsrechnungen er-
scheinen, die Kantone in ihrem Ausfalle wohl gedeckt
werden. Für alle Banken, die Emissionsbanken
privater Natur mitinbegriffen, wird durch die Schaf-
fung der Monopolbank ein grosser Vorteil dadurch
entstehen, dass sie in Zukunft der Verpflichtung, für
immerwährende Einlösung der Noten besorgt zu sein,
enthoben sind, und im Gegenteil an der Landesbank
eine Stütze, einen Rückhalt haben, wo sie zu jeder
Zeit wissen, dass sie ihre Wechsel rückdiskontieren
können; denn diese Monopolbank soll in Wirklich-
keit die Bank der Banken werden.

Nun haben wir aber trotz diesem Verfassungs-
artikel, der in weitgehender Weise die Kantone
berücksichtigt, gefunden, dass sich noch Tendenzen
geltend machen, welche glauben, die Kantonalbanken
verdienen darüber hinaus noch weitergehende Be-
rücksichtigung. Wir finden Vorschläge, welche dahin-
gehen, dags die Monopolbtsnk des Landes ?/a ihrer
sämtlichen Noten zinsfrei an die Kantonalbanken
abzugeben habe. Andere Stimmen verlangen nicht
?/3, sondern würden sich mit V» der Emissionssumme .
(60 Millionen) begnügen. Ich glaube, der blosse



— 584

Hinweis darauf, dass eine Bank, welche zahlungs-
fällig sein will, für jede ausgegebene Note den
Gegenwert in der Hand haben muss, genügt, um
diese Projekte sofort zu beseitigen; denn es ist ja
gar nicht denkbar, dass eine Bank, welche ihre
Noten zu einem mehr oder weniger grossen Teil
an andere Banken abgeben würde, ohne dass sie
dafür einen Gegenwert behielte, im stände wäre,
die jederzeitige Einlösbarkeit der Noten zu garan-
tieren. Man hat, um den Kantonalbanken noch
mehr entgegenzukommen, den Vorschlag gemacht,
sie sollten Filialen der Bundesbank werden. Ich
glaube, auch dieser Vorschlag, so gut er gemeint
ist, kann nicht gehört werden, weil es gar nicht
denkbar ist, wie die Erfüllung der Hauptaufgabe der
Bank, den Geldumlauf des Landes zu regulieren,
möglich wäre, wenn 25 selbständige Banken souverän
und unabhängig von der Monopolbank den Disconto
besorgten und die Ausgabe der Noten in der Hand
hätten. Ich glaube also, so sehr der Wunsch ge-
rechtfertigt ist, den Kantonalbanken, welche zum
Teil sehr grosse Verdienste um die einzelnen Kan-
tone kaben, in weitgehendem Masse entgegenzu-
kommen, so müssen doch alle Vorschläge, welche
die immerwährende Einlösbarkeit der Note in Frage
stellen, oder welche die andere Hauptaufgabe der
Bundesbank, für den gehörigen Umlauf des Geldes
im Lande zu sorgen, in Zweifel ziehen, oder gar
verunmöglichen, von der Hand gewiesen werden.

Ich wiederhole aber, dass — mögen Sie nun eine
Privatbank oder eine Staatsbank beschliessen —
die Frage betreffend das Fortbestehen der Kantonal-
banken immer dieselbe bleibt. Denn im einen wie
im ändern Falle entgeht eben den bestehenden In-
stituten das Emissionsrecht. Im einen und im ändern
Falle wird ihnen durch die neu zu schaffende Bank
in gewissem Sinne eine Konkurrenz entstehen. Aber
ich glaube : besser als durch Mittel wie die vor-
geschlagenen, kann man den bestehenden Instituten
in dem Sinne entgegenkommen, dass wir den Ge-
schäftskreis der Monopolbank auf das Allernot-
wendigste eingrenzen und so den jetzt bestehenden
Emissionsbanken, den Kantonalbanken, wie den
privaten Banken, ein weites Wirkungsfeld sichern,
auf dem sie bisher den Hauptteil ihres Gewinnes
gemacht haben.

Wenn wir nun zur Frage herantreten, welche
Form, welcher Typus der Bank gewählt werden soll,
ob die Privatbank oder die Staatsbank, so müssen
wir vorausschicken, dass uns der Art. 39 B.-V.
keine freie Wahl lässt. Derselbe kennt nur zwei
Formen, nämlich eine unter gesonderter Verwaltung
stehende Staatsbank und eine centrale Aktienbank,
letztere unter Mitwirkung und Aufsicht des Bundes.
Eine dritte Form, welche vielleicht die neueste Form
einer Emissionsbank genannt werden kann, wie wir
sie in der deutschen Reichsbank vor uns sehen, ist
nach dem Wortlaute der Verfassung nicht annehmbar.
In Deutschland haben wir eine Form der Emissions-
bank, welche von den grossen Banken anderer
Länder abweicht. Sie hat nämlich mit diesen nur
das gemein, dass das Kapital der Bank Privatkapital
ist. Es sind Aktionäre oder, wie das deutsche Ge-
setz sich ausdrückt, «Anteilseigner», welche das
Kapital lieferten ; allein die ganze Leitung der Bank
ist eine staatliche. Der Staat ernennt die Bank-
beamten, und die Anteilseigner haben im ganzen
Organismus der Bank mit Ausnahme von zwei ganz

untergeordneten Punkten nur begutachtende Stimme.
Ich sage also : wir sind durch den Verfassungsartikel
auf die beiden Formen Privatbank oder Staatsbank
angewiesen. Da hat sich nun die Kommission in
zwei Teile geteilt. Die Mehrheit, für welche ich
Ihnen zu referieren die Ehre habe, beantragt nach
dein Entwurf des Bundesrates die Schaffung einer
Staatsbank, währenddem die Minderheit, speziell
die Herren Cramer-Frey und Ador, den Vorschlag
macht, das Monopol einer privaten Aktienbank zu
übertragen, allerdings nach der heutigen Modifikation
ihres Antrages nur in dem Sinn, dass die ganze
Angelegenheit an den Bundesrat zurückgewiesen
und geprüft werde, ob nicht diese Form der Bank,
das Privatsystem, gewählt werden solle.

Nach den Vorlagen der Kommission haben die
Herren Théraulaz und Tissot zu den Anträgen der
Minderheit gestimmt ; aber nach den Erklärungen,
die sie in der letzten Sitzung der Kommission und
heute abgegeben haben, stehen sie nunmehr auf dem
Boden der Kommissionsmehrheit, sofern gewisse
Abänderungsanträge, die sie zu dem Entwurf des
Bundesrates stellen, hier im Saale Berücksichtigung
finden. Ich muss es natürlich der Minderheit über-
lassen, ihre besonderen 'Anträge zu begründen und
beschränke mich daraut, die Gründe darzulegen,
welche die Mehrheit der Kommission veranlassten,
sich auf den Boden des Bundesrates zu stellen und
die Schaffung einer Staatsbank zu empfehlen.

Wir beantragen die Errichtung einer Staatsbank,
weil wir glauben, dass eine auf die allgemeinen In-
teressen gegründete, von den allgemeinen Interessen
geleitete und für die allgemeinen Interessen wirkende
Bank wohl besser im Fall sei, die Aufgabe, welche
die Verfassung ihr stellt, zu lösen, als eine Privat-
bank, welche, wenn auch nicht allein, so doch das
Privatinteresse der Aktionäre immer im Auge haben
muss. Die Hauptaufgabe, den Geldumlauf des Landes
zu regulieren, d. h. den Umlauf von metallenen und
fiduziären Zahlungsmitteln] den Bedürfnissen des
Verkehrs und dem Schütze der Landeswährung ge-
mäss zu regeln, — diese Aufgabe, sage ich, ist in
unsern Tagen eine so hochwichtige geworden, dass
mit Eücksicht auf die grossen Umwälzungen auf
dem Geldmarkt, auf die grossen Schwankungen im
Preise der Edelmetalle, ein staatliches Institut offen-
bar zunächst berufen ist, sie in die Hand zu nehmen
und zu erfüllen.

Man wird mir zwar einwenden, dass gerade das
Beispiel der grossen Privatbanken von England und
Frankreich den Beweis liefern, dass diese Aufgabe
von Privatbanken in vorzüglicher Weise gelöst werde.
Darauf ist zu antworten, dass allerdings diese Privat-
banken ihre Hauptaufgabe, die Regulierung des
Geldumlaufs, in guter Weise gelöst haben; aber es
folgt daraus nicht, dass eine Staatsbank diese Auf-
gabe nicht ebenso gut, ja nicht noch besser zu lösen
im stände wäre.

Den zweiten Grund, warum wir glauben, dass
dieses Monopol einer Staatsbank übertragen werden
müsse, leiten wir aus der Münzhoheit des Bundes
ab. Die Banknote ist Geld, und wenn auch die
Gelehrten über die rechtliche Natur derselben streiten
— wie Herr Bamberger sich irgendwo ausdrückt —
wie die Theologen über die Dreifaltigkeit, so hat
der tägliche - Verkehr diese Frage schon längst ge-
löst. Im Verkehr zirkulieren die Noten gerade so
wie das bare Geld, und der Einzelne, der in Noten
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bezahlt wird, würde sich einer Chicane schuldig
machen, wenn er dieselben zurückweisen und bares
Geld verlangen würde. Unsere Banknoten sind, sage
ich darum, wie Geld. Wenn wir nun auf der einen
Seite sehen, wie der Bund, der Münzherr des Landes,
Im ganzen ca. 60 Millionen geprägtes Geld in Um-
lauf gesetzt hat und auf der ändern Seite, wie die
Emissionsbanken für 180 Millionen Banknoten dem
Verkehr übergeben haben, so liegt doch in diesem
Verhältnis ein Widerspruch, und es ist das Natür-
lichste, dass nun, nachdem der Bund das Banknoten-
monopol erhalten hat, er selber, der Münzherr des
Landes, dasselbe ausübt und dass es nicht wieder
in Privathände gegeben wird. Die bisherigen Emis-
sionsbanken verlieren ihr Emissionsrecht. Unter
diesen befinden sich 18 Kantonalbanken. Diese
Staatsbanken nun sollten ihr Recht zu gunsten
einer Privatbank verlieren? Ich glaube, darin liegt
etwas derart Stossendes, dass man das kaum wird
geschehen lassen dürfen.

Der dritte Grund, der uns bewegt, die Schaffung
einer Staatsbank zu verlangen, liegt in dem sozial-
politischen Postulate, dass der Nutzen der Noten-
emission der Allgemeinheit zu gute kommen soll.
Wir haben gesehen, dass beim jetzigen Zustand der
Bund und die Kantone in Form der Notensteuer
gewisse Abgaben erhalten. Bei Errichtung einer
privaten Notenbank würde, nachdem wenigstens zwei
Dritteile des Nutzens den Kantonen zugeschieden
wären, der letzte Drittel den Aktionären zukommen.
Nach einem Vorschlage, den die Herren Cramer-
Frey und Ador uns machen, würde der Bund erst
dann bei der Gewinnverteilung . Berücksichtigung
finden, wenn über die angemessene Dividende von
3'/a °/o hinaus weitere 400,000 Fr., nämlich l °/o
Superdividende, an die Aktionäre ausbezahlt "wären.
Diese grosse Summe müsste Jahr für Jahr aus dem
Gewinne der Monopolbank den Privataktionären zu-
geschöpft werden ehe und bevor der Bund aus
dem Notenmonopol auch nur den kleinsten Gewinn
machen würde. Nun aber haben wir fortwährend^
im Bund und in den Kantonen neue und grosse
Aufgaben zu lösen, die immerfort mit neuen finan-
ziellen Opfern verbunden sind, und bereits trachten
wir darnach und fragen uns, in welcher Weise wir
die Bundesfinanzen besser stellen und ob nicht wei-
tere Monopole eingeführt werden sollen. Mir scheint,
bei dieser Sachlage würde es sich doch schwerlich
rechtfertigen, wenn wir aui eine Einnahme verzichten
würden, um sie Privaten zu überlassen. Man hat
bei der Schaffung der deutschen Reichsbank den
Gewinn aus der Notenemission auch betont, sich
aber dabei gesagt, man bezahle durch die Ueber-
lassung dieses Gewinnes an die Privataktionäre
das Kriegsrisiko; man wolle sich damit für den
Kriegsfall schützen und dafür sorgen, dass als-
dann die Privatbank, welche vor dem Feinde ge-
sichert sei, immer dafür sorgen könne, dass Handel
und Verkehr das nötige Geld bekommen. Dafür
werde diese Prämie bezahlt. Ich glaube, wenn für eine
Grossmacht, wie Deutschland, das erst aus einem
Krieg herausgekommen ist und beständig auf der
Hut sein muss, solche Argumente begründet sind,
so sind sie nicht auch zutreffend für ein neutrales
Land, wie die Schweiz. Ich glaube, wir können
und dürfen diese grosse Summe, um die es sich
thatsächlich handelt, nicht als Prämie ausgeben, um
im Falle eines Krieges eine mehr oder weniger

. grosse Sicherheit für das umlaufende Kapital zu
haben.

Die Kommission glaubt dann ferner, dass wir
durch die Schaffung einer Privat-Monopolbank den
Bund und die Kantone in eine Lage versetzen wür-
den, welche zu immerwährenden Konflikten Anlass
gäbe. Sie alle wissen aus den Vorgängen vom
letzten Jahr, in welcher Weise solche Rechte durch
Privatgesellschaften ausgeübt werden und wie wenig
Rücksicht auf die staatlichen Begehren und Wünsche
genommen wird. Ich brauche diese Dinge nicht
näher auszuführen; die Vorgänge in den Aktionär-
versammlungen verschiedener Eisenbahngesellschaf-
ten sind Ihnen ja hinlänglich bekannt. Solche Kon-
flikte wollen wir für alle Zukunft vermeiden. Wir
wollen nicht, dass der Bund in die Lage kommt,
mit Generalversammlungen von Aktionären sich
herumstreiten zu müssen, sondern derartigen Dingen
soll vorgebeugt werden. ^

Ich kann nicht umhin, auf eine Stelle hinzu-
weisen, welche ein Anhänger der Privatbank in
seiner Schrift «Die Zettelbank vor dem Reichstag »
niedergelegt hat, und welche zeigt, wie dieser Mann,
Ludwig Bamberger, eine Autorität ersten Ranges
in Bank- und Währungsfragen, denkt, ein Mann —
ich wiederhole es — der für die Privatbank ist,
aber für die Privatbank mit ausschliesslich staat-
licher Leitung, wie sie in Deutschland besteht, und
nicht für eine Privatbank, wie wir sie mit Rück-
sicht auf unsern Verfassungsartikel gründen müssten.
Bamberger schreibt Folgendes : « Zu dieser Einsicht
(nämlich zu der Einsicht, dass die Hauptsache darin
bestehe, dass unabhängige und gewissenhafte Leute
zur Leitung der Bank berufen werden) kommt man
um so leichter, wenn man sich erinnert, welch
elenden und ungeschickten Gebrauch das Volk der
Aktionäre, sei es in Wahl seiner Vertreter, sei es
in Ueberwachung derselben, von seinem Verwaltungs-
recht zu machen pflegt. Die Volkssouveränetät der
Einwohner einer Aktienrepublik ist von allen Stroh-
majestäten dieser Sorte noch die erbärmlichste. »
Sie sehen, dass auch Autoritäten, die auf dem Boden
der Privatbank stehen, es verurteilen, wenn das
Banknotenmonopol einer Privatgesellschaft überliefert
würde. Man hat zwar in dem Entwurfe, der uns
vorliegt, Vorkehren getroffen, einmal dass nur Namen-
aktien ausgegeben würden, dass in zweiter Linie
nur Schweizerbürger das Recht hätten, Aktionäre
zu sein. Aber diese Schutzmassregeln sind in meinen
Augen nur papierene Schanzen ; denn einmal ist es
unmöglich, in dieser Richtung eine Kontrolle fest-
zustellen, ob thatsächlich die Eigentümer von Aktien
Schweizerbürger oder nicht Schweizerbürger sind,
und. sodann erinnere ich nur an die eine Mög-
lichkeit, dass wir ja die Berechtigung zur Aktien-
zeichnung nicht nur physischen Personen einräumen,
sondern auch juristischen Personen, Aktiengesell-
schaften. Jede juristische Person ist aber ihrer Natur
nach kosmopolitisch. Es können Aktiengesellschaften
in Zürich, Bern, St. Gallen u. s. w. errichtet werden,
von denen sämtliche Aktien in auswärtigen Händen
liegen können, und diese Aktiengesellschaften haben
offenbar das Recht, wie eine physische Person sich
an der Zeichnung der Aktien einer Privatbank zu
beteiligen. Durch diesen einfachen Hinweis ist die
Unmöglichkeit dargethan, dass der Satz aufrecht
erhalten werden könnte, dass nur Schweizerbürger
Aktionäre der Monopolbank sein dürfen.
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Dann glaube ich, es würden durch die Schaffung
einer Aktienbank auch die Kantone in eine ganz
eigentümliche Stellung versetzt. Nach unserem Obli-
gationenrecht hat die Generalversammlung der Aktio-
nire das Recht der Aufstellung der Bilanz. Die
Generalversammlung hätte danach also auch das
Recht, den Reingewinn festzustellen, und das würde
endgültig auch zu Händen der Kantone geschehen.
Diese müssten als Reingewinn das annehmen, was
die Aktionärversammlung in ihrer Mehrheit festge-
stellt hat. Auch dieser Umstand zeigt wiederum,
dass es nicht wohlgethan wäre, wenn wir das Noten-
monopol einer Privataktiengesellschaft übertragen
würden.

Im weitern erlaube ich mir darauf hinzuweisen,
dass in dem Zeitpunkt, wo alle Parteien im Lande
die Verstaatlichung der Eisenbahnen auf ihre Pro-
gramme geschrieben haben, es nicht wohl angehen
kann, dass wir nun wiederum, wie zur Zeit der Kon-
zessionierung der Eisenbahnen, in den gleichen Feh-
ler verfallen und ein derartiges weitgehendes Privi-
legium einer Privat-Aktiengesellschaft übertragen,
um es dann nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder
zurückerwerben zu müssen. Man sagt uns zwar,
dass dieser Rückerwerb ein sehr einfacher sei; wir
haben einen Vorschlag der Minderheit der Kommis-
sion vor uns, welcher anscheinend die Frage des
Rückerwerbs in sehr einfacher Weise löst : Der
Bund hat einfach die Aktiven und Passiven der be-
stehenden privaten Emissionsbank zu übernehmen.
Was heisst das nun aber « die bestehenden Aktiven
und Passiven»? Müsste der Bund ohne weiteres das
ali? Aktivum anrechnen, was in den verschiedenen
Jahresrechnungen und Bilanzen durch die General-
versammlung als Aktivum festgestellt worden ist?
Hätte er nicht das Recht, weiter zu prüfen, ob denn
diese Posten, welche als Aktiven aufgezählt sind,
wirklich Aktiven sind?

Sie sehen also, dass die Frage des Rückerwerbes
auch bei dieser einfachen Formel durchaus nicht
so einfach ist, sondern dass hier einer Menge von
Streitigkeiten und Meinungsdifferenzen Thür und
Thor geöffnet wird. Wir wissen, welche Schwierig-
keiten es hat, jetzt die Rückkaufsklausel bei den
Eisenbahnen in Anwendung zu bringen, und ich
glaube, diese Erfahrung wird uns veranlassen, nun
nicht neuerdings eine derartige Einrichtung zu
treffen, dass der Bund in späteren Jahren wiederum
in die Lage komme, von einer derartigen Rückkaufs-
klausel Gebrauch machen zu müssen.

Ich resümiere. Die Gründe, welche für die Ein-
richtung einer Staatsbank sprechen, leiten wir
erstens daraus ab, dass ein derartiges Institut zu-
folge seiner Natur besser, als eine Privatbank, im
Falle und in der Lage ist, die Hauptaufgaben, wel-
che der Artikel 39 der Verfassung der Bank stellt,
zu lösen. Wir begründen unsern Antrag ferner mit
dem Hinweis auf die Münzhoheit des Bundes, auf
den sozialpolitischen Grundsatz, dass die Erträgnisse
aus dem Notenrnonopol der Allgemeinheit und nicht
Privatinteressen zu gute kommen sollen. Wir be-
gründen die Schaffung einer Staatsbank ferner damit,
dass wir zum vornherein allen weitern Konflikten
zwischen den staatlichen Autoritäten und General-
versammlungen von Aktionären, sowie den
Schwierigkeiten des Rückkaufes aus dem Wege
gehen wollen.

Ich erlaube mir nun, nachdem ich diese posi- j

l tiven Gründe vorgebracht habe, auch noch kurz die
Einwendungen zu prüfen, welche von de» Gegnern
einer Staatsbank gegen eine solche geltend gemacht
worden sind.

Da ist es vorerst der Hinweis auf die Erfahrun-
gen anderer Länder. Man weist hin auf Frankreich,
Belgien, England, Deutschland und fügt dann- mit
einer gewissen Schadenfreude bei, dass die An-
hänger der Staatsbank nur das Beispiel des russi-
schen Reiches für sich in Anspruch nehmen können.
Man geht soweit, uns zu sagen, dass bis dahin
überall da, wo der Versuch gemacht worden sei,
Staatsbanken zu gründen, dieses Unternehmen miss-
lungen sei, indem sowohl in Preussen als in Nor-
wegen und Oesterreich die ursprünglichen Staats-
banken schmählich Fiasko gemacht hätten. Man ver-
gisst aber beizufügen, dass das in einer Zeit ge-
schah, wo die konstitutionelle Entwickelung jener
Länder noch im Argen lag, wo gegen Uebergriffe
des Staates in die Sphäre der Bank, in die Kasse
der Bank, sagen wir mit einem Worte, konstitutio-
nelle Autoritäten nicht entgegenstanden, dass also
hier die Staatsautorität über die Bank frei verfügen
konnte, wie über andere Institutionen im Staate. Ich
glaube also, der Hinweis auf diese missglückten
Versuche der Gründung von Staatsbanken ist hinfällig
deswegen, weil wir unter ganz ändern konstitutio-
nellen Gesetzen leben, als sie in jenen Ländern,
welche solche Banken errichteten, bestanden haben.
Ich verweise übrigens auf das Urteil einer Autorität
in Banksachen, auf das Urteil des Professors Lasse,
das Sie in der Botchaft des Bundesrates wieder-
gegeben finden, und ich erlaube mir, den Hinweis
der Freunde der Privatbank auf die grossen wohl-
geleiteten Institute in England, Frankreich und Bel-
gien mit dem Hinweis auf die Privatbanken in Ita-
lien, Spanien und Portugal und in verschiedenen
südamerikanischen Republiken zu beantworten ; dort
haben wir auch das System der Privatbank, und es
hat dort Früchte gezeitig, welche offenbar nicht sehr
einladend sind. Aber gerade das beweist, dass nicht
das Princip Staatsbank oder Privatbank der allein
rettende Gedanke ist, sondern dass es offenbar darauf
ankommt, dass sachverständige, gewissenhafte Leute
die Leitung der Bank in Händen haben und dass,
wenn dies der Fall ist, auch eine Staatsbank gewiss
ebensogute Resultate zu erzielen im Falle ist, als
eine Privatbank. Im übrigen brauchen wir die Bei-
spiele nicht ausserhalb des Landes zu suchen; wir
haben im Lande selber Staatsbanken, unsere Kan-
tonalbanken , welche unter schwierigen Verhält-
nissen da und dort Vorzügliches geleistet haben.
Man wird zwar darauf hinweisen und sagen, dass
diese Kantonalbanken die Hauptaufgabe, welche der
Artikel 39 der Verfassung vorsieht, den Geldumlauf
des Landes zu regulieren, unter den jetzigen Ge-
setzen nicht gut besorgt hätten, und ich muss diesen
Einwand gelten lassen, ich muss zugestehen, dass
unter den jetzigen Gesetzen die Regulierung des
Geldumlaufes sehr viel zu wünschen übrig lässt.
Aber ist daran das System der Staatsbank schuld?
Ich glaube nicht, sondern diese gegenwärtigem
schwierigen Verhältnisse verdanken wir der Viel-
heit unserer Banken. Und wenn man sagt, dass
unsere Kantonalbanken den Aufgaben nicht genügt
hätten, so sage ich: unsere Privat-Emissionsbanken
haben unter gleichen Verhältnissen diese Aufgaben,
ebenfalls nicht in befriedigender Weise lösen können,
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weil es eben unmöglich ist und weil die guten Ab-
sichten der einen durch die schlimmen der ändern
jeweilen durchkreuzt worden sind. Aber im grossen
und ganzen dürfen wir auf die Wirksamkeit unserer
Kantonalbanken als Staatsbanken hinweisen und
sagen: nachdem wir eine fast sechzigjährige Er-
fahrung hinter uns haben, nachdem wir im Lande
seit dieser Zeit Staatsbanken hatten, ist es heute
kein gewagter Schritt mehr, nun auch die Monopol-
bank als eine Staatsbank einzurichten.

Man sagt auch, dass eine Staatsbank politischen
Einflüssen zugänglicher sei, als eine Privatbank. Ich
will hier nicht wiederholen, was in der Botschaft
des hohen Bundesrates in trefflicher Weise ausge-
führt worden ist, sondern auch hier nur zeigen,
dass auch eine Privatbank solchen Einflüssen und
noch vielen anderen ausgesetzt ist, durch den Hin-
weis auf das Beispiel der Banca romana, deren
Geschichte ja Ihnen allen im Gedächtnis ist.

. Ein weiterer Einwurf gegen die Staatsbank wird
dadurch gemacht, dass man sagt, eine Staatsbank
könne nichts anderes als ein bureaukratiscb.es In-
stitut werden. Da möchte ich nun vorerst darauf
hinweisen, dass diese Monopolbank des Landes in
ganz ändern Verhältnissen ist, als irgend ein anderes
Bankinstitut ; es ist, um mich der Worte Bambergers
zu bedienen, eine solche Bank der Grand Seigneur,
der nicht den Geschäften nachläuft, sondern zu-
wartet, bis die Geschäfte ihm angeboten werden,
und sie m ü s s e n ihm durch die Macht der Verhält-
nisse angeboten werden. Also etwas Büreaukratie
in einer derartigen Bank ist nicht eine sehr grosse
Gefahr. Ist aber die Befürchtung begründet und
warum soll sie begründet sein? Weil der Staat und
nicht eine Aktiengesellschaft die Funktionäre und
Leiter der Bank wählt. Aber auch da möchte ich hin-
weisen auf das Beispiel der deutschen Reichsbank ;
dort wird die ganze Bankleitung von der Regierung
gewählt ; die Beamten sind Reichsbeamte und sind
zum Teil auf Lebenszeit ernannt und doch hat die
deutsche Reichsbank sich in sehr kurzer Zeit über
das ganze Reich verbreitet und funktioniert in vor-
züglicher Weise. Warum sollte es nicht möglich
sein, dass der Staat, der Bund, ebensogut kauf-
männisch gebildete Elemente an die Leitung der
Bank berufen könnte, wie dies eine Privataktien-
gesellschaft thun kann? Und sollte es nicht eine
viel grössere Ehre sein, den allgemeinen Interessen
des Landes zu dienen, als einer Erwerbsgesellschaft?
Ich glaube also, diese Befürchtung der Büreaukratie
ist nicht begründet, und es wird auch bei uns dorn
Bunde möglich sein, Männer an die Leitung der
Bank zu stellen, welche dazu befähigt sind und
welche die nötige Garantie bieten, dass das Institut
in sachlicher, kaufmännischer Art geführt wird.

Ein anderer Einwurf und vielleicht der stich-
haltigste, der gemacht wird, ist die Gefährdung des
Staatskredites. Nach dem Artikel 4 des Vorschlages
des Bundesrates haftet der Bund für alle Verbind-
lichkeiten der Bundesbank, soweit deren eigene
Mittel nicht ausreichen, und es scheint auf den
ersten Blick, dass dadurch für den Bund eine grosse
Verpflichtung übernommen werde. Bei näherer Prü-
fung ward sich aber ergeben, dass auch dieser Ein-
wand nicht stichhaltig ist. Die subsidiäre Haftbar-
keit des Bundes wird in normalen Zeiten ohne
irgendwelchen Belang sein; der Geschäftskreis ist

so gezogen, dass Verluste der Bank, wenn sie auch
nicht ausgeschlossen sind, doch zu den Seltenheiten
gehören. Wir wollen ja dann im weitern eine
unter gesonderter Verwaltung stehende Bank, wo-
durch zum vornherein die Befürchtung einer Ver-
mengung des Staatskredites mit dem ißankkredite
ausgeschlossen ist. Man wird wohl sagen können,
dass es durchaus denkbar ist, dass der Staatskredit
leiden kann durch Schmälerung der Einnahmen,
durch diese oder jene Verhältnisse, während die
Bundesbank, die vollständig abgesondert von der
Bundesverwaltung dasteht, fort und fort den besten
Kredit geniesst, die besten Jahresabschlüsse aufweist.
Es ist also, sage ich, nicht zu befürchten, dass ein
Institut, das wir zum vornherein als ganz abge-
sondert von der Bundesverwaltung schaffen, mit
dem Kredit des Landes in irgendwelche Kollision
komme, in irgendwelche Verbindung trete. Nun
kann ja aber der Fall eintreten, den wir uns auch
vergegenwärtigen müssen, dass der Bund in der
Lage ist, die Hülfe der Bank in Anspruch nehmen
zu müssen, wenn eine Situation kommt, wo es sich
um Sein oder Nichtsein handelt, wo eben alle Mittel,
die dem Staate zu Gebote s'tehen, von ihm in An-
wendung gebracht werden müssen. Dann aber wird
er das Gleiche auch einer Privatbank gegenüber
thun müssen, dann wird er sich auch nicht fragen,
ob es sich hier um ein Privatinstitut handelt, son-
dern, wenn die Existenz des Staates in Frage steht,
so wird er eben zugreifen müssen. Wir haben in
der Geschichte Beispiele zur Genüge, wie z. B. von
England, Frankreich, wo die Staatsautorität in die
Lage kam, von Privatbanken Geld zu fordern.

Dies sind aber Ausnahmsverhältnisse, für die
keine Verfassung und kein Gesetz Vorsorge treffen
kann. Da ist eben - ein Notfall vorhanden und die
gesetzlichen Gewalten werden alles das, was zur
Erhaltung des Staates notwendig ist, anordnen und
verfügen !

Die Befürchtung also, dass der Staatskredit mit
dem Bankkredit verwickelt werden könnte, ist keine
stichhaltige, weil wir zum vornherein sagen, dass
wir eine unter gesondeter Verwaltung stehende
Bank errichten wollen. Nun aber wollen wir für
einen Augenblick den umgekehrten Fall uns vor-
stellen, die Bank käme in finanzielle Schwierigkeiten,
was auch wieder nur infolge ausserordentlicher
Verhältnisse möglich ist. Ist es da denkbar, dass
dann der Staat sagen könnte, wir überlassen die
Landesbank ihrem Schicksal. Gewiss nicht! Es sind
so viele Tausende von Interessen mit dem Fortbe-
stehen der Landesbank verknüpft, dass eben hier
der Staat in die Notwendigkeit käme, hülfreich bei-
zustehen. Wäre es aber bei einer Privatbank anders,
bei einer Privatbank, die nach den Vorschlägen der
Herren Crarner-Frey und Ador auch den Namen
Bundesbank führt, Noten ausgiebt mit der Aufschrift:
Die Bundesbank zahlt dem Inhaber ? Könnte
wohl, wenn diese Bank in finanzielle Verlegenheiten
käme, der Bund einfach sagen : das ist eine Privat-
bank, wir überlassen sie ihrem Schicksale; die-
jenigen, welche Vertrauen zu der Bank hatten,
sollen daas Vertrauen da suchen, wo sie es gelassen
haben und sich einfach an die Bundesbank wenden.
Ich glaube, der Hinweis genügt, um Ihnen zu zeigen,
dass, ob Sie eine Privatbank oder eine Staatsbank
gründen, die Verpflichtungen des Staates immer
dieselben wären. Er könnte ein solches Institut nicht
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lallen lassen, sondern müsste hülfreich beispringen,
um weitere Katastrophen im Lande zu verhindern.

Der letzte Einwurî, den man gegen die Errich-
tung einer Staatsbank macht, liegt in der vermeint-
lichen Kriegsgefahr. Da verweise ich auf die beider!
ganz vortrefflichen Gutachten, welche in der Mate-
rialiensammlung zur Botschaft enthalten sind, auf
die Gutachten der Herren Professor Hilty und Forrer ;
ich will daher diesen Punkt auch nicht weiter aus-
führen; ich sage nur: es muss zugegeben werden,
dass in einem Kriegsfalle das Eigentum einer Aktien-
bank gesicherter ist, als das Eigentum einer Staats-
bank. Allein es ist ein völkerrechtlicher Grund-
satz, dass eine kriegführende Partei alles dasjenige,
was sie zum Kriege notwendig gebraucht, in Feindes-
land nehmen darf; sie hat, das ist auch im Völker-
rechte anerkannt, im Notfall das Recht der Kontri-
bution, und so würde also ein eindringender Feind,
wenn seine Verhältnisse das verlangen, einer Pri-
vatbank gegenüber in derselben Lage sein, wie
gegenüber einer Bundesbank; er würde sich, wenn
er diese Gelder zur weiteren Kriegführung nötig
hätte, sich um das Eigentumsrecht nicht weiter be-
kümmern. Der Unterschied wäre vielleicht der, dass
er sich die Gelder der Staatsbank ohne weiteres
aneignen, das Geld aus den Kassen der Privatbank
aber gegen Ausstellung irgend eines Bons nehmen
and dann die Einlösung dieses Bons der Zukunft über-
lassen würde. Eine absolute Sicherheit ist also auch
bei einer Privatbank in Kriegszeiten nicht vorhanden.
Ich muss allerdings zugeben, dass es beim Kriegs-
ausbruch ungemein wünschenswert wäre, dass ge-
rade d i e Bank fortfahre, wie das in Deutschland
bei Ausbruch des letzten Krieges thatsächlich der
Fall war, die Geschäfte zu machen, wie in Friedens-
zeiten und dafür zu sorgen, dass Handel und Wandel
und Verkehr Geld und übrige Zirkulationsmittel zur
Verfügung haben, und ich will auch gerne einge-
stehen, dass eine Privatbank versuchen kann, dieses
Ppoblem zu lösen, während der Staatsbank in diesem
E'alle nur ein Weg offen bleibt, die Rettung ihrer
Habe an einen sicheren Ort, dass aber mit dieser
Rettung dem occupierten Landesteile natürlich in
keiner Weise gedient ist. Aber diese Kalamität allein,
die unter Umständen auch bei einer Privatbank ein-
treten könnte, kann uns nicht veranlassen, von dem
allein richtigen Gedanken der Schaffung einer Staats-
bank abzugeben.

Ich habe Ihnen gezeigt, welche Gründe bestehen,
um das Notenmonopol nicht einer Privatbank, son-
dern einer Staatsbank anzuvertrauen ; ich habe auch
mit Ihnen die hauptsächlichsten Einwendungen,
welche bis jetzt gegen Errichtung einer Staatsbank,
geltend gemacht worden sind, durchgangen, und wir
haben gesehen, dass diese Einwendungen nicht stich-
haltig sind. In Zusammenfassung all dieser Gründe
und all dieser Erörterungen beantrage ich Ihnen
daher im Namen der Mehrheit der Kommission, auf
den Entwurf des Bundesrates einzutreten. Ich erlaube
mir nur noch eine einzige Bemerkung. Wenn Sie
auf diesen Entwurf nicht eintreten sollten und be-
schliessen würden, es sei das Notenmonopol auf
das Princip einer Aktienbank aufzubauen, so hätte
das zur Fo_lge, dass die ganze Angelegenheit neuer-
dings an den Bundesrat zurückgewiesen werden
müsste, und es würde dann eine neue Verzögerung
in der Ausführung des Artikels 39 der Verfassung
entstehen. Nun aber wissen Sie, dass der Artikel 39

t thatsächlich nur auf dem Papiere steht und das«?
die wohllMligen Wirkungen dieses Verfassungs-
artikels erst dann für das Land eintreten, wenn
auch die Bundesbank, deren Organisation er vor-
sieht, ins Leben gerufen ist. Ich glaube daher, es
sei notwendig, dass wir weitere Zögerungen ver-
meiden, dass wir endlich Ernst machen mit dem,
was im Verfassungsartikel selber schon liegt und was
das Schweizervolk erwartet : mit der Schaffung einer
Bundesbank, deren Erträgnisse voll und ganz dem
Lande zu gute kommen. Wir thun das, indem wir
beschliebsen, auf den Entwurf des Bundesrates ein-
zutreten, was ich Ihnen nochmals empfehle.

Cramer-Frey, Berichterstatter der Kommissions-
minderheit : Wie Ihnen der verehrliche Herr Präsi-
dent der Kommission bereits mitgeteilt hat, beantragt
die Minderheit, welche aus dem Hrn. Ador und dem
Sprechenden, und für einstweilen auch noch aus
den HH. Théraulaz und Tissot — ich muss in dieser
Beziehung den Hrn. Berichterstatter der Kommissions-
mehrheit korrigieren — besteht, dass, falls Sie nicht
auf den Entwurf des Bundesrates, sondern auf den
Gegenentwurf der Minderheit eintreten würden, eine
Rückweisung stattfinde in dem Sinne, dass der Bundes-
rat über den Gegenentwurf der letzteren Bericht er-
statten müsste.

Die prinzipielle Frage besteht darin, ob der
Art. 39 B.-V. durch das Mittel einer reinen Staatsbank
oder aber durch das Mittel einer mit Privatkapital
ausgerüsteten Bank, über welche der Bund die Auf-
sicht führt und bei deren Leitung er mitzuwirken
hätte, seine Ausführung finden soll.

Die Minderheit der Kommission verwirft mit aller
Energie eine reine Staatsbank. Sie schlägt dagegen
einen Typus vor, welcher als dasjenige bezeichnet
werden kann, was man gemeiniglich eine gemischte
Bank heisst. Ihr schwebt dabei als Muster die deutsche
Reichsbank vor. Die deutsche Reichsbank ist eine
Schöpfung neueren Datums. Sie ist eine Schöpfung,
welche den staatlichen Anschauungen und den wirt-
schaftlichen Bedürfnissen eines Kulturstaates ersten
Ranges der Neuzeit angepasst ist. Die Grundlage der
deutschen Reichsbank lässt sich kurz folgender-
massen definieren. Das Grundkapital wird von Pri-
vaten geliefert; der Staat partizipiert am Gewinn.
Er führt nicht nur die Oberaufsicht, sondern bestellt
auch in der Hauptsache — nicht ausschliesslich —
durch von ihm gewählte Beamte die Leitung der
Bank. t Als ' Gegengewicht gegen diese staatliche
Leitung ist der Centralausschuss der Anteilseigner
eingesetzt. Dieser Gentralausschuss hat nicht nur die
tägliche Kontrolle über die ganze Geschäftsgebahrung
oder die Bankverwaltung, sondern er hat auch ins-
besondere die wichtigen Massnahmen der Bankver-
waltung zu begutachten und er kann unter Um-
ständen gegen Beschlüsse der Bankverwaltung, welche
dahin zielen würden, dem Staate über die Be-
fugnisse des Gesetzes oder über eine gewisse In-
terpretation desselben hinaus Darleihen oder Vor-
schüsse zu machen, das ausschlaggebende Veto er-
heben. Die Botschaft des Bundesrates verkennt die
grosse Bedeutung dieser Vertretung der Anteilseigner
bei der deutschen Reichsbank.

Der Bundesrat sagt, dass der Wortlaut des Art. 39
der Bundesverfassung der Einrichtung einer Bank
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nach dem Muster der deutschen Reichsbank ent-
gegenstehe. Allein die Fassung des Art. 39, der von
der Mitwirkung des Bundes bei der Leitung spricht,
lässt bezüglich dieser Leitung die weiteste und um-
fangreichste Interpretation zu. Ich bin daher der
Ansicht, dass hier kein Hindernis vorliege. Immerhin
hat die Minderheit der Kommission nach einem
Ausweg gesucht, welcher in weitgehendster Weise,
fast ebenso, wie es bei der deutschen Reichsbank
der Fall ist, die staatlichen Interessen neben und
über den Interessen der privaten Anteilseigner zu
wahren geeignet ist. Die Kommissionsminderheit
glaubt diesen Ausweg in einer Organisation der Ver-
waltung, welche gewissermassen die Mitte hält
zwischen derjenigen der deutschen Reichsbank und
derjenigen der belgischen Nationalbank, gefunden zu
haben. Auch bei der belgischen Nationalbank ist das
Kapital von Privaten geliefert,' während der Staat
durch Ernennung des Gouverneurs und des Vize-
gouverneurs die Oberleitung führt. Die Kompetenzen
des Staates sind ziemlich weitgehend und zwar so
weitgehend, dass man in Frankreich findet, die bel-
gische Nationalbank sei quasi eine Staatsbank.

Ich möchte Ihnen nun kurz das Wesentlichste
der Anträge der Minderheit skizzieren. Die Anträge
der Minderheit sehen vor, dass das Grundkapital
durch Private beschafft werden soll. Die Anteil-
scheine sollen auf den Namen lauten. Als Anteils-,
eigner oder Aktionäre sollen nur Schweizer zuge-
lassen werden. Ich will hier gleich die Bemerkung
einschalten, dass der verehrliche Herr Präsident der
Kommission vorhin bemerkt hat, diese Vorschrift,
dass die Aktien auf den Namen ausgestellt werden
müssen, sei nichts wert. Ich antworte darauf: Wann
das der Fall wäre, so rnüssten wir diese Bestimmung
auch aus der neuesten Eisenbahngeselzesnovelle,
welche uns vom Bundesrate vorgelegt worden ist,
von vornherein eliminieren. Ich bin nicht dieser
Ansicht.

Der Reingewinn soll nach unseren Vorschlägen
in der Weise verteilt werden, dass vorerst dem
Reservefonds 10 °/° zugeteilt werden, dass das
Grundkapital einen Minimalzins von 31/« % erhält
und das, was darüber hinausgeht, unter die Kantone
und Anteilseigner in der Weise verteilt wird, dass
gemäss der Vorschrift der Verfassung die Kantone
2/3 und die privaten Anteilseigner 1/s erhalten. Wenn,
was wenig wahrscheinlich ist, ein Gesaratgewinn von
über 4*/a % erreicht werden sollt'e, so würde dieser
Ueberschuss je zur Hälfte zwischen Bund und An-
teilseignern verteilt werden. Mit Bezug auf diese
Verteilung des Reingewinnes will ich sofort bemerken,
dass die Minderheit jede Modifikation oder jede
andere Kombination zu prüfen bereit ist, wie wir
denn überhaupt das, was wir Ihnen vorschlagen,
in der Hauptsache nur als Grundzüge unseres Pro-
jektes ansehen.

Der Reservefonds würde im Fall der Liquida-
tion oder des Ueberganges der Bank an den Bund
zu 2/s an die Kantone und zu ljz an den Bund
verteilt werden. Die privaten Anteilseigner würden
also an diesem Reservefonds gar nicht partizipieren.

Die Generalversammlung der Anteilseigner be-
käme eine Anzahl Kompetenzen. Ich will sie hier
nicht detailliren, aber ich mache Sie darauf auf-
merksam, dass auch mit Bezug auf die Stimm-
berechtigung Vorschriften aufgestellt sind, wie sie
die neueste Eisenbahngesetzesnovelle enthält.

Betreffend die Organisation und Bestellung dei
Verwaltungsbehörden enthalten unsere Vorschläge
nur ganz geringe Abweichungen von dem Entwurfe
des Bundesrates und den Anträgen der Kommissions-
mehrheit. Die Direktion würde vom Bundesrate auf
Grund eines Doppelvorschlages des Bankrates ge-
wählt. In den Bankrat würde der Bundesrat in
erster Linie den Präsidenten, den Vicepräsidenten
und 7 weitere Mitglieder frei wählen ; die übrigen
12 Mitglieder würden von der Generalversammlung
der Anteilseigner bestellt. Der fünfgliedrige Aus-
schuss, welcher die eigentliche tägliche Überwachung
der Bank zu besorgen hätte, würde in erster Linie
wieder den Präsidenten und Vizepräsidenten des
Bankrates, welche vom Bundesrate frei gewählt
sind, in sich begreifen. Die Vorschläge der Kom-
missionsminderheit Fehen aber auch noch ein sogen.
Bankinspektorat vor an Stelle der im Entwurfe des
Bundesrates in Aussicht genommenen Kommissionen

• der eidgen. Räte.
Die Bank erhielte ein Privilegium von 20 Jahren.

Nach Ablauf dieser 20 Jahre könnte der Bund die
Bank mit sämtlichen Aktiven und Passiven in der
Weise übernehmen, dass das reine Vermögen fest-
gestellt und den Anteilseignern ausgeliefert würde.
Der Referent der Kommissionsmehrheit hat darauf
hingewiesen, dass es schwierig wäre, die richtige
Abrechnung zu finden. Ich erlaube mir aber, ganz
einfach auf Art. 41 des deutschen Reichsbankgesetzes,
in welchem die Sache in ähnlicher Weise statuiert
ist, hinzuweisen. Es ist natürlich durchaus nicht
ausgeschlossen; dass auch ein anderer Abrechnungs-
stattfinden könnte. Im Fall die Bank die Hälfte oder
mehr ihres Kapitals verloren hätte, körinte der
Bund die sofortige Liquidation derselben anordnen.

Ich will dieser Skizzierung noch einige Bemer-
kungen beifügen. Der bundesrätliche Entwurf nimmt
ein Grundkapital von 25 Millionen in Aussicht ; die
Minderheit schlägt ein solches von 40 Millionen
vor. Diese Ziffer bedeutet eine Art Kompromiss
zwischen einer höhern Ziffer, welche von einer
ändern Seite vorgeschlagen wurde, und 30 Millionen.
Der Sprechende hält dafür, dass 30 Millionen voll-
ständig genügen würden ; denn in erster Linie ist
das Grundkapital der Bank nicht dafür da, um als
Betriebskapital zu dienen, sondern hauptsächlich
dafür, um den Gläubigern der Bank gegenüber
Verlusten eine Garantie zu bieten. Es ist angesichts
der beschränkten Geschäftsführung geradezu undenk-
bar; dass ein Kapital von 30 Millionen hiefür nicht
ausreichen würde, sofern eine richtige und strenge
Kontrolle, wie sie die Minderheit der Kommission
vorschlägt, eingeführt wird. Bei der Gründung der
Belgischen Nationalbank wurde ein Grundkapital
von 25 Millionen beschafft. Die Banknotenzirkulation
dieser Bank hat sich in kurzer Zeit auf 200 Millio-
nen, also auf einen grössern Betrag, als wir zu-
nächst für unsere Bundesbank in Aussicht nehmen
können, entwickelt. Die Bank von Frankreich besitzt
ein Grundkapital von 182 Millionen und einen
Reservefonds von 30 Millionen bei einem Noten
Umlauf, der gegenwärtig über 3 l/2 Milliarden be-
trägt. Die deutsche Reichsbank ist mit einem Kapital
von 120 Millionen Mark gegründet worden ; sie
hatte in den ersten Jahren ihres Bestehens einen
Notenumlauf von ca. 700 Millionen, der heute eine
Milliarde beträgt.

Es ist nun allerdings — ich möchte sagen, nrit
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einem gewissen Pathos — behauptet worden, dass
der Staat ja doch unter allen Umständen für die
Verpflichtungen der Bank eintreten müsste, wenn
dieses Kapital nicht mehr genügen würde. Das ist
ein Satz, wie solche, meines Erachtens in Ermang-
lung" kräftigerer Gründe, von Seite der Freunde
der Staatsbank vielfach aufgestellt worden. Mir ist
aus der Bankgeschichte der verschiedensten Länder
kein Fall bekannt, in welchem der Staat für die
Verpflichtungen einer unter seiner Aussicht stehenden
Notenbank hätte eintreten müssen. Der Staat ist
selbst dann nicht für solche Verpflichtungen ein-
getreten, wenn er die moralische Verpflichtung dazu
gehabt hätte. Ich erinnere Sie an die Vorgänge der
letzten Jahre in Italien. Dort trägt die Regierung
beinahe ausschliesslich die Schuld, dass die ita-
lienischen Notenbanken einen grossen Teil ihrer
Kapitalien entweder verloren oder doch in festen
Anlagen verwendet haben. Dagegen darf man aller-
dings sagen, dass die Staatsbanken wiederholt den
Gläubigern Verluste gebracht haben. Von dem ver-
ehrten Herrn Referenten der Kommissionsmehrheit
ist zwar gesagt worden, diese Verluste datieren
aus; einer Zeit, in welcher eigentlich von konstitu-
tionellen Verhältnissen nicht habe die Rede seien
können. Ich zitiere aber die schwedische Reichs-
bank. Sie hat im vorigen Jahrhundert, also aller-
dings zu einer Zeit, in der die konstitutionellen
Verhältnisse vielleicht weniger geordnete waren als
heutzutage, mit ihren Gläubigern abgemacht; allein
das zweite Akkommodement hat sie im Verlaufe
dieses Jahrhunderts abgeschlossen und dabei ihren
Gläubigern, — wenn ich mich recht erinnere, —
nur 37 °/o ausgerrichtet. Ich könnte auch auf die
Verluste, welche die Gläubiger der Vorgängerinnen der
österreichischen Nationalbank, jetzt österreichisch-
ungarischen Bank, und die Gläubiger der Vor-
gängerin der preussischen Bank, jetzt deutschen
Reichsbank, erlitten haben, verweisen.

Was die von uns beantragte Verwendung des
Reingewinnes anbelangt, so ist vor allem aus zu
konstatieren, dass dieselbe durchaus der Tendenz
der Verfassung entspricht; ja sie geht eigentlich zu
gunsten der Kantone noch darüber hinaus, nament-
lich wenn berücksichtigt wird, dass ihnen der Re-
servefonds unter Umständen zu 2/s ebenfalls noch
zugeteilt wird. Ich wiederhole, dass hier Modifi-
kationen wohl gedenkbar sind.

Die Kommissionsminderheit hat gegenüber dem
Minimalzins von 4 °/o, welchen das bundesrätliche
Projekt zuerst zu gunsten des Bundes in Aussicht
genommen hat, einen solchen von 3 J/2 % vorge-
schlagen. Die Kommissionsmehrheit hat dann aller-
dings geglaubt, nicht hinter der Kommissionsminderheit
zurückbleiben zu dürfen, und ebenfalls einen Mini-
malzins von 3l/3°/o vorgeschlagen.

Betreffend die Bestellung der Bankbehörden ist
folgendes zu sagen. Ich denke, dass jeder, der im
Bankfach bewandert ist, und den Mechanismus
namentlich einer grössern Bank kennt, mit mir ein-
verstanden sein wird, dass die Garantie für eine
richtige Geschäftsgebahrung einer Bank in erster
Linie in der Direktion und in den Ausschüssen des
Verwaltungs- oder Bankrates liegt. Die Einfluss-
nahme des grössern Bankrates tritt schon ganz
wesentlich zurück; noch vielmehr ist dies bei der
Generalversammlung der Fall.

Die Minderheit will die Kompetenzen des Bundes

soweit ausdehnen, wie es in keinem ändern Bank-
gesetz, ausgenommen im deutschen Reichsbankgesetz,
der Fall ist. Dadurch, dass der Bundesrat die
Kompetenz erhält, den Präsidenten und den Vize-
präsidenten des Bankrates, welche in dieser Stellung
zugleich auch in den engern Ausschuss einrücken
würden, zu wählen, gewinnt der Bund die eigent-
liche moralische Präponderanz in der Verwaltung.

Ich habe bereits bemerkt, dass auch die bundes-
rätliche Botschaft die ganze Tragweite des Einflusses,
welchen der Centralausschuss der Anteilseigner
bei der deutschen Reichsbank gegenüber der Ge-
schäftsbewahrung erhalten hat, verkennt. Ich ver-
weise auf Art. 35 des deutschen Bankgesetzes. Das
Veto, welches diesem Centralausschuss zugestanden
ist, bildet einen Damm gegen die Ausbeutung der
Bank durch den Staat; diese Ausbeutung der Bank
durch den Staat ist eine Gefahr, welche bei der
Minderheit der Kommission nicht unwesentlich in
Betracht fällt.

Was die Generalversammlung der Anteilseigner
betrifft, so bedaure ich, dass in der bundesrätlichen
Botschaft bei der Erörterung dieser Frage, wie
auch bei einigen ändern Punkten, Vergleiche ange-
stellt werden, welche geeignet sind, die Geister von
manchem im Volke, welcher eben nicht im stände
ist, diese Bankfrage wirklich zu ergründen, zu ver-
wirren. Die Botschaft weist auf gewisse Vorkomm-
nisse bei Eisenbahngesellschaften und gewöhnlichen
Bankinstituten hin ; aber ich frage Sie : Ist denn
eigentlich ein Vergleich zwischen einem Bankinstitute,
wie wir es nun auf Grund eines Gesetzes bilden
wollen und über welches der Bund nicht nur die
Aufsicht führen, sondern bei dessen Leitung er nach
unsern Vorschlägen in so weitgehendem Masse be-
teiligt sein soll, und einem Eisenbahn- oder Bank-
institute, welches völlig unabhängig und frei dispo-
nieren kann und nur an die allgemeinen Vorschriften
des Obligationenrechts gebunden ist, möglich? Ich
glaube nein! Ich frage weiter: Ist ein Vergleich
zwischen der von uns vorgeschlagenen Organisation
der projektierten Bank und der Verwaltung der
Eisenbahngesellschaften möglich? An und für sich
ist der Vergleich schon deshalb unzutreffend, weil
der Geschäftsbetrieb dieser Bank in gewisser Be-
ziehung ein ungeheuer einfacher sein wird, während
hingegen der Betrieb einer Eisenbahnunternehmung
— denken Sie an das Tarifwesen, Bauwesen, Finanz-
wesen u. s. w. -:- ein ungleich viel komplizier-
terer und schwer übersehbarer ist. Der Sprechende
schwärmt keineswegs für die grosse Machtvoll-
kommenheit, welche die ELsenbahnverwaltungen
gegenwärtig noch besitzen. Er ist vielmehr der
Meinung, dass durch die Revision des Eisenbahn-
gesetzes mit Bezug auf die Stimmbefechtigung, mit
Bezug auf die Stellung der Staatsorgane in der Ver-
waltung und einige andere Punkte schon längst ein
bedeutender Schritt hätte vorwärts gethan werden'
sollen. Statt dessen hat man sich vielmehr mit
Reglementiere! abgemüht.

Die Minderheit will hiebei nicht stehen bleiben,
sondern auch noch eine wirksame Kontrolle ein-
führen. Sie glaubt, diese wirksame Kontrolle in der
Schaffung eines Inspektorates zu finden, das mit
weitgehenderen Befugnissen, als das gegenwärtige,
vortrefflich funktionierende Banknoteninspektorat,
ausgerüstet würde.

Dieses Bankinspektorat würde unter allen Um.
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ständen weiter sehen, es würde weniger nur den
gewissermassen dekorativen Charakter tragen, wie
es der Fall sein wird mit der Prüfungskommission,
welche die eidgenössischen Räte bestellen werden.
Und noch mehr: wir wollen dem Staat die Befugnis
einräumen, nicht nur Statuten-, gesetz- oder regle-
mentswidrige Beschlüsse der Generalversammlung
oder des Bankrates, sondern auch überhaupt den
öffentlichen Interessen zuwiderlaufende Beschlüsse
zu sistieren oder aufzuheben. Hiefür leitete uns die
Vorschrift, welche bereits in den Bankgesetzen von
Belgien und Oesterreich-Ungarn ihren Platz ge-
funden hat.

Nach diesem Kommentar zu den Vorschlägen
der Minderheit der Kommission tritt uns sofort die
Frage zur Beantwortung entgegen, worin denn eigent-
lich das öffentliche Interesse liege, welches mit der
Notenbank verbunden ist. In erster Linie darin,
dass jeder Inhaber einer Note, welche die Bank in
Umlauf setzen wird, nicht nur gegen jeden Verlust
gesichert sei, sondern auch dass diese Note jeder-
zeit einlösbar sei, sodann in der Garantie dafür,
dass, wenn in Kriegszeiten — in Notlagen, wie die
Botschaft sagt — der Zwangskurs der Noten dekretiert
werden mnss, für schnellstmögliche Wiedereinlösung
durch Aufnahme der Barzahlung gesorgt werde.
Ich glaube, darin liegt für das Publikum im grossen
und ganzen das Hauptinteresse. Und nun steht die
Minderheit der Kommission mit Bezug auf gewisse
Garantieen, welche hier geboten werden können,
nämlich mit Bezug auf die Beschränkung des Ge-
schäftskreises und mit Bezug aut die Deckungsvor-
schriften, ganz auf demselben Boden wie der Bundes-
rat und die Kommissionsmehrheit. Ja, die Kom-
missionsminderheit wäre sehr geneigt, diese Garan-
tieen noch zu verstärken dadurch, dass sie die
Entgegennahme verzinslicher Depositen entweder
überhaupt aus dem Geschäftskreis eliminieren oder
doch sehr beschränken würde, und im weitern da-
durch, dass sie eine Minimaldeckung in Metallgeld
nicht nur für die umlautenden Noten, sondern auch
für Depositen auf Sicht vorschreiben würde, aller-
dings unter der Bedingung, dass dann für ausser-
ordentliche Fälle ein Ventil geschaffen würde, wie
es im belgischen Bankgesetz enthalten ist.

Die Minderheit der Kommission findet nun eine
wesentliche Bedingung für die fortwährende Zahlungs-
bereitschaft darin, dass eine vorzugsweise kauf-
männische Leitung bei der Bank herrsche und darin,
dass politische Einflüsse möglichst ferngehalten
werden. Sie findet aber in ihrem Vorschlag die
Garantie namentlich dafür, dass wenn einmal der
Zwangskurs der Noten dekretiert worden ist, die
Barzahlungen schneller wieder aufgenommen werden
als es der Fall sein wird, wenn wir eine reine
Staatsbank schaffen. Wenn ich das ausspreche, so
gebe ich nur einem alten Erfahrungssatze Ausdruck,
und ich kann mich in dieser Richtung auch be-
ziehen auf das, was der vom geehrten .Herrn Re-
ferenten der Kommissionsmehrheit als Autorität
zitierte Ludwig Bamberger sagt. Wenn in einer, Not-
lage des Staates die Bank dem Staat zu Hülfe eilen
muss, so macht die Bank dem Staate gegen die
Dekrelierung des Zwangskurses einen Vorschuss. ,
Die Bank wird aber, sofern sie möglichst unabhängig <
vom Staate gestellt ist, viel länger gegen die Be- |
çehren des Staates Widerstand leisten; sie wird
ihm Anleihen erst dann gewähren, wenn für den •

Staat alle übrigen vernünftigen oder zulässigen
Mittel, sich Geld zu beschaffen, erschöpft sind. Und
nicht nur das: wenn eine vom Staate möglichst
unabhängige Bank errichtet wird, und wenn diese
Bank Gläubigerin des Staates geworden ist, so wird
sie auch viel leichter wieder die Rückerstattung der
Vorschüsse, welche sie dem Staate gemacht hat,
erzielen können, und - sie wird infolgedessen bälder
im stände sein, die Barzahlungen wieder. aufzu-
nehmen. Ganz dasselbe kann ja auch mit Bezug
auf die direkte Ausgabe von Noten durch den
Staat gesorgt werden. Wenn das Publikum vom
Staate gezwungen wird, Noten oder Papiergeld an
zunehmen, so wird es viel weniger die Macht haben,
auf die Wiedereinlösung der Noten zu dringen, als
es der Fall sein wird, wenn eine Bank dem Staate
Vorschüsse gemacht hat. Es ist mir deshalb auch
die fröhliche Beruhigung nicht recht verständlich,
welcher die Botschaft des Bundesrates Ausdruck
gibt und die darin besteht, dass gesagt wird, wir
brauchen die Staatsbank nicht zu behelligen und
von ihr nicht zu verlangen, dass sie in einem solchen
Notfalle Noten ausgebe, der Staat habe sich ja selber
das Recht reserviert, von sich aus Geldzeichen aus-
zugeben. In Frankreich hat man in der schwersten
Zeit, während des Krieges mit Deutschland, darauf
gehalten, das diese schlechteste, desaströseste Bank-
politik vermieden werde. Der Staat hat nicht Noten
ausgegeben, sondern die Ausgabe von mehr Noten
der Bank übertragen, welche dem Staat hinwieder-
um im Verlauf von acht Monaten ca. l'/a Milliarden
Vorschüsse gemacht hat, während sie gleichzeitig
der Stadt Paris einen Betrag von 210 Millionen vor-
geschossen, welche der Stadt als Kriegskontribution
auferlegt worden waren. Abgesehen von den reichen
Hülfsquellen, welche überhaupt Frankreich zu Gebote
stehen, ist es nur dieser weisen Bank- und Finanz-
politik zuzuschreiben, dass so bald nach dem Auf-
hören des Krieges in Frankreich die Barzahlungen
wieder aufgenommen werden konnten. Wie ver-
zweifelt schwierig ist dies dagegen ändern Staaten
geworden, welche neben den Noten, die die Banken
ausgaben, noch eigene Noten ausgegeben haben!
Ich verweise in dieser Beziehung nicht etwa bloss
auf Russland, dessen Banksystem uns die Mehrheit
des Bundesrates und die Mehrheit der Kommission
zur Nachahmung empfehlen wollen, sondern ich
verweise auf die Finarizgeschichte Oesterreich-Un-
garns, Italiens, der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika, und auch Deutschlands. Je und je, wenn
es sich darum handelte, aus der Papiergeldwirtschaft
wieder herauszukommen zu gesunden Münz- oder
Geldverhältnissen, sträubte man sich dagegen, so
grosse Anleihen zu machen, wie sie notwendig waren,
um alles Staatspapiergeld zurückzunehmen. Je und
je, wenn wieder ein kritischer Moment eintrat, war
und ist' stets die Gefahr vorhanden, dass in Folge
dessen die mühsam errungenen bessern Münzver-
hältnisse wieder in Frage ge&tellt wurden. So in
Italien, wo man nach der letzten Wiederaufnahme
der Barzahlung .für 350 Millionen Staatsnoten im
Verkehr beliess, so in den Vereinigten Staaten, wo
man nach dem Seces-ioaskneg zuerst allerdings
dekretierte, es sollen die Staatsrioten zurückgezogen
werden, welches Dekret man aber nachher sistierte',
sodass auch zur Stunde noch für über 350 Millionen
Dollars oder für einen Betrag von über 1800 Mil-
lionen Franken Noten im Verkehr sind. Nun frage
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ich : was anderes ist schuld an der ungeheuren
wirtschaftlichen Kalamität, durch welche die Ver-
einigten Staaten in den letzten Jahren gingen, als
das Verbleiben dieser Staatsnoten im Verkehr, wozu
sich allerdings noch die Ausgabe von Silbercerti-
fikaten im Betrage von nahezu 600 Millionen Dollars
hinzngesellte? Ich glaube, das Wort, welches noch
vor kurzem Präsident Cleveland ausgesprochen hat,
wird nicht bestntten werden können; Cleveland
hat gesagt: Eine wirkliche Gesundung der Geld-
verhältnisse und der wirtschaftlichen Verhältnisse in
unserem Lande ist nur möglich durch eine voll-
ständige Scheidung der finanziellen Beziehungen des
Staates zu den privaten Banken und dadurch, dass
der Staat eine Anleihe von 3 Milliarden Franken
aufnehmen und unter Aufstellung eines neuen Bank-
gesetzes die Ausgabe von Noten vollständig den
Privatbanken überlassen würde. Es will mir scheinen,
wer vorurteilslos sich die Erfahrungen ansieht,
welche man in ändern Staaten macht, wird vielleicht
doch zur Ueberzeugung kommen, dass das Interesse
der Noteninhaber und manches andere Interesse
besser gewahrt wird mit einer vom Staate nicht
allzusehr abhängigen Bank.

Ich gehe über zu einer zweiten Funktion der
Bariknote und zur Hauptaufgabe, weche die Noten-
bank zu erîulleu hat. In den Geschäftskreis- der
Notenbank gehört vorab das Diskontieren von
Wechseln und dann, jedoch in minderem Betrage,
die Belehnung von Wertpapieren u. s. w. Die Mittel
dazu entnimmt die Bank demjenigen Betrag der
umlaufenden Noten, welcher nicht durch Bargeld
gedeckt ist und sodann den bei ihr vom Publikum
deponierten Geldern. Indem die Bank vorzugsweise
die Wechsel der übrigen Kreditinstitute diskontiert,
giebt sie diesen Kreditinstituten einen Rückhalt und
ermöglicht ihnen, ihrerseits die Wechsel der Handel-
und Gewerbetreibenden zu diskontieren. Die Bank
leistet dadurch, da sie immer zahlungsfähig ist und
sein soll, nicht 'nur diesen Kreditinstituten, sondern
auch dem ganzen Lande, den grössten Dienst. Also
die Hauptaufgabe der Bank liegt darin, stets zahlungs-
bereit zu sein. Indem sich bei ihr die grössten
Metallvorräte sammeln und auch das grösste
Diskonto- und Depositengeschäft konzentriert, ver-
mag sie diese Aufgabe dadurch zu erfüllen, dass sie
alle Strömungen nicht nur im internen, sondern auch
iin internationalen Geldmarkt wahrnimmt, dass sie
also infolgedessen die Segel reffen kann, wenn
Sturm droht, dass sie das Publikum durch Diskoiito-
erhöhung warnen und infolgedessen auch Krisen
vermeiden oder mildern kann. Und noch mehr:
Selbst wenn eine Krisis ausgebrochen ist, so steht
dann der Bank ein Mittel zur Verfügung, über wel-
ches jedem ändern Geldinstitut die Disposition
mangelt. In der Banknote hat sie das elastische
Mittel^ sie kann — natürlich gegen genügende Rück-
deckuhg — die Ausgabe vermehren.

Ich wiederhole: Dadurch, dass die Bank diese
Aufgabe erfüllt, leistet sie nicht nur den Gewerbe-
und Handeltreibenden den grössten Dienst, sondern
auch dem ganzen Lande, und sie entspricht [den
Hauptanforderungen, welche man an sie stellen
kann.

Der schweizerische Handels- und Industrieverein
hat seit zehn Jahren oder noch länger die Centrali-
sation des Notenwesens verlangt. Veranlassung dazu
gaben die Vorkommnisse des Jahres 1870, sowie

die Wahrnehmung, dass auch seit der Schaffung
des Banknotengesetzes von 1881 doch unsere vielen
Notenbanken — wenigstens diejenigen, welche mit
dem Handel wesentlich in Berührung kommen, T—' •
leicht nervös werden, wenn sich eine schwarze Wolke
am Horizonte zeigt. Der schweizerische Handels- und
Industrieverein hat aber auch jeweilen in seinen .,
Resolutionen das Verlangen gestellt, dass diese Cen-
tralisation stattfinden solle durch das Mittel einer
mit Privatkapital ausgerüsteten Bank, bei welcher
aber der Staat die Aufsicht habe. Er gieng hierbei
von der Ansicht aus, dass die Bank vorzugsweise
einer kaufmännischen Leitung bedürfe und dass
die steife staatliche, büreaukratische und auch die
politische Einwirkung möglichst ferngehalten werde.
Die Gegnerschaft, welche der schweizerische Han- '
dels- und Industrieverein gegenüber der reinen
Staatsbank einnimmt, ist wiederholt belächelt und
auch beschimpft worden; ich glaube aber, nach den-'
Auseinandersetzungen, welche ich vorhin machte, ..
und wenn man bedenkt, dass der internationale
Handel der Schweiz ein wesentlicher Faktor in der
ökonomischen Existenz unseres Landes überhaupt
bedeutet, verdiene sie eine gewisse Berücksich* r v
tigung.

Ich glaube, die vom Handels- und Industrieverein -
verfochtene Ansicht wird in keinem Lande, ausser
vielleicht in Russland, bestritten. Die schweizerischen
Kaufleute und -Industriellen, sind mehr als es viel- ;
leicht in irgend einem ändern Lande der Fall ist,
darauf angewiesen, über^ihre eigene Nase hinaus- .
zusehen. Sie müssen ihren Blick nicht nur über :
ihre Kantonsgrenzen hinaus richten. Sie sind ge- ;
zwüngen, ins Ausland zu gehen, und da machen '
sie persönliche Beobachtungen und nehmen wahr,
dass die natürlichen Gesetze, welche den Geldum-
lauf regulieren, überall so ziemlich dieselben sind
und dass auch die Menschen, welche die geschrie-- •
benen Gesetze handhaben sollen, so ziemlich die
gleichen sind. Unter diesen Umständen können sie -
es nicht begreifen, dass man sagt: Das, was in
dieser Beziehung im Ausland vorgeht, berührt uns
absolut nicht, wir dürfen bei der Neuordnung un-
serer Banknotenverhältnisse darauf keine Rücksicht
nehmen.

Der dritte wesentliche Faktor — er wird wenig- :
stens als sehr wesentlich ausgegeben —, bei wel-
chem das öffentliche Interesse engagiert ist, betrifft •-•
die Erzielung des Gewinns. Die Vertreter des Han-
dels haben diesem Faktor jeweilen eine ganz neben-
sächliche Bedeutung beigelegt, — im Gegensatz zu ••
ändern Kreisen der Bevölkerung. Als vor 15 Jahren . :
die ersta Bewegung für die Einführung des Mono- *
pois insceniert wurde, geschah dies hauptsächlich
mit der Begründung, dass der aus der Notenemis- :
sion resultierende, in viele Millionen gehende
mühelose Gewinn nicht einzelnen Privaten, son-
dern dem Staate gehöre. Heute wird derselbe •
Ton wieder angeschlagen, und ich bin über-
zeugt: dieser Faktor wird, wenn die Diskussion
dieser Frage aus dem Ratsal ins Volk getragen
wird, wieder eine grosse Rolle spielen und seine
Wirkung thun.. Ich bin davon ebenso überzeugt, wie
ich diesen Appell an die bösen Instinkte bedaure.

Ich erachte es nun aber als meine Pflicht, dieser
Gewinnfrage etwas näher zu treten, umsomehr,
da auch die Botschaft .des Bundesrates dieselbe in :
ziemlich ausgeprägter Weise beleuchtet und nament-
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lieh darauf hinweist, dass -mit der Ausgabe von
Noten ein Hoheitsrecht des Staates verbunden sei.
Nun wird der Grundsatz, dass der Staat am Noten-
gewinn zu beteiligen sei, von keiner Seite ange-
fochten *— auch in ändern Ländern nicht —, und
er ist ja auch in den Verfassungsartikel übergegan-
gen. Ebenso besteht keine Meinungsverschiedenheit
darüber, dass die Bank au! Erzielung eines Gewinns
ausgehen müsse. Die Bank muss die Verwaltungs-
kosten decken und sie muss eine Reserve anlegen,
um gegen Verluste in kritischen Zeiten gerüstet zu
sein. Diese Verluste können ihr entstehen durch
unsolide Debitoren; sie können aber auch daraus
entstehen, dass die Bank in einem schwie-
rigen Moment gezwungen ist, grössere Opfer zu
bringen, um Metallgeld aus dem Ausland zu beziehen,
um überhaupt grössere Kalamitäten zu verhüten. Es
können aber auch ausserordentliche Verluste ein-
treten. So ist vor ein paar Jahren die Bank von Eng-
land von ihrem ersten Kassier um mehr als 6 Mil-
lionen defraudiert worden. Die Bank von Frankreich
musste im Jahre 1871 den Kommunarden 8—9 Mil-
lionen ausliefern, welche sie ebenfalls an sich ge-
tragen hat.

Nun komme ich zur Frage, wie hoch sich eigent-
lich der Notengewinn belaufen möge und wie sich
der Gesamtgewinn der Bank komponiere. Ich habe
Ihnen bereits gesagt, dass der Notengewinn nur
aus demjenigen Betrag der umlaufenden Noten resul-
tieren könne, für welchen nicht bares Geld in der
Kasse liege. Die Bank von Frankreich, die deutsche
Reichsbank, die österreichisch-ungarische Bank
haben in der Regel seit Jahren eine metallische
Deckung von 70—90%. Ab und zu geht dieselbe sogar
auf 100 % des Notenumlaufs. Bie Bank von Eng-
land hat eine metallische Deckung von 60—70% ;
die belgische Nationalbank kann sich mit etwas
weniger behelfen; sie ist in der glücklichen Lage,
den französischen und namentlich den englischen
Geldmarkt in der Nähe zu haben, sie kann sich mit
einem grösseren Portefeuille von Goldwechseln aufs
Ausland behelfen. Ich rechne,, dass die künftige
Bundesbank nicht mit weniger als einem durch-
schnittlichen Barvorrat von 60% des Notenumlaufs
werde auskommen können. Aus dem Rest, d. h.
aus den 40 % des Umlaufs von Noten wird sie also
nach Abzug der Verwaltungsspesen u. s. w. ihren
Notengewinn beziehen.

Nun haben wir seit einiger Zeit einen Diskonto
von l1/», 2, 2V»*/»' Schon daraus kann man ersehen,
wie es sich ungefähr mit den goldenen Bergen ver-
hält, die mari sich aus der Notenemission verspricht.
Wenn der Notenumlauf bei der künftigen Bank
160—180 Millionen betragen wird, so kann gerechnet
werden; dass etwa'65—75 Millionen ungedeckt sein
werden und dass aus diesen 60—75 Millionen der
Gewinn resultieren muss. Der verehrliche Herr
Präsident der Kommission hat bereits vorhin be-
merkt, dass die deutsche Reichsbank für eine Reihe
von Jahren den Gewinn aus der Notenausgabe auf
zirka einen Zehntel des Gesamtgewinnes der Bank
berechnet habe. Nun zieht allerdings die Bank ihren
weiteren Gewinn aus der Entgegennahme von De-
positen, der Diskontierung von Wechseln, der Ge-
währung von Vorschüssen u. s. w. Aber das Dis-
kontieren von Wechseln, das Entgegennehmen von
Depositen u. s. w. ist doch kein Hoheitsrecht des
Staates?! Dieses Geschäft kann jeder Private und

jede Bank betreiben, es wäre denn, die Mehrheit
des Bundesrates und der Kommission würde den
wenigstens logischen Schiusa ziehen, den die. so-
zialdemokratische Partei zieht: rb.?s nicht nur die
Verstaatlichung des Notenwesens .jotwendig sei,
sondern auch die Verstaatlichung des gesamten Bank-
wesens.

Und noch eine Bemerkung! Seit dem Inkraft-
treten des Banknotengeselzes vom Jahr 1881 haben
mehrere unserer Notenbanken die Emission frei-
willig aufgegeben, so z. B. die Bank in Zürich und
die eidgenössische Bank. Ich nehme an, wann der
Notengewinn so gross gewesen wäre, wie man ihn
sich im Publikum vorstellt, hätten diese Banken
die Emission jedenfalls nicht aufgegeben. Auch das
darf ich noch beifügen, was der vor zwei Jahren
verstorbene Präsident der deutschen Reichsbank,
Herr v. Dechend, der Mann, der 40 Jahre lang an
der Spitze zuerst der preussischen Bank und später
der Reichsbank gestanden hat und den ich als A.U-
torität noch -über Hrn. Bamberger stelle, bei der Er-
neuerung des Privilegiums der deutschen Reichsbank
gesagt hat. Herr v. Dechend sagte im Reichstag:

«Man darf es schon sagen, es ist nur die un-
richtige Auffassung von der Funktion, von den
Pflichten eines solchen Noteninstitutes und sodann
die irrige Meinung, dass es vorab nach Gewinn aus-
gehen soll, welches die Forderung naeh Verstaat-
lichung erzeugt hat. » Diese Forderung war nämliöh
von sozialdemokratischer Seite und von Seiten einer
Anzahl junkerlicher Agrarier gestellt worden.

Ich glaube, dass in Bezug auf die Verteilung des
Notengewinnes, wenn überhaupt Bedacht darauf ge-
nommen wird, dass nicht nur der private Anteils-
eigner, sondern auch der Staat, wenn er das Ka-
pital liefert, eine Risikoprämie in Aussicht nehmen
muss, kaum gesagt werden könne, dass nach
unsern Anträgen der Staat zu kurz käme.

Nun möchte ich für einmal bloss konstatiert
haben, dass das öffentliche Interesse, welches darin
liegt, dass die Sicherheit der Noteninhaber vor-
handen sei, dass die Bank ihre Hauptaufgabe, den
Geldumlauf zu regeln, erfülle und dass etwelcher
Gewinn erzielt werde, jedenfalls nicht die Errich-
tung einer reinen Staatsbank verlangt.

Ich komme nunmehr zur Aufgabe, an der Hand
der Botschaft die weitern Argumente, welche für
und gegen die Staatsbank und für und gegen die
gemischte Bank ins Feld geführt werden, etwas
näher zu beleuchten.

Die Minderheit der Kommission und die Gegner
der Staatsbank überhaupt stützen sich auf den Er-
fahrungssatz, dass bei einer Staatsbank die Beein-
flussung, ich möchte sagen die Ausbeutung der
Bank durch politische Persönlichkeiten oder Parteien
nicht ausgeschlossen ist. Der Bundesrat giebt das
in seiner Botschaft selber zu, aber er sucht es ab-
zuschwächen mit dem Satze, derartige Dinge kämen
auch bei Privatbanken oder überhaupt bei Aktien-
unternehmungen vor. Nun muss disse Argumenta-
tion sofort auffallen. Ich wiederhole, was ich be-
reits gesagt habe: es geht nicht an, Vergleiche auf-
zustellen zwischen einem Institut, wie wir es vor-
schlagen und zwischen einem gewöhnlichen Kredit-
institut, das vom Staat weder beaufsichtigt noch
geleitet wird. Wenn die Bank nach dem Vorschlag
der Minderheit organisiert wird, so ist eine Aus-

t beutung nur dann möglich, wenn vorausgesetzt wird
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die Leiter der Bank, welche der Bundesrat wählt,
die Mitglieder des Bankrates, welche der Bundesrat
wählt und diejenigen, welche etwa noch von den
A,ktienzeichnern bestellt werden, gehen Hand in
Hand und sie seien alle der Korruption zugänglich
oder dann gleich unfähig und unwissend.

Ich darf wohl hier die Frage aufwerfen, ob bei
irgend einer der gemischten Ranken, z. B. bei der
deutschen Reichsbank oder der belgischen National-
bank irgend etwas vorgekommen sei, was den Satz
der bundesrätlichen Botschaft bestätigen würde. Ich
glaube nicht! Der Bundesrat sucht sodann den Be-
weis, dass die Gefahr der Beeinflussung durch po-
litische Persönlichkeiten, dass überhaupt die Ge-
fahren geringe seien, mit dem Hinweis auf die Er-
fahrungen, zu erbringen, welche wir mit unsern Kan-
tonalbanken gemacht haben. Das zwingt mich, auf
diesen Punkt etwas näher einzutreten.

Ich gebe ohne weiteres zu, dass bei unsern
kleinern Noteninstituten, welche ja kaum etwas
anderes vorstellen als Leihbanken, so ziemlich alles
im richtigen Gange geht. Aber das Bild'ändert sich
sofort, wenn man sich die Geschichte der grössern
Notenbanken etwas näher ansieht. Die Botschaft ver-
weist vorzugsweise auf die Zürcher Kantonalbank.
Als diese errichtet wurde, hat man allerdings die
zuverlässigsten, die tüchtigsten Leute an die Ver-
waltung der Bank berufen, welche man finden
konnte, und man hat sie vorzugsweise in der libe-
ralen Partei gefunden. Nach Verfluss einiger Jahre
hat die Bank einige grössere Verluste erlitten und
zwar bei Persönlichkeiten, welche der liberalen po-
litischen Parteirichtung angehörten. Darauf erschallte
es sofort im ändern politischen Lager, es seien poli-
tische Persönlichkeiten begünstigt worden und es
müsse da Ordnung geschaffen werden, zumal die
demokratische Partei es sei, welche die Bank
kreiert habe.

Ob nun solche Vorwürfe begründet seien oder
nicht, auch der blosse Verdacht, dass eine Bankver-
waltung derartigen Einflüssen zugänglich sei, schädigt
den Kredit der Bank. Nun gebe ich allerdings zu,
dass eine solche Kreditschädigung bei einer Kan-
tonalbank nicht sehr viel zu bedeuten hat; ausser-
halb den Grenzen des Kantons oder des Landes
nimmt man davon kaum Notiz. Etwas ganz anderes
aber wird es sein, wenn Aehnliches bei der grossen
Bank vorkommen sollte, welche wir nun kreieren
wollen und welche darauf angewiesen ist, ihren
Kredit nicht bloss im Inlande, sondern auch im
Auslande zu suchen.

Nun hat der Sprechende, um auf die Zürcher
Kantonalbank zurückzukommen, als langjähriges Mit-
glied des zürcherischen Kantonsrates, welcher die
Aufsichtsbehörde der Kantonalbank bildet, jeweilen
Gelegenheit gehabt, die Vorgänge bei der "Wahl der
Bankbehörde zu beobachten. Nach der ersten Periode
der Existenz der Bank ist gewissermassen ein still-
schweigendes A kommen zwischen den beiden poli-
tischen Parteien getroffen worden; jeder Partei hat
man von vornherein eine gewisse Zahl von Mit-
gliedern zugestanden. Dann aber kommt jeweilen
der Kampf um die Mehrheit und der Sprechende,
wie viele andere Mitglieder des Kantonsrates be-
dauern es, dass sowohl bei Bestellung des Bank-
rates als bei Bestellung der Rechnungsprüfungs-
kommission nicht hur vorzugsweise auf die Qua-
lifikation in banktechnischer Beziehung, als vielmehr

ebensosehr oder mehr auf die politische Farbe ge-
sehen wird. Glauben 'Sie, es werde anders gehen,
wenn die Bundesversammlung einmal den Bankrat
oder Verwaltungsrat zu bestellen hat? Da gehen zu '
allem noch auch die Auffassungen in Bezug auf die
Aufgaben der Bank auseinander, je nach den ver-
schiedenen Landesgegenden. Nun hat allerdings die
Kommissionsmehrheit selber gefühlt, dass etwas an.
dem Vorschlage des Bundesrates nicht ganz richtig
sei. und infolge dessen ist sie zu einem Abände-
rungsantrage gekommen, welcher nach meiner An-
sicht etwas sonderbar aussieht. Dieser Vorschlag ist
eben das Produkt der Verlegenheit und der Empfin-
dung, dass man die Gefahren, welche die Bank
umgeben, auch trotz der gedruckten Paragraphen
nicht ohne weiteres fernhalten kann. Dass übrigens
die Gefahren, welchen eine solche Staatsbank ausge-
setzt ist, keine Fiktion sind, beweist wieder die
Zürcher Kantonalbank. Vor drei Jahren musste sich die
Verwaltung der Zürcher Kantonalbank dem Kantons-
rate mit einem Verluste von über 800,000 Fr. vor-
stellen, den sie im vorhergehenden Jahre 1891 er-
litten hatte ; die Bankverwaltung sagt nun im Jahres-
bericht :

«Wenn wir uns fragen, wie es kommen konnte,
dass die Kantonalbank so arge Verluste erlitt, so
ist einleuchtend, dass sie,, die ein so weit ver-
zweigtes Geschäft betreibt und an welche ge rade
als S t a a t s b a n k von allen Seiten - und so weit-
gehende Ansprüche gemacht werden, von einem
solchen Landesunglück nicht unberührt bleiben
konnte.»

Nun will ich sofort beifügen, dass ein Teil dieses
Verlustes im Verlaufe der folgenden Jahre wieder
eingegangen ist und dass ein Teil aus der Belehnung
von Aktien entstanden ist, welche der Bundesrat in
seiner Vorlage als Belehnungsobjekte ausschliessen
will; der weitaus grossie Teil der Verluste aber ist
doch zurückzuführen auf die Diskontierung von Wech-
seln, also auf eine Operation, welche hauptsächlich
in den Bereich des Geschäftsbetriebes der künftigen
Bundesbank gehören wird.

Wenn die Verwaltuug der Zürcher Kantonalbank
nebenbei bemerkt, dass eben ihr weilverzweigtes
Geschäft eine Kontrolle schwierig mache u. s. w.,
wie wird es dann, frage ich mich, mit. der Kontrolle
der Bundesbank sich verhalten, die in allen Kan-
tonen Filialen etablieren muss? Werden da nicht
auch merkwürdige Anforderungen an die Bank ge- .
stellt und von den lokalen Verwaltungen bewilligt,
werden ? Im übrigen herrscht zwischen den Äusse-
rungen der Verwaltung der Zürcher Kantonalbank
und einer Äusserung des, schon erwähnten früheren
Präsidenten der deutschen Reichsbank eine merk-,
würdige Übereinstimmung; ich erlaube mir, auch ,
diese Äusserung zu zitieren:

« Für die Verwaltung einer centralen Notenbank
gibt es, abgesehen von der Kriegsgefahr und dem
Einflüsse der staatlichen Finanzverwaltung, keine
grössere Gefahr,- als die Schwäche gegenüber den
von allen Seiten eindringenden Forderungen nach
Kreditbewilligungen.»

Nachdem ich von der grössten Kantonalbank ge-
sprochen habe, welche wir in der Schweiz besitzen,
wollen Sie mir gestatten, auch etwas von den Er-
fahrungen zu sagen, die man mit der zweitgrössten,
mit der Kantonalbank von Bern, gemacht hat. Ich
will da ganz kurz sein: ich stütze mich einfach auf
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die Berichte dieses Institutes aus den Jahren 1883
bis 1890. Ich will nicht untersuchen, welchen An-
teil die Begünstigung politischer Persönlichkeiten an
den grossen Verlusten gehabt hat, welche die Berner
Kantonalbank seiner Zeit machte ; das aber war denn
doch der Presse zu entnehmen und scheint auch
Thatsache zu sein, dass die Begünstigung politischer
Persönlichkeiten doch eine gewisse Rolle spielte.
Aber auf etwas anderes möchte ich Ihre Aufmerk-
samkeit lenken. Nachdem die Bank nicht nur ihren
Reservefonds verloren, sondern auch weitere grosse
Verluste erlitten hatte, erklärte die Regierung des
Kantons Bern, welcher das Grundkapital von 10 Mil-
lionen geliefert hatte, der Staat könne auf den jähr-
lichen Zins von 500,000 Fr. nicht verzichten. Und
es geschah so ; nur einmal verzichtete der Staat auf
diesen Zins, und für die folgenden Jahre liess er sich
wieder wenigstens einen solchen von 2 bis 3°/<> aus-
bezahlen.

Was würde man aber von einem privaten Bank-
institute sagen, das bei einer derartigen Unterbilanz
Zinsen oder Dividenden bezahlen würde ? Ich will
damit dem Staate Bern oder der Regierung von
Bern nicht den geringsten Vorwurf machen; denn
das liegt im System; der bernische Finanzminister
sagte ganz einfach : das Staatsbudget verträgt nicht
auf eine Reihe von Jahren den Verzicht auf eine Ein-
nahme von einer halben Million. Es haben noch
einige andere Kantonalbanken Verschiedenes auf dem
Kerbholz ; aber ich will mich nun bescheiden und
bloss sagen, dass der Hinweis auf die Kantonal-
banken offenbar nicht genügt, um zu gunsten der
Staatsbank daraus einen Beweis abzuleiten.

Der verehrliche Kollege, Herr Scliwander, hat
im Schosse der Kommission mit einem gewissen
Entzücken seine Zustimmung zur Mehrheit der Kom-
mission oder zum Entwurfe des Bundesrates erklärt,
als der verehrte Chef des Finanzdepartements sofort
auf seine Idee eingieng und eine Beteiligung der
Kantone zugestand. Ich weiss nicht, ob Herr
Schwander sich nicht täuscht über die Höhe der
Gewinnste, welche diese Beteiligung den Kantonen
bringen soll. Ich frage niich aber namentlich : wie
wird es sein, wenn einmal diese Bundesbank keine
Zinsen herausbringen kann und die kantonalen Bud-
gets solche nicht entbehren können ? Wird man
dann trotzdem Zinsen ausbezahlen oder wird der
Bund den K&ntonen Vorschüsse machen ?

Die Botschaft sucht alle Befürchtungen darüber,
dass diese Staatsbank etwa als Werkzeug politischer
Parteien oder zur Durchführung von zweifelhaften
wirtschaftlichen Experimenten ausgenützt werden
könnte, mit dem Hinweis auf gewisse beschränkende
Vorschriften im Gesetze selbst zu entkräften. Nun
würdigt die Minderheit der Kommission durchaus
den Wert sichernder Bestimmungen, namentlich mit
Rücksicht auf die Umschreibung des Geschäftslcrei-
ses ; aber sehr oft sind eben die Verhältnisse stärker,
als die geschriebenen Réglemente. Gerade auch in
Deutschland hat man bei Ausarbeitung des Reichs-
bankgesetzes, das doch viel mehr ins Detail hinein-

geht, als die Vorlage des Bundesrates, gefunden, es
sei eine besondere Schutzwehr gegen die Gefahr der
Ausbeutung durch den Staat in die Hände des Cen-
tral-Ausschusses der Anteilseigner zu legen. Ich
erlaube mir, hier zu citieren, was ein anderer deut-
scher Fachmann, Dr. Stroell, Direktor der bairischen
Notenbank gesagt hat :

« Gegen eine völlig verstaatlichte Reichsbank
fürchte ich das Andrängen von allerlei unheilvollen
Ansprüchen und Einflüssen. Wir haben hier nament-
lich jene unklaren sozialpolitischen und agrari-
schen Bestrebungen im Auge, welche in der bis-
herigen Reichsbank eine den Interessen des beweg-
lichen Kapitals einseitig gewidmete Anstalt erblicken,
und welche die mittelst Ausgabe fiktiver Wert-
zeichen diesen geleistete Hilfe auch dem Grundbesitz
und dem kleinern Mann zugewendet wissen wollen.»

Ganz so tönt es heute auch bei uns und zwar
auf Seiten der sozialdemokratischen Partei und auch
in landwirtschaftlichen Kreisen. Noch vor ganz
kurzem hat der Bundesrat eine Petition der Bauern-
bünde, welche grosse Anforderungen an die künf-
tige Bank stellten, dahin beantwortet, es sei die
Erfüllung dieser Forderungen mit dem Charakter
der künftigen Bank absolut nicht verträglich. Ich
glaube, die Vertreter der Landwirtschaft sind so
zähe, dass sie es bei diesem ersten Anlaufe nicht
werden bewendet sein lassen ; ich glaube aber auch,
die sozialdemokratische Partei, welche so grosse
Hoffnungen auf diese Staatsbank setzt, wird gele-
gentlich mittelst derselben ihre Theorien durch-
führen wollen. Nun leisten aber gerade unsere po-
litischen Institutionen derartigen Tendenzen den
grössten Vorschub ; mittelst der Initiative können
sie nach kurzer Zeit, wenn vielleicht das neue Bank-
gesetz und die Bank kaum 2 Jahre in Kraft ge-
treten sein wird, die Revision dieses Bankgesetzes
begehren. Etwas ganz anderes ist es, wenn Sie
einer mit Privatkapital ausgerüsteten Bank eine
Konzession erteilen. Meines Erachtens bedarf die
Konsolidation der künftigen Bank vielleicht eines
Jahrzehntes, und was soll nun werden, wenn durch
solche Begehren alle Augenblicke die Stabilität des
Institutes angefochten wird, wenn auch die Versuche,
die gemacht werden, momentan vielleicht nicht zum
Ziele führen ! ....

Präsident : Ich erlaube mir, den Herrn Redner
anzufragen, ob sein Votum noch längere Zeit in
Anspruch nehmen wird. In diesem Falle würde ich
ihn .bitten, in einem passenden Momente abzubrechen
und seine Rede morgen fortzusetzen.

Cramer-Frey : Ich wollte eben die Bitte an den
Herrn Präsidenten 'richten, mir zu gestatten, meine
Rede morgen zu beendigen.

Präsident : In diesem Falle brechen wir hier ab.

3Pür die Redaktion verantwortlich: Sud. Schwan, — Druck und Expedition TOLL Jent & Co. m Bern.
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Nationalrat. — Conseil national.
Sitzung vom 2. April 1895, vormittags 9 Uhr. — Séance du 2 avril 1895, à 9 henres da matin.

Vorsitzender: 1 r,„a„„a„_ . ., } Brenner,President : \

Tagesordnung: — Or-dre du jour:

Bundesgesetz über die Errichtung der schweizerischen Bundesbank.
Loi fédérale créant une banque de la Confédération suisse.

Anträge von Hrn. Nationalrat Curti.
2. April 1895.

Statt Art. 23, Lemma 1 :
Die Aufsicht und Kontrolle über, die Bundesbank

wird von einem Bankrat ausgeübt, welchen die Kan-
tonsregierungen auf die Dauer von vier Jahren in
der Weise ernennen, dass jeder Kanton oder Halb-
kanton wenigstens ein Mitglied und auf je hundert-
tausend Köpfe der Bevölkerung ein weiteres Mitglied
erhält.

Statt Art. 25:
Der Bankrat versammelt sich jährlich wenigstens

zweimal; er kann aber auf Verlangen von 10 Mit-
gliedern ausserordentlich einberufen werden.

Die Sitzungen finden in der Regel am Hauptsitze
der Bank statt.

Art. 29a. Streichung der Worte:
. . . . des Bankrates ....

Propositions de M. le conseiller national Curti.
2 avril 1895.

En lieu et place de l'article 23, alinéa 1:
La surveillance et le contrôle de la banque de

la Confédération sont exercés par un conseil de
banque, élu par les gouvernements cantonaux pour
une période de 4 ans de telle façon que chaque
canton ou demi-canton aie droit à un membre et
en outre à un membre par cent mille âmes de sa
population.

En lieu et place de l'article 25 :
Le conseil de banque se réunit aux moins deux

fois par an ; toutefois, il peut aussi être convoqué
extraordinairement sur la demandetde dix membres.

Les séances ont lieu, dans la règle, au siège
principal de la banque.

A l'article 29, lettre a, biffer les mots:
... du conseil de banque ...

Antrag von Hrn. Nationalrat Eeel.
2. April 1895.

Anschliessend an die Anträge Gaudard u. Cons.,
bezw. Steiger (Bern):

Der Nationalrat ladet, ehe er sich über den Ge-
setzesentwurf betreffend die Errichtung einer Bun-

Propositiou de M. le conseiller national Eeel.
' 2 avril 1895.

Amendement aux propositions Gaudard et
consorts, et Steiger (Berne):

Avant de se prononcer sur le projet de loi re-
latif à la banque de la Confédération suisse, le con-
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desbank ausspricht, den Bundesrat ein, ihm parallel
damit einen Bericht nebst Gesetzesentwurf betreffend
die Errichtung einer Sank voreulegen, bezüglich deren
Grundkapital ynd Verwaltung der Bund, die Ka,ntQne
und das Privatkapital beigezogen wird.

seil national invite le conseil fédéral à lui soumettre
en parallèle une étude et un projet de loi pour la
création d'une banque, ugni le çqp.ita.1 de fondation
et 1'gd.ministration seront partagés entre la Confédé-
ration, les cantons et les capitaux privés.

Fortse tzung der B ß r a t u n g über d ie
Eintretensfrage.

Suffe de la discus&Qn, syr ï'ênfrée en matim,

(Siehe Seite 681 hievor. T- Voir page 581 pi-tfevant.)

Cramer-Frey, Berichterstatter der Kommissions-
minderheit: Gestatten Sie mir, den gestern abge-
brochenen Faden wieder aufzunehmen.

Ein ganz besonderes Bedenken erregt bei der
Minderheit der Kommission die Vermischung des
Staatskredites mit dem Bankkredite, die beim Staats-
banksystem zum Schaden beider unausweichlich ist.
Der Staat sowohl als die Bank ist angewiesen auf
den Kredit im Inlande nicht nur, sondern auch auf
denjenigen des Auslandes. Ein ziemlich erheblicher
Teil schweizerischer Staatsobligationen ist im Aus-
lande untergebracht. Ich kann mir nicht denken,
dass diejenigen ausländischen Staaten, welche diese
und unsere Benten in Händen haben, die subtile
Unterscheidung machen werden, welcher die Bot-
schaft Ausdruck giebt, die Unterscheidung zwischen
dem Kredite des Staates und dem Kredite der Staats-
bank, und zwar hauptsächlich deswegen nicht, weil
die Bankgeschichte aller Länder beweist, dass eben
die allzu engen Beziehungen zwischen dem Staat und
den Notenbanken jeweilen vom Uebel gewesen sind.
Ich kann mir auch nicht denken, dass das Vertrauen
des Auslandes zu unserer Staatsbank etwa deswegen
ein besseres sein werde, weil diese Bank, wie
man sagt, eine demokratische sein soll, eine demo-
kratische also, Deiche vielmehr als es in irgend
einem arideren Lande oder in vielen anderen Ländern
der Fall wäre, den Anfechtungen und der Instabilität
ausgesetzt ist. Der Kredit des Bundes ist zur Stunde
tadellos; wird er es auch noch sein, frage ich mich,
wenn der Bund die Eisenbahnen verstaatlichen wird,
wenn er zu seiner jetzigen Schuld eine weitere von
einer halben bis einer ganzen Milliarde hinzufügt und
wenn ein erheblicher Teil dieser Schuld im Aus-
lande untergebracht wird? Wird der Kredit noch
derselbe sein, wenn zu 'dieser Vermehrung der
Schuld sich die Durchführung solcher sozialpoliti-
scher Aufgaben, wie die Unfall- und Krankenver-
sicherung, hinzugefügt haben wird, welche alle
dem Bunde wieder eine Vermehrung der Lasten um
mehrere Millionen bringen?

Wir sind gewissermassen auf eine einzige Ein-
nahme im Bunde angewiesen, auf die Zölle. Wir
müssen aber auch gestehen, dass, obwohl unser
Budget gegenüber den Budgets anderer, auch nicht
grösserer aber centralisierter Staaten ein verhält-
nismässig wenig umfangreiches ist, trotzdem die
Verwaltung unserer Bundesfinanzen in den letzten
sechs bis acht Jahren nicht im stände gewesen ist, den
BegehrlichKeiten, welche von allen Seiten auf sie

eingedrungen sind, den nötigen Widerstand zu
leisten. Die Einsicht ist allerdings gekommen, aber
sie ist ziemlich spät gekommen. Nun wird ja in
normalen Zeiten wenig zu befürchten sein; kommt
aber eine Krise der Landwirtschaft, des Handels,
der Gewerbe u. .s. w. hinzu, so werden die Ein-
nahmen der künftigen Staatsbank leiden und es wird
die Bank leiden; überhaupt werden Staat und Bank
gleichzeitig in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie
soll sich aber die Situation gestalten, wenn etwa eine
Notlage in Kriegszeiten hinzukommt, wenn der
Zwangskurs erklärt werden muss, wenn neben der
Ausgabe von Noten der Staatsbank die Ausgabe von
Noten des Staates verfügt wird? Ich glaube, in
diesem Falle werden die eigenössischen Renten,
und die Noten des Staates und die der Staatsbank,
alle ungefähr den gleichen Kredit haben. Man darf
sich in dieser Beziehung nur die Diskussion ver-
gegenwärtigen, welche vor drei Jahren in Frankreich
sowohl in der Kammer als ausserhalb derselben
über die Banque de France stattgefunden hat. In
Frankreich ist niemand, ausgenommen vielleicht
wenige Persönlichkeiten, welche in diesen Bank-
fragen überhaupt keinen tieferen Blick haben, im
Zweifel, dass wenn im Jahre 1870/71 die Bank
von Frankreich eine Staatsbank gewesen wäre, die
Noten derselben ganz dieselbe Entwertung erlitten
hätten, wie die französischen R.enten, welche bei-
nahe die Hälfte ihres Wertes verloren. Was für
eine Kalamität, was für ein Unglück ist es nun in
einem solchen Falle, namentlich für die minder be-
güterten Klassen, wenn sie gezwungen sind, das
einzige, stark entwertete Zahlungsmittel anzunehmen,
das in einem solchen Falle vorhanden ist. Im übrigen
kann ich beifügen, dass der schon oft citierte Lud-
wig Bamberger die gleiche Auffassung über jene
Verhältnisse in Frankreich hat, dass der frühere
deutsche Reichsbankpräsident ebenfalls diese Auf-
fassung teilt und sie bestätigt nat mit dem Hinweis
auf die Haltung der preussischen Bank in den
Kriegsjahren 1866 und 1870.

Woher denn, frage ich, dieser unbegrenzte Opti-
mismus, welcher die Mehrheit des Bundesrates und
der Kommission beherrscht? Von nichts anderem
als von dem Glauben, es werde in kritischen Zeiten
sich alles ziemlich genau nach den Vorschriften des
Bankgesetzes abwickeln. Welche Täuschung! Der
Sprechende hat aus eigener Beobachtung während
einer vierzigjährigen geschäftlichen Carrière im In-
lande und namentlich auch im Auslande die Ueber-
zeugung gewonnen, dass sehr ölt sich die Sachen
ganz anders abwickeln und zutragen, als es vorher
scheinen will. In kritischen Momenten verliert das
Publikum den Kopf, und es ist dannzumal verlorene
Liebesmühe, dasselbe beruhigen und belehren zu
wollen. Noch mehr! Beim Ausbruch akuter Krisen
oder beim Drohen eines Kriegsausbruches verlieren
auch die Staatsbehörden selber sehr oît den Kompass.
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Wenn es aber den Staatsbehörden selber nicht mög-
lich ist, die ihnen zunächst obliegenden Aufgaben
zu bewältigen, warum ihnen noch andere Sorgen
überbinden, wie die Sorge für den Kredit einer
solchen Bank? Ueberlasse man doch dies sturmer-
probten Geschäftsleuten! Ich darf wohl hier die
Frage aufwerfen, ob eigentlich die privaten oder
die gemischten Notenbanken, die Banken von Eng-
land, Frankreich und die deutsche Reichsbank u. s. w.
in'kritischen Zeiten nicht jeweilen ihre Aufgabe
erfüllt haben, ob sie sich nicht als leistungsfähig
erwiesen haben gegenüber den Ansprüchen von
Handel und Verkehr, gegenüber berechtigten Anfor-
derungen des Staates? Die Antwort ist gegeben.
Leider kann man ja das gleiche Lob nicht auch
den Staatsbanken erteilen. Ich muss mir erlauben,
den schon genannten früheren Reichtstagspräsidenten
v. Dechend zu citieren; er sagte im Jahre 1889:

«Wenn die preussische Bank in den Jahren 1866
und 1870 eine Staatsbank gewesen wäre, so hätte
sie sich nicht mehr so frei bewegen und nicht dem
Publikum die grossen Dienste leisten, Hunderte und
tausende, u. a. auch Sparkasen, vor dem Ruin
retten können, wie es geschehen ist.»

Kann man gegen die Leistungen gemischter Banken
nichts vorbringen, so wird nun die Wissenchaft
herbeigezogen. Es wird gesagt, die Wissenschaft
habe diese Bankfrage zu Gunsten der Staatsbank
entschieden. Man wird in wissenschaftlichen Kreisen
Frankreichs, Deutschlands, Englands und Oester-
reichs u. s. w. die Köpfe schütteln ob einer der-
artigen kühnen Behauptung. Auch der Bundesrat,
so wenig er sonst Belehrungen aus den thatsäch-
lichen Verhältnissen im Auslande zugänglich ist, kann
sich nicht enthalten, dieAeusserungen von Fachschrift-
stellern zu Gunsten der Staatsbank zu citieren ; doch
steigt er hiebei in ziemlich tiefe Rangschichten
hinunter. Abgesehen von der populären Darstellung
des schon genannten Ludwig Bamberger, giebt es
eigentlich nur ein ganz hervorragendes deutsches
Litteraturwerk über das Notenbankwesen, dasjenige
des Staatssozialisten Prof. Adolf Wagner; aber auch
dieser Autor kommt durchaus nicht dazu, die Staats-
bank zu empfehlen. Zur Verteidigung des Staats-
banksystems werden mangels banktechnischer und
volkswirtschaftlicher Gründe noch verschiedene
andere ins Feld geführt, welche ich als minder-
wichtiges Beiwerk bezeichnen möchte; diese Gründe
müssen aber doch etwas näher erläutert werden
und zwar deswegen, weil sie vielleicht mehr als
andere geeignet sind, da und dort Eindruck zu
machen. Der erste Hauptsatz der Botschaft lautet:

«Wenn auch mit Ausnahme der russischen Reichs-
bank alle europäischen centralen Notenbanken auf
privater Grundlage aufgebaut sind, so ist das f ü r
unsere V e r h ä l t n i s s e n i c h t e n t s c h e i d e n d .
Wi r p f l e g e n unse re I n s t i t u t i o n e n und
unse re G e s e t z g e b u n g d e n B e d ü r f n i s s e n
unse res d e m o k r a t i s c h e n F re i s t a a t e s und
nicht f r e m d e n M u s t e r n a n z u p a s s e n . Pie
Mehrzahl jener Banken, in einer Zeit gegründet, da
der Staat sich die Aufgabe, Eisenbahnen und Banken
zu betreiben, noch nicht gestellt hatte, h a b e n
ihre A u f g a b e in e ine r Weise e r f ü l l t , wel-
che d a s P o s t u l a t de r V e r s t a a t l i c h u n g n i c h t
a l s B e d ü r f n i s e r s c h e i n e n I j ess .»

So die Botschaft. Vor allem ist der Schlusspaesus
festzuhalten, in welchem der Bundesrat selber

, diesen ausländischen gemischten oder privaten
Banken die volle Anerkennung über ihre Leistungen
zollt. Etwas anderes hat die Minderheit nie be-
hauptet; nur geht sie noch einen Schritt weiter
und sagt, wir wollen dem Staate viel weitergehende
Befugnise einräumen, als es in irgend einem ändern
Bankgesetze, das deutsche vielleicht ausgenommen,
geschehen ist. Logischerweise könnte man also
einen Zweifel bloss darüber 'haben, ob nicht die
Minderheit in dieser Richtung vielleicht zu weit
geht. Der Passus, dass die Mehrzahl von Noten-
banken in einer Zeit gegründet worden sei, in wel-
cher der Staat sich die Aufgabe, Eisenbahnen und
Banken zu betreiben, nicht gestellt hatte, bedarf
der Korrektur. Es sind Staatsbanken gegründet wor-
den zu einer Zeit, da die Eisenbahnen noch nicht
erfunden waren; es sind private und gemischte
Banken gegründet worden zu einer Zeit, wo der
Staat bereits angelangen hatte, Eisenbahnen zu bauen
und zu betreiben ; ich erinnere nur an Belgien und
Süddeutschland; es sind Staatsbanken in gemischte
umgewandelt worden zu einer Zeit, da der Staat
bereits an die Verstaatlichung der Eisenbahnen her-
angetreten ist, so in Preussen. Wenn gesagt wird,
wir brauchen unsere neue Bank nicht nach fremden
Mustern aufzubauen, wir hätten sie unsern demo-
kratischen Bedürfnissen gemäss einzurichten, so ant-
worte ich: bei der Ausarbeitung der Bundesver-
fassung von 1848 haben unsere Staatsmänner sich
auch anderswo umgesehen, sie haben die Geschichte.
und Institutionen anderer Länder studiert und haben
namentlich aus den Institutionen der Vereinigten
Staaten Nordamerikas manches entlehnt. Heute sagt
man uns, auf dem Gebiete der Volkswirtschaft be-
fänden wir uns auf einer Insel ; man sagt uns ferner,
wir wollen eine demokratische Bank. Ich habe lange
vergeblich darüber nachgegrübelt, was man unter
einer demokratischen Bank zu verstehen habe; ich
hätte mir arn Ende noch gedacht, man könnte
eigentlich von einer sozialdemokratischen Bank
reden, von einer Bank, welche unter Umständen
bestimmt wäre, die sozialdemokratischen Ideen
durchzuführen. So aber finde ich für diese demo-
kratische Bank nur ein Pendant in der russischen
autokratischen Reichsbank, will aber gleich beifügen
mit der Nuance, dass letztere einen etwas weiteren
Geschäftskreis umspannt, als er hier von Seite des
Bundesrates glücklicherweise vorgeschlagen wird.
Aber bei beiden Systemen, bei der russischen auto«
kratischen Bank wie bei der schweizerischen demokra^
tischen Bank, ist ein und derselbe Grundzug vor-
handen, nämlich der, das gesamte Geld- und Kredit-
wesen der Nation, soweit es mit der Notenausgabe
in Verbindung steht, in den Händen der Staatsgewalt
zu concentrieren. Die autokratische russiche Bank
und die demokratische schweizerische Bank, wel*
ches Pendant! Les extrêmes se touchent!

Zweiter Hauptsatz : Es gehe nicht an, das Noten-
monopol neuerdings privaten Händen auszuliefern,
nachdem die meisten Kantone dasselbe durch dag
Mittel der Staatsbank ausgeübt haben. Die Bedeu-
tung dieses Satzes wird nur dann klar, wenn man
sich auf den Standpunkt stellt, diese Bank habe
hauptsächlich auf Gewinn auszuschauen; ihre Auf-
gabe bestehe nicht darin, Handel und Wandel zu

j unterstützen und im Notfalle auch dem Staate zu
Hülfe zu eilen. Von diesem Leitmotiv des Gewinnes

! kann sich weder die Mehrheit des ßundesrates



— 600 —

noch die Mehrheit der Kommission frei machen.
Ich würde angenommen haben, diese Neben-
betrachtung würde nicht verhindert haben, dass
man sich ganz einfach das Beispiel Deutschlands
vor Augen gehalten hätte, wo im Zeitalter der staats-
zozialistischen Experimente das Recht zur Noten-
ausgabe, welches ein Jahrhundert lang einer Staats-
bank anvertraut war, einer 'mit Privatkapital aus-
gerüsteten Bank übertragen wurde.

MUSS man denn wirklich annehmen, dass Preussen
im Jahre 1846, dass das ^deutsche Volk im Jahre
1875 absolut keinen Begriff davon gehabt habe, was
es thue, indem es die grosse Notenbank entstaat-
lichte?

Der dritte Hauptsatz lautet: «Ueber die Verteilung
des Gewinnes müssten Konflikte eintreten zwischen
Bank und Kantonen, und der Bund hätte das Nach-
sehen». Nun ist die Festsetzung des Gewinnes, ab-
gesehen von den Vorschriften des Gesetzes, in erster
Linie abhängig von den Statuten und Reglementen,
die vom Bund zu genehmigen wären, in z weiter
Linie von der Direktion der Bank und vom Bank-
rat, und nun will die Minderheit die Direktion in
die Hände des Staates legen; im Bankrat soll der
Staat ebenfalls das moralische Uebergewicht haben,
und da frage ich: Glauben Sie denn, dass es eine
Generalversammlung gäbe, welche je es wagen würde,
sich über die Anträge der Vertreter des Staates in
der Bankverwaltung hinwegzusetzen?! Bamberger
sagt ganz richtig : «Auch das Privilegium einer Noten-

tbank würde dieselbe vor der Aufhebung nicht retten,
wenn die Verwaltung sich herbeiliesse, entgegen
der öffentlichen Wohlfahrt die Bank zu missbrauchen. »

Das ist ja richtig; nach unseren Vorschlägen
würde für den Bund kein grosser Gewinn abfallen;
aber ich meine, es ist das auch nicht nötig, es ge-
nügt, wenn die Bank unentgeltlich den Kassenver-
kehr des Bundes besorgt. Nebenbei will ich hier
aufmerksam machen, dass diese Besorgung des
Kassenverkehrs des Bundes durchaus nicht so un-
gefährlich ist, dass man nicht auch davon reden
dürfte, will aber auf diese Frage nicht weiter ein-
treten. Ich will für einmal die Erörterung der
wesentlichsten Gründe welche für und gegen das eine
oder andere System sprechen, abschliessen mit dem
Vorbehalt, auf einzelne Punkte zurückzukommen,
wenn die weitere Diskussion mir dazu Veranlassung
giebt. Ich muss indessen noch auf einen Punkt auf-
merksam machen, nämlich auf eine Divergenz,
welche zwischen Herrn Ador und dem Sprechen-
den einerseits und zwischen zwei ändern Mitgliedern
der Minderheit besteht. Die Herren Tissot und
Théraulaz nämlich wünschen eine Beteiligung der
Kantone sowohl bei Beschaffung des Kapitals als
bei Bestellung der Verwaltung. Wenn ich Föderalist
wäre, so stände ich diesem Antrag vielleicht etwas
sympathischer gegenüber. Ich finde aber in erster
Linie, eine Beteiligung der Kantone bedeute eine
Einmischung in die Verwaltung, in die Geschäfts-
gebahrung der Bank, welche derselben nicht gerade
sehr nützlich sein würde. Die Minderheit sucht
nach einem richtigen Korrektiv gegenüber der Staats-,
gewalt und sie findet es einzig in der Beteiligung
von Privaten. An und für sich Avare es ungeheuer
gleichgültig, ob zur Beschaffung des Grundkapitals
ausschliesslich oder gar keine Aktionäre zugelassen
würden. Wenn sie ein anderes, besseres Korrektiv
finden, als das unsrige und das absolut unzureichende

des bundesrätlichen Vorschlages, so bin ich dabei.
Aber es existiert noch ein anderer Grund, welcher
mich bestimmt, Bund und Kantone von der Beteili-
gung am Grundkapital auszuschliessen, und das ist
das Kriegsrisiko. Der verehrliche Referent der Kom-
missionsmehrheit hat sich gestern über diese Frage
auch ausgesprochen; meinerseits will ich ein etwas
tieferes Eingehen auf diesen Gegenstand unserem
Herrn Kollegen Hilty, dem Völkerrechtslehrer, über-
lassen und auch Herrn alt-Bundesrat Hammer, welcher
seinerzeit als Delegierter der Schweiz an den Ver-
handlungen der Brüsseler Konferenz teilgenommen
hat. Aber einige Worte muss ich doch sagen, weil
ein Mitglied der Kommission, ein höherer Offizier,
bemerkt hat, es gehöre ins Abc des militärischen
Unterrichtes, dass der Feind, wenn er irgendwo in
Feindesland einbreche, alles, ob Staatsgut oder Privat-
gut, wegnehmen könne, sofern dasselbe überhaupt
dem Gegner zur Fortsetzung des Krieges dienlich
sein könnte. Nun möchte ich in erster Linie hier
citieren, was ein Fachmann in einer Broschüre,
betitelt «Kritik des deutschen Bankgesetzes», im
Jahre 1886 geschrieben hat; dieser Fachmann, Dr.
W. Lotz, sagt:

«Die verstaatlichte Reichsbank würde bei einer
feindlichen Invasion durch das Völkerrecht gegen
Beschlagnahme ihrer Kassen nicht gesichert sein.»
— Das ist ein Punkt, der gerade hier bei uns allzu
oft vergessen wird. — «Während gegenwärtig eine
private Bank schwerlich die Wiederkehr eines Da-
voust'schen Raubes zu fürchten hat, würde derjenige
feindliche Feldherr ein Thor sein, der nicht die Me-
tallschätze einer staatlichen Reichsbank ausnutzen
wollte.» Die geschichtliche Thatsache, auf welche
hier Bezug genommen wird, betrifft die bekannte,
vielfach gebrandmarkte Ausplünderung der Bank
von Hamburg durch den französischen Marschall
Davoust im Jahr 1813. Eine Rezension dieser Bro-
schüre habe ich in der angesehenen deutschen
Vierteljahrsschrift für Volkswirtschaft und Politik .
gelesen; dieselbe spricht sich unter anderem aus:
«Das Argument des Verfassers, dass es mit diesem
Kriegsrisiko vielfach zu leicht genommen werde,
ist ein sehr m i l d e r Ausd ruck . Giebt es doch
Leute, welche den Davoust'schen Raub nachträglich
rechtfertigen — ich nehme an, das werden Militärs
sein — und den Grundsatz des Völkerrechts, der
in bisherigen Kriegen das Privateigentum der Banken
schützte, wegdiskutieren möchten.»

Nun muss ja zugegeben werden, dass kein förm-
licher internationaler Vertrag besteht, welcher unter
allen Umständen das Privateigentum im Kriege in
Schutz nimmt. Allein wir stehen vor einer modernen
humanen Entwickelung des Völkerrechtes und Kriegs-
rechtes, welche hauptsächlich in den Jahren 1866
und 1870 zur Geltung gekommen ist, und nun darf
ich ja hier verweisen auf .das oft citierte Vorkomm-
nis, dass als die deutsche Heeresleitung im Jahre
1870 die Gelder der Filialen der Bank von Frank-
reich in Strassburg und Mülhausen mit Beschlag
belegte, das Abc der Heeresleitung von der Regie-
rung desavouiert und die Beschlagnahme aufgehoben
wurde. Es gilt das übrigens nicht nur für die Filia-
len in Elsass-Lothringen, sondern auch für andere
Filialen der Bank von Frankreich, indem weder die
Filiale in Nancy, noch diejenige in Rouen mit Be-
schlag belegt wurde.

Ich will weiter darauf verweisen, dass bei der
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Beratung der Erneuerung des Privilegiunis der deut-
schen Reichsbank im Jahre 1889 Herr Staatsminister
von Bötticher namens der Regierung erklärt hat,
dass dieses Kriegsrisiko für die Regierung einer der
wesentlichsten Gründe sei, warum sie von der Ver-
staatlichung der Reichsbank abrate. Ich will oSen
gestehen, es hat mich etwas sonderbar berührt, dass
unsere Behörden, d. h. die Behörden eines kleinen,
exponierten Landes, wie die Schweiz es ist, den
Grundsatz proklamieren, eine derartige humane mo-
derne Auffassung des Völkerrechts sei nichtssagend
und wertlos.

Man wirft der Minderheit vor, dass sie die Ge-
fahr übertreibe. Darauf sage ich folgendes. Wenn
alles in ruhigem Geleise fortgeht, so mag auch diese
Staatsbank eine Zeit lang ganz ordentlich marschie-
ren, namentlich wenn auch die tüchtigsten und ge-
wissenhaftesten Fachleute an deren Spitze gestellt
werden. Also eine Zeit lang wird es, ähnlich'wie
bei unsern heutigen Banken, ziemlich korrekt gehen.
Allein der Hinweis auf unsere jetzigen kantonalen
Notenbanken genügt in dieser Beziehung noch nicht.
Seit dem Inkrafttreten des Banknotengesetzes vom
Jahre 1881 ist über unsere Banken keine schwere
Prüfung gekommen. Wäre sie gekommen, so hätten
sie dieselbe nicht bestanden. Das ist ja der Grund,^
warum wir eine Centralbank angestrebt haben. 'Eine
Staatsbank würde diese Prüfung ebensowenig be-
stehen, nur wären die Folgen um so schlimmer,
als wenn eine unserer grösseren oder kleineren
Notenbanken ihrer Aufgabe nicht gewachsen wäre.

Die Minderheit treibt keinen Dogmatismus; sie
sagt nicht, die reine Staatsbank sei das Schlechteste
und die reine Privatbank das Beste. Wir sind im
Gegenteil der Ueberzeugung, dass auf dem Gebiete
der Bankpolitik der Absolutismus der Lösungen vom
Uebel sei. Wir wollen etwas Praktisches schaffen,
etwas, das sich durch hundertjährige Erfahrung be-
währt hat; wir wollen dem Staate geben, was des
Staates ist. Die Anträge der Minderheit verletzen
kein irgendwelches gesundes volkswirtschaftliches
Interesse und keine demokratischen Prmcipien, so-
fern man unter Demokratie die Förderung der Inter-
essen aller versteht. Sie verletzen auch keine öffent-
lichen Interessen, im Gegenteil glauben wir, dass
dieselben durch unser System besser gewahrt wer-
den, als durch dasjenige der Staatsbank. Wir er-
klären übrigens nochmals, dass unsere Vorschläge
nur als Grundzüge zu betrachten und in dieser oder
jener Richtung modifikationsfähig sind.

Was bleibt, sachlich genommen, von der ganzen
Begründung der Mehrheit des Bundesrates und der
Mehrheit der Kommission gegen das von uns vor-
geschlagene System noch übrig? Ungeheuer wenig;
nichts als das Bedenken, dass alljährlich ein paar
hunderttausend Franken privaten Anteilseignern als
Gewinn zukommen könnten, welchen die privaten
Anteilseigner ebensogut als eine Risikoprämie haben
müssen, wie der Staat, Bund und Kantone, im glei-
chen Falle dieselbe in Berechnung ziehen müssten.
Das soll nun wirklich den Ausschlag zu Gunsten der
Staatsbank geben? Es ist eigentümlich, man zwinkert
nicht mit den Augen, wenn es sich darum handelt,
alljährlich für einen kleinen Teil der Kriegsbereit-
schaft, z. B. für die Beschaffung der Getreidevor-
räte, welche der Bund auîstappelt, eine gleich
grosse oder vielleicht noch eine grössere Summe zu !
opfern. i

Es ist dem Sprechenden schmerzlich, gegen die
Bankvorlage Opposition machen zu müssen, und
zwar ist es ihm um so schmerzlicher, weil er seit
15 Jahren diese Centralisation des Notenwesens er-
sehnt und intensiv dafür gearbeitet hat.

Der Sprechende verkennt auch die Tragweite
einer etwaigen Niederlage dieser Vorlage für eine
künftige Neuordnung unseres Münzwesens, welchem
er ebensolange wie dieser Bankfrage, seine stetige
Aufmerksamkeit zugewandt hat, durchaus nicht. Er
wäre einer Verständigung jeweilen zugänglich ge-
wesen und ist ihr auch in diesem Momente sehr
zugänglich, aber das Sacrificio dell' intelletto, wel-
ches von der Mehrheit des Bundesrates und der
Kommission verlangt wird, vermag er nicht zu
bringen.

Ich bitte Sie, auf die Vorlage nicht einzutreten
und den Antrag der Kommissionsminderheit anzu-
nehmen.

M. Ador, rapporteur français de la minorité de
la commission : Après les complets exposés de la
question que vous avez entendus hier et ce matin
au nom de la majorité et de la minorité de la
commission, il me reste peu de choses à ajouter.
Je n'ai pas la prétention d'apporter des éléments
nouveaux dans la discussion, mais je désire expli-
quer franchement le point de vue auquel se place
la minorité de la commission à l'égard de l'applica-
tion loyale de l'art 39 de la constitution fédérale.
Nous pouvons dans ce but nous engager dans deux
voies parfaitement distinctes, l'une, la création de
la banque d'état pure, recommandée par la majo-
rité de la commission et le conseil fédéral, et l'au-
tre, l'institution d'une banque centrale, avec le con-
cours et sous le contrôle de la Confédération.

J'accepte absolument le point de vue qui a été celui
de la majorité; nous n'avons pas à venir défendre
le système de la pluralité des banques d'émission;
le peuple s'est prononcé en faveur d'une banque
centrale d'émission des billets de banque; mais il
me sera permis au moment d'inaugurer un système
nouveau, de constater qu'en tait et malgré les re-
proches justes en théorie qui ont été adressés à la
multiplicité des banques, la Suisse n'a pas eu de
crise monétaire à sypporter, elle n'a pas souffert de
la pénurie d'argent et de billets de banque ces der-
nières années, et les conditions du marché moné-
taire dans notre pays n'ont pas été aussi défavorables
au commerce et à l'industrie qu'on veut bien le
dire. Je fais des vœux pour que le système nou-
veau dans lequel on nous invite à entrer, apporte
à notre pays la réserve métallique que l'on veut
avoir, et une circulation suffisante de billets de
banque en même temps que la prudence nécessaire .
pour que la Confédération ne se trouve pas un jour
en présence d'une exigibilité considérable qui at-
teindrait son crédit.

Mais je ne veux pas insister sur le présent et
sur le passé, je me place sur le terrain de l'art.
39 de la constitution fédérale et je vous demande
la permission de rappeler comment les choses se
sont passées en 1891, lorsque les conseils de. la
Confédération ont été appelés à discuter la révision
de l'art 39 de la constitution fédérale. Il est im-
portant de ne pas perdre de vue ce qui se passa
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alors, car nous devons y chercher l'orientation né-
cessaire pour savoir à quelles conclusions nous pou-
vons arriver en matière de banque.

Lorsque les chambres abordèrent la question en
1891, elles étaient en présence d'un message du
conseil fédéral du 30 décembre 1890, qui ne se
prononçait ni pour la banque d'état ni pour la
banque privée. Le conseil fédéral examinait d'une
manière générale comment une banque centrale d'é-
mission pouvait être créée d'après ces deux systèmes
entre lesquels il ne se prononçait pas. En effet,
il. n'y avait pas à ce moment de majorité dans le
conseil fédéral. Trois de ses membres, MM. Ru-
chonnet, Droz et Hammer étaient nettement parti-
sans du système de la banque privée, M. Welti ne
se prononçait pas. On nous a dit depuis, qu'il s'était
prononcé en faveur de la banque d'état comme
étant de nature à faciliter le rachat des chemins
de fer ; il est probable qu'il ne se contenterait pas
des propositions qui sont faites aujourd'hui qui ne
rendraient pas cette opération plus facile.

En 1891 le conseil fédéral était table rase en
matière d'opinions, il se bornait à présenter deux
systèmes dont il laissait l'appréciation aux chambres
et au peuple, mais le chef du département des fi-
nances d'alors se prononçait nettement dans le
message en faveur de la banque privée par actions.

Je ne crois pas être contredit en disant haute-
ment que jamais le peuple suisse n'aurait voté Fart.
39 de la constitution fédérale si l'on avait posé la
question sur le terrain de la banque d'état pure.

Ils sont nombreux ceux qui ont voté cet article
parce qu'ils voulaient la centralisation et le mono-
pole des billets de banque, et parce qu'on leur avait
garanti que la question de la nature de la banque
restait intacte. On nous disait alors : il ne faut pas
se prononcer sur la question de principe afin de
n'effrayer personne ; ce que nous voulons pour le
moment, c'est le monopole de l'émission des bil-
lets de banque, plus tard il faudra déterminer le
système à employer. La proposition de mon re-
gretté collègue de Genève, M. Dufour, posait la
question sur le terrain de la banque privée pure,
elle fut repoussée parce que l'on voulait laisser la
question intacte. Je le confesse, ce fut une faute
politique de premier ordre. Je ne voterai plus ja-
mais de texte à soumettre au peuple, qui ne soit
pas franc et clair ; le peuple aurait dû être appelé
à se prononcer entre la banque d'état et la banque
privée, on n'aurait pas dû le faire voter sur un
principe en lui disant : plus tard, nous verrons de
quelle manière nous devons appliquer ce principe.

Que nous dit-on aujourd'hui? Le texte constitu-
tionnel tel qu'il a été voté par le peuple ne nous
permet pas d'organiser une banque privée par ac-
tions, parce que la répartition des deux tiers des
bénéfices aux cantons empêche la constitution
d'une banque qui créerait des conflits nécessaires
et obligatoires entre les cantons et les sociétés pri-
vées. Les Chambres en admettant la répartition des
*/s des bénéfices aux cantons ont ipso facto con-
damné le système de la banque mixte.

Je ne peux pas me ranger à cette manière de
voir ; la banque mixte administrée avec le concours
et; sous le contrôle de la Confédération permet de
créer une banque avec un capital privé sur lequel
la Confédération exercerait un contrôle étendu.

Elle pourrait concourir à l'établissement de cette
banque dans la mesure où elle le voudrait. La
constitution ne pose pas de limite au concours et
au contrôle de la Confédération; ceux-ci peuvent
s'exercer de la manière la plus étendue et complète.
A ce point de vue, la proposition de M. de Steiger
qui demande au conseil fédéral une étude et un
projet de loi pour la création d'une banque admi-
nistrée à l'exemple de la banque de l'empire alle-
mand, me paraît fondée et conforme au texte de
la constitution, parce qu'elle n'interdit pas le ca-
pital privé sous le contrôle de la Confédération qui
nommerait tous les organes et employés que bon
lui semblerait. Le texte constitutionnel permet à
la Confédération d'entrer dans cette voie.

En ce qui concerne la question d'une haute im-
portance qui nous est posée, de savoir si nous
voulons une banque d'état pure ou une banque
mixte, nous n'avons pas en face de nous un con-
seil fédéral unanime. Je crois qu'il n'y a aucune
indiscrétion à constater comme la presse l'a fait,
qu'il y a actuellement une minorité de trois mem-
bres qui n'est pas favorable à la banque d'état pure.
Nous savons par les pièces qu i nous ont été distri-
buées que l'auxiliaire et le conseiller habituel du dé-
partement des finances, l'ancien inspecteur des billets
de banque, M. Schweizer, aujourd'hui décédé, est
toujours resté'fidèle au principe de la banque
mixte à actions, avec capital privé; il le dit dans
un rapport publié postérieurement au vote du peuple
suisse. Dans la question grave entre toutes qui
nous occupe, nous nous trouvons dans cette sin-
gulière situation que le pouvoir exécutif n'est pas
d'accord avec lui-même. Il est donc naturel que
nous examinions en toute liberté et franchise le
point de vue que par un scrupule honorable et
pour se conformer à la tradition, la minorité du
conseil fédéral n'exposera pas elle-même.

Si l'on veut entrer dans les détails du projet,
on peut le combattre au triple point de vue, poli-
tique, économique et financier.

Au point de vue politique, parce que la Suisse
est un état fédératif dont la souveraineté réside
soit dans les cantons soit dans la Confédération. Nous
ne devons pas perdre de vue que les cantons ne sont
pas encore une chose si négligeable et si indifférente
que l'on puisse traiter cette question comme si l'état
était uniquement la Confédération. .L'état, c'est la
Confédération et les cantons et vous ne pouvez pas
détruire ce dualisme que la constitution fédérale
a maintenu, et que l'on a voulu laisser exister.
Toutes les bases de l'organisme d'un état fédératif
vont se heurter contre la notion même de la ban-
que centrale d'état, créée de toutes pièces et im-
plantée dans les cantons de gré ou de force. Il y
a aussi quelque chose de tout à fait contraire à la
notion d'état fédératif dans la centralisation absolue
d'un organe aussi important que celui de la banque
entre les mains du pouvoir central.

Quelle serait ici la tâche du pouvoir central ? Ce
serait de concilier les intérêts en présence, de te-
nir compte de la vie locale, des organismes qui
existent dans les cantons, de tous ces rouages qui
depuis nombre d'années sont en contact avec la
population commerciale et industrielle, avec tous
ceux, en un mot qui ont besoin de la banque pour
leurs opérations. Il faudrait, dans la mesure du
possible, utiliser toutes les entreprises cantonales
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gui correspondent à la vie propre du canton et en
fajre des auxiliaires de l'institut central.

Il est dans l'essence même de la banque cen-
trale de fajre concurrence aux banques locales; les
succursales dans la dépendance absolue de la ban-
que centrale font une concurrence directe à toute
organisation cantonale, Or, nous aurions voulu que
l'on pût respecter dans une certaine mesure les
droits deg cantons de désigner les succursales, nous
a.ut'iong dégiré. que tes cantons fussent consultés
sur le champ d'activité à laisser à leurs banques
cantonales, aux banques d'émission dans lesquelles
les cantons DQSsède.nt une partie du capital, ban-
ques qui à certaines, conditions pourraient être uti-
lisées comme rouages par la banque centrale.

L'é.ta.t féd.é,ratif en luHmême est déjà une ob-
jection à Ja banque d'état pure, telle qu'on la pro-
pose, mais ce n'est pas 1& le seul argument politique
gui me la fasse rejeter, le principal c'est que je
la considère comme un premier pas très dangereux
dans la voie du socialisme d'état. Or, étant adver-
saire de l'idée socialiste en Suisse, je ne puis ac-
cepter ja responsabilité de la. création d'un système
que je considère comme pouvant devenir plus tard,
entre les mains du socialisme, d'état, un puissant
instrument pour la réalisation de ses vœux.

Je ne crois pas que l'état doive s'isoler et ne
pas intervenir dans les questions sociales; au con-
traire, l'état a un rôle important à jouer; il doit
servir de régulateur, concilier les intérêts publics,
les prendre en mains et les défendre, mais à con-
dition de développer les initiatives privées, de per-
mettre aux capitaux privés de s'associer à l'œuvre
commune, de protéger les forces privées sous tou.-
tes leurs formes, au lieu de chercher à tuer toute
énergie individuelle pour accaparer tous les ser-
vices au profit de l'état. Cette tendance-là, je la
combats comme un danger positif.

Sans doute, dira-t-on, le projet qui nous est
présenté aujourd'hui est bien fait, les prescriptions
légales posées doivent maintenir l'établissement à
créer dans les attributions d'une banque d'escompte
pure, elle ne pourra donc pas venir en aide aux
socialistes, aux agriculteurs, elle ne pourra pas ser-
vir au rachat des chemins de fer. Les règles posées
par Iß conseil fédéral, je l'ai déclaré au sein de la
commission et je le répète ici, font honneur au chef
du département des finances, mais est-il le maître
de l'avenir, les circonstances ne sont - elles pas
mille fois plus fortes que la volonté d'un homme,
et tous les textes de lois? Est-ce que le courant
populaire ou -socialiste n'emportera pas les digues

.mises dans la loi pour maintenir la banque sur le
terrain de la banque d'escompte ? Ceux qui le
croient, oublient que ce puissant instrument qu'on
appelle une banque d'état est le postulat des pos-
tulats du parti socialiste ! Une fois au pouvoir, ne
pourra-t-il pas par voie de revision constitutionnelle
ou d'initiative arriver à se servir de la banque
d'état comme il l'entendra?

J'admire la prudente tactique du parti socialiste
aujourd'hui, il me fait l'effet du chat qui joue avec
la souris ; il est tranquille et rentre ses ongles, il
est mollement assis dans un coin à regarder la
souris, et cette souris, c'est nous qui serons pris,
et qui deviendrons la proie du chat, qui se borne
aujourd'hui à demander que l'on organise la banque
d'état, parce qu'il sait bien qu'une fois organisée.

1 il saura s'en servir lorsque le moment sera venu.
' Quelques grandes idées ont été lancées, il fau-

dra trouver les moyens de les réaliser, et la banque
d'état servira à cela. Dans tous les pays où l'état
est intervenu dans une organisation de ce genre, il
a été fatalement entraîné à devenir l'auxiliaire des
partis les plus forts et les plus violents, c'est dans
la fatalité des choses, et la Suisse n'y échappera
pas plus que les autres pays.

Les influences politiques agiront dans la nomi-
nation des membres du comité de la banque ; l'as-
semblée fédérale est au premier chef une assemblée
politique; pas plus au conseil des états qu'au con-
seil national, on ne peut s'isoler du milieu politique
dans lequel nous vivons. Lors donc que nous au-
rons des nominations à faire, croyez-vous sérieuse-
ment que l'assemblée fédérale saura se placer au-
dessus des considérations politiques ? Nous voudrions
nommer des hommes capables, possédant les apti-
tudes spéciales nécessaires et désignés par leur
passé et leur intelligence en dehors de toute consi-
dération politique, que nous ne le pourrions pas,
parce que dans une assemblée politique, les influences
de parti joueront toujours un grand rôle.

Permettez^-moi de vous eite,r l'opinion de per-
sonnes compétentes en cette matière. En 1872, la
question qui nous occupe fut discutée en Belgique et
tout ce qui se rapporte à l'organisation des banques
y a été traité. Voici ce que dit à oe sujet M. Frère-
Orban, le chef distingué du parti libéral belge:

«A la rigueur, on peut concevoir une banque
d'émission, fondée par l'état, gérée par lui ; par des
directeurs et des employés nommés par lui. Cela
n'a rien d'absolument irrationnel. Seulement un pa-
reil système est entouré de mille inconvénients for-
midab'les. Et d'abord, il est clair qu'une banque
ainsi constituée tomberait dans les errements habi-
tuels des administrations et qu'on s'endormirait
paisiblement en percevant son traitement. Ce serait
peu, on pourrait trouver peut-être certains remèdes
à cela. »

« Mais une banque ainsi constituée serait un
danger permanent. »

Nous espérons que ce ne sera pas le cas chez
nous et que ces reproches ne seront pas fondés.

« II est évident qu'à toute crise, à tout événe-
ment, au milieu de toute pénurie d'argent, il y
aurait une telle pression exercée sur le gouverne-
ment, pour qu'il mît ses fonds à la disposition de
l'intérêt privé, qu'il serait incessamment exposé à
soulever contre lui les plus violentes hostilités et à
compromettre le pays. »

«Si vous voulez introduire dans la gestion de
la banque, dans le contrôle de la banque des élus
de la chambre des représentants, il est clair que
vous allez y mêler les intérêts politiques de la ma-
nière la plus dangereuse pour tous et que le gou-
vernement quel qu'il soit y sera compromis. »

Je voudrais aussi citer quelques mots d'un jour-
nal français, le Messager de Paris, qui, dans son
numéro du 25 janvier, a résumé d'une manière in-
téressante le projet du conseil fédéral. Ce journal
est un des organes financiers les plus importants
de Paris. Il se prononce en faveur de la centrali-
sation des billets de banque:

« La Suisse entre avec une grande hardiesse
dans le socialisme d'état, en conférant au gouver-
nement la mission difficile de devenir le régulateur
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